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Einleitung.

Seit dem Sturze des Kaisertums (1245) ging es mit des

Reiches Macht und Herrlichkeit trotz des redlichen Strebens Rudolfs

vou Habsburg unaufhaltsam bergab. Deutschland löste sich mehr

und mehr in einen nur durch lockere Bande zusammengehaltene»

Staatenbund ans, bessen Fürsten den letzte» Rest der Regalien an

sich zu reißen und so die völlige Landeshoheit zn erringen trachteten.

Die Kurfürsten, welche als die Grundsäulen und Leuchten des

Reiches am ersten dazu berufen waren, dem Verfall zu steuern,

leisteten der Zersetzung »och Vorschub; nnd indem sie in der Regel

dem die Krone anboten, der ihre selbstsüchtigen Pläne am »leisten

z» förder» geneigt oder am wenigsten zu hemmen im stände war,

schien auch die Hoffnung auf Besserung zn schwinden. Ja, der König

betrachtete seine Würde weniger unter dein Gesichtswinkel der

Pflicht, für des Landes nnd Volkes Wohl zu forgen, als vielmehr

als eine Gelegenheit, für sich nnd sein Hans möglichst viele Vorteile

zu erlangen. Die Königswahl sinkt zu einem Handelsgeschäft herab,

bei dem Wähler wie Gewählte sich ans Kosten der übrigen zu be¬

reicher» suche», erniedrigend für die Feilfcheudeu selbst, wie für die

Ehre des Reiches.

Gleichzeitig mit dieser Politischen Zerrüttung und zum Teil

durch sie, wenn nicht verursacht, so doch gefördert, geht eine wirt¬

schaftliche Umwälzung, »'eiche die Umwandlung des bisherigen Agrar

staates in einen Handels- nnd Industriestaat aubahnt. Allerorten

erblühten Städte, welche au Volkszahl und Wohlstand, Macht uud

Selbstbewußtsei» von Jahr zu Jahr zunahmen. Ein Sinken der

Bodenrente uud eiue Verteuerung der Lebenshaltung war die Folge.

Hierunter litte» ganz bescmders die Territorialherre», welche früher

i» dem Ertrage ihrer liegende» Güter ihre wichtigste Einnahmegnelle

hatten. Die von diesem Gesichtspunkte ans sehr begreifliche Feind

schaft gegen das Bürgertum uud das Bestreben, durch Gewinnung

der Zölle sich für de» Verlust schadlos zu Halte», entzündeten manche

blutige Fehde, welche meistens mit einem Siege der Städte endigte.

Dazu kam, daß die Territorialherren in dem Maße, in welchem der

gemeinsame Rückhalt der Gesamtmacht nachgab, fast iuftiuktiv nach

eine», nm fo festeren Boden unter den eigenen Füßen strebten: nicht
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mehr einen Mehrer des Reiches gab es, Wohl aber viele kleine Herren,

die auf Kosten des Reiches und der Nachbarn das eigene Reichlein zn

inehren suchten, Kriege und Fehden, zu denen verwickelte Rechtsver

Hältnisse, angezweifelte nnd bestrittene Gerechtsame, oft genng auch

Rauflust nnd Habgier schlechthin die Ursachen waren, sowie Kans,

wozn die häufige Geldverlegenheit einzelner Dynasten immer wieder

Gelegenheit bot, waren die Wege, anf denen man zn neuen Erwer

bnngen gelangen konnte. So bietet die Geschichte der Einzelniächte

ein unruhiges Bild, in welchem Erwerben nnd Ankaufen mit Ver

kanfen und Verpfänden Hand in Hand gehen.

Nicht anders stand es im Erzstift Köln unter der Regierung

Heinrichs von Virneburg. Hier waren die Verhältnisse seit langer

Zeit die denkbar traurigsten. Patrizier nnd Volk hakten sich geeint

in der Erkenntnis, das; sie in dem Erzbischof den gemeinsamen Feind

zn sehen hätten', infolgedessen waren gegen die Oberhoheit des

Landesherrn jene unzähligen Fehden entstanden, welche von Konrad

von Hochstaden (1238—I2K1) an bis Philipp II. (1508—1515) das

Erzstift heimsuchten. Eugelbert II. (12L1 1274) uud Siegfried von

Westerburg (127-1-1297) geriete» sogar i» die Gefangenschaft ihrer

Feinde nnd konnten sich nnr unter deu demntigendsten Bedingungen

ans derselben löse». Jnfogedessen war jedesmal über Köln das Inter¬

dikt verhängt worden, sodaß Heinrichs beide Vorgänger, Siegfried

von Westerburg und Wikbold von Holle (1297 -1304), nicht in Köln

gewählt werden konnten. Unter Wikbold schien dann endlich eine

Zeit des Friedens gekommen zn sein. Der friedliebende Erzbischof

hakte die Beilegung eines Streites mit Gerhard von Jülich einem

Schiedsgericht übertragen,') mit Köln sich ausgesöhnt nnd die Stadt

von dem Interdikte, welches 71/2 Jahre gedauert hatte, befreit.-)

Allein der Friede war nicht von langer Daner', schon 1298

mnßke er zum Schwerte greifen, nm sich in den Besitz von Kaisers-

Vierth zu setzen, welches ihm Köuig Albrecht verpfändet hatte.") Eine

ernstere Fehde begauu, als die Erzbischöfe vou Köln und Mainz,

mit den französischen Plänen des Königs nicht einverstanden, gegen

ihn mit anderen Fürsten sich verbündet hakten. Albrecht wnszte neben
anderen Städten anch Köln, dessen Verhältnis zn Wikbold infolge der

Einfiihrnng ueuer Zölle bereits sich wieder zu trübeu begauu,')

sür sich zu gewiuueu. Während der König selbst während des

Sommers des Jahres 1302 im Süden die widerstrebenden Fürsten

1) Th. I. Lacaniblet, Urknndenbnch für die Geschichte des Niederrheins.
Düsseldorf 1810—5,8 II, n. 980; Urkunde vom 2. Febr. 1297. (Iii, folgende»
mit Lac. eitiert.)

2) Laconiblet, Archiv für dic Geschichte des Niederrheins. Düsseldorf
18^1—'>5, IV, i tz 27 Anni. 10'/». (J»> folgenden eitiert mit Lae. Archiv.)

") Lac. N, nn. 994, 995, 997, 1009.
4) Lac. III, n. 8; Nrknude vom 7. Mai lMI.
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zur Unterwerfung zwang, hielten im Norden die Kölner im Verein
mit dem Grafen von Jülich den Erzbischof in Schach, zerstörten die
Festungen Rodenberg und Lechenich und siegten in einem blutigen
Treffen bei Gleuel. Im September stieß König Albrecht zn ihnen.
Ehe es jedoch zur Schlacht kam, verständigte sich Wikbold mit seinen
Gegnern. Die Friedensbedingungen waren hart/) Er mußte auf
die Zölle vou Andernach, Bonn nnd Rheinberg verzichten nnd sogar
die diesbezüglichenVerlerhungsbriefe der Könige Adolf und Albrecht
ausliefern uud für kraftlos erklären. Zur Sicherheit, daß er die
abgetanen Zölle uicht wieder einführe, mußte er mehrere Burgen
dem Domherrn Ludolf vou Dick auf 3 Jahre in Pfand geben. Zudem
sollten die Burgen, welche während des Krieges dnrch die Verbün¬
deten des Königs gebrochenworden waren, ohne dessen Willen nicht
wieder aufgebaut werden.

Daß die vielen Fehden auf die Verwilderung der an nnd für
sich schon lockren Sitten wesentlich einwirkten, liegt ans der Hand.
Wickbold, der sich bestrebte, mehr in geistlichen als in weltlichen
Dingen seinem Beruf nachzukommen,") suchte deswegeu vor allem
nnd zuerst die durch die vieleu Wirren nnd Kriege gänzlich gestörte
Rechtsordnung wiederherzustellen. Auf eiuer Shuode des Jahres
13<X> suchte er durch scharfe Bestimmungen die Sicherheit des Eigen¬
tums nnd die Freiheit der Testamente zu schützen/) Leider war aber
'eine Regierung von zn kurzer Dauer, als daß sie auf die sittlichen
Zustände des Erzstiftes vou nachhaltigem Einfluß hätte seiu köuueu.
Er mußte hier seinem Nachfolger ein weites Arbeitsfeld überlassen,
das von diesem, wie wir seheu, daun fleißig bearbeitet wurde.

La e. III, n. 21; Urkuude vom 24. Oktober 1302.
2) IvlL1-5euDe electni'UM ee^.Ieü. in'i'Iiiepi^coporum Lolo». c>i'iß>

ot Loloni-ve I5M sagt p. 89 von Wikbold: c>uoä pmf(^5!onoin
In schöueni Viuklang hier¬

mit steht sein Überaus erbaulicher Todi s. Podlech, Geschichte der Vrzdiöeese
Köln, Mainz 1879, p, 281.

->) Zur »eunzeiehnnng der damaligcu Zustände u»r2Synodalbestimmu»ge»:
Wikbold bestiiumre: Icue, welche Braud- oder Mordbriefe au die Tiireu der
Geistlichen heften, um vou ihueu Geld zu erpresse», sollen alle Sonutage als
Excouiniiinicierteöffentlich bekannt gemacht werdeu. ^ Aus dem 8. Kapitel der
Shnodalstaluteu vom Jahre 1MI> erfahre» >vir, das; die vou Wikbold hiiiter-
lasseueu Pretiose» vo» Geistlichen und Weltliche»weggenommen,znrnekbchalten
nnd vcrheinilicht Wörde» sind. 1'. 5,L>>^,>,>^t Lt

t^.o!oni!>e 174^)—toi». IV, p. 43 u. 1l)3. Am folgeudeu »üt
Hartz heim eitiert.
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f)einricks Alakl unci Regierungsantritt.

Wikbold voil Holte wurde am Charfamstag den 28. März 1304
zu Soest vom Tode ereilt und daselbst in der St. Patrokluskirche be¬
graben. 55 Tage später, im Mai/) versammelte sich das Domkapitel
in Köln znr Wahl. Es gelang nicht, für einen Kaudidateu eine
Mehrheit zu erzielen; die Stimmen zersplitterten sich vielmehr auf
drei Kandidaten.") Es waren dies der Kölner Dampropst Graf
Heinrich von Virneburg, der Propst des Bouuer Kassiusstiftes, Rein¬
hard von Westerburg und der Propst vou St. Servatius in Maestrickst
Graf Wilhelm von Jülich. Ehe letzterer seiue Rechte auf deu Kölner
Stuhl geltend machen konnte, fiel er, ein ritterlicher Held, im Kriege
der Flamländer gegen den König von Frankreich, am 19. August
1304, iu der Schlacht bei Möns en Puetle/') Eiueu Glücksfall mochte
darin Heinrich von Virneburg erkennen: nimmermehr würde er gegen
einen solchen Gegner haben aufkommen können. Die beiden anderen
Kandidaten eilten an die Kurie, um die Bestätigung des Papstes
nachzusuchen. Allein uunmehr erklärte Benedikt XI. die ganze Wahl
für ungültig, da schon Bonifatins Vlll. erklärt habe, er werde den
Kölner erzbischöflichen Stuhl bei der nächsten Sedisvakanz durch Pro
visiou besetze». Erst uach Ueberwindnng großer Schwierigkeiten')
gelang es Heinrich, deu Papst zu bewege», ihn znin Kölner Erz-
bischos zu ernennen. Aber noch war die Eruennnng nicht öffentlich
im Konsistorium vollzogen, da starb der Papst am 7. Jnli 1394, nnd

^) sU>roni?l>,p r.'vc 5 u I u m et um Loloniei^i» ill
I'onte» alllwc iiivlliU reniin KliLnin^nmi. Cöln 1884, p. 37. (IlN

folgenden mit Ll>roi>tt'. citicrt.)
^) Heinrich erhielt die wenigste» Stimmen: ^e>1 !>U!^ u»mvvc>

re>?r»Ii!>U>r. Irl n « rk «z,>5 , (_!oi>aUi^ cl>rc>»olo-xic»>!!vd urcliwpi^llopoi uin
0>Ionien5i>mi. Lolon!al! 1746, p. 134. (Jin folgenden init L 0 n t. c l, r o ,1 n l.
citicrt.)

2) Llnonic. pr-^esul. p. 37 und ^reiburger Kirchenlcxicou Vll, Sp. 358.
Tic bchauptct, Wilhelm van Jülich sci von BouifazVIII. als
Vrzbischof von Köln bestätigt worden. Podlech, a. ci. O. p. 232 nnd Lc>>,
Tie kölnische Kirchcngcscku6>tc im Anschluß an die Geschichte der !>iöln. Bischöfe
und Erzbischöfe. Köln 1883, p, 327 schreiben cs »och. Allein Bonifaz VIII.
starb bereits am 11. Oktober 1303; auch Benedikt XI. kann :h>u die Bestätigung
uicht erteilt haben, da dieser sich für Heinrich von Virneburg entschieden hatte
und «> 7 Wochen uach der Kölner Wahl starb. In der (5>ncnnuugsbullefür
Heinrich wird Wilhelm vou Iiilich uicht erwähnt.

iül'eüiiiU!! l>L Iiis, >>>i!>eserü Invmniim in
K ac. III, N. 4ki.
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Heinrich sah das schon so nahe Ziel wiederum in weite Ferne gerückt.
Nach langem Conclave, wurde endlich am 23. Juli 130S Clemens V.
gewählt. Heinrich reiste sofort nach Frankreich, wo er dann endlich
seine fast zweijährigen Bemühungen mit Erfolg gekrönt sah. Der
Papst bestätigte mit Urkunde vom 22. Januar 1306 die Provision
seines Vorgängers, teilte dies am gleichen Tage dem König Albrecht,
dem Kölner Domkapitel und der Erzdiöcese mit^) uud ließ kurz
daraus au Heinrich, der vom Bischof von Sabina die Bischofswürde
erhalten hatte, eine väterliche Ermahnung ergehen, er möge sein
Amt getreu verwalten.-)

Heinrich war dem gräflichen Gefchlechte der Vinebnrger ent¬
sprossen, welches im Nitzthale in der Eifel seine Stammburg hatte
uud am Ende des Xll!. Jahrhunderts wie ein Meteor aus dem
Dunkel auftauchte, um uach einem Jahrhundert des Glanzes ebenso
plötzlich wieder zu verschwinden. Die beiden Heinrich aus diesem
Geschlechte, der eine Erzbischos von Köln, der andere Erzbischof von
Mainz, waren die bedeutendsten Vertreter dieses Hanses, dessen
Name heute uur noch in einer düsteren Ruine und in dein nach ihr
benannten Eifeldorf im Nitzbachtale fortlebt. lieber Heinrichs
Jugendzeit ist uus nicht viel bekannt: Er wurde 1244 oder 1246
gebareu, widmete sich dem geistliche» Staude, ohne sich sedoch sofort
zum Priester weihen zu lassen, war im Besitze der Pfründen von
Brnttich und Welling uud uahm als Gegner des Kölner Erz-
lnschoss an der Schlacht bei Worringen teil. Später wnrde
er Archidiakon von Longayon in der Trierer Diöcese, Mit¬
glied des Trierer Domkapitels, Canonicns an St. Gereon in Köln
und endlich ebendaselbst Dompropst. Wir finden ihn als Haus¬
genossen und Kaplan des ihm verwandte« deutschen Königs Adolf
von Nassau, desseu Fürsprache beim Papste ihm mancherlei Vorteile
verschaffte.") Nach dem Tode des Erzbischofs Boemund vou Trier
am 9. September 1299, wurde er zu desseu Nachfolger vom Dom¬
kapitel gewählt nnd anch im Erzftift allgemein anerkannt; allein
Bonifatius Vlll. versagte ihm, weil er sich die Besetzung des Trierer
Stuhles vorbehalten habe, die Bestätigung. Es bedurfte eines ein¬
dringlichen Schreibens des Papstes, um Heinrich znm Aufgeben
seiner Ansprüche zu veranlasse»/)

') Urkunden nnd Regelten -zur Geschichte der Rheiulaude anS dem
Vat ikanischen Archiv gesammelt nud bearbeitet von Heinrich Bolvert Saner-
land. Bonn 1902-03 n, 10',- U>8; hier mich die Belege für das Verhalten
Benedikt X>, (Im folgenden mit Bat. Regest, eitiert.)

2) Bat. Regest, n. 170. Heinrichs Nachfolger iu der Kölner Dompropstei
wurde ein Magister Bindns, ein Vetter des Cardiunldiakous Riceardns Petronns
aus Sieua, 5. K. I':. vicecmi^ellsimü, Oiaü. 5. IZu5t!»:I>!i.

'«) Bat. Regest. NN. 13, 11, 201 über Heinrichs Pfriindenbesitz s. nnten 8. 7.
Va t. N eg e st. n. uud A n n a len d es l>istorisch e u V e re i u s fiirden

Niederrhei n. Äöln I.M^XVIIl, p.2,12 ff. (Im folgenden mit An» a l en eitiert.)
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Gleich nach seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von
Köln begab sich Heinrich zu Köuig Albrecht nach Frankfurt, um sich
mit den Regalien belehnen zu lassen. Nachdem er dem römischen
Reiche Ergebenheit und Gehorsam gelobt hatte, fand die feierliche
Belehnnng am 26. Jnni 130K statt.') Gleichzeitig gestattete der
König seinen, „geliebten Fürsten", nm ihm einen Beweis seiner be¬
sonderen Gunst zu geben, die Burgeu Lechenich, Rodenberg und
Dorsten wieder zu erbauen, nnd hob damit das an Wikbold erteilte
Verbot auf.")

In sein Land zurückgekehrt, ergriff Heinrich die Zügel der
Regierung mit großer Energie, wie sich dies auch vou einem Manne
erwarten ließ, der als Kvsähriger mit solcher Ausdauer um seine Be
ftätigung gerungen hatte. Ju einem Erlasse an seinen Klerus'')
gelobt er feierlich, für die Aufrechterhaltnng der Statuten seiner
Erzdiöcese Sorge tragen zu wollen! nnd wir sehen mit St> men,
wie dieser Mann, welcher während fast der ganzen Zeit seiner Amts¬
führung Krieg zu führen hatte, dennoch Zeit faud, in der Diöecsan-
verwaltnng eine große nnd rege Tätigkeit zu entfalten/)

Bei seinem Amtsantritt sand Heinrich sein Land im traurigsten
Zustande. Wenn auch während der langen Sedisvakanz der Pro-
vinzial der Karmeliter Heiur. Joughen, Bischof von Rodofto >. p. i.
die notwendigsten Pontisikalhandlungen vollzogen nnd Erzbischos
Wikbolds Diöcefansynode die ärgsten Mißbränche abgestellt hatte/')
so war doch die finanzielle Lage die denkbar ungünstigste. Es ist
ein düsteres Bild, welches uns der Erzbischos in seinein ersten Erlaß
an seinen Klerus entwirft:") „Alle Kassen," so klagt Heinrich, „seien
leer nnd die meisten Burgeu, Eiuküuste uud Nutzungen verpfändet
oder gewaltfamer Weise der Kölnischen Kirche entfremdet, eine große
Schuldeulast habe er vorgefunden, und sie sei noch gewachsen dnrch
die unbedingt notwendigen Ausgaben für die Erlangung der päpst¬
lichen Bestätigung uud der Regalien, sie werde aber noch mehr an¬
wachsen dnrch die Ausgabe» für die Einlösung der Pfandschafte»
und den Wiederaufbau der zerstörten Bnrgen." Deshalb mnßte es
die erste Sorge des Bischofs sein, dnrch schnelle Besserung der miß-

1) Lac. III, n. 43.
2) Lac, III, n, 41.
») Lac. III, n. 46; 13. August 13VK.
4) tot annorum III 5!^c> ae^ue to^a, rem kene AL55it

»er', m!nu5 religiöse in ^roeessit, 5i>Iubsl'i'in?^!> nc neceü5ilri^5 le^eü cnl
rei»nn:nirlain in (^lero eonrlicüt". (^'c>n:rt. e^ronol. p. 135.

Podlech, a. a. O.> p, 232; als Stellvertreter Heinrichs in 1'vntiü-
^!rlidnü et Lpi»tu!Nikuü zier civit!ltein et ilioecssin Lolonisn-iein fuugiercn Johann
vou Constanz aus dem Donüuikauerorden (epiücopu,-! 8^opn!en!>i>i) uud der
Miliorit Johann (epi«l!0s>us Lcopiensis). s. Handbuch der Grzdiöcesc Äöl»,
15>. Auflage. Kölu 1888, p. XXXIX.

6) Lac. III, u. 4V.
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lichen finanziellen Lage dein rasch fortschreitenden Rn'm des ganzen

Staatswesens zn steuern. In hervorragender Weise kam ihm

hierbei der Klerus zu Hülfe. Freiwillig der Erzbischof betont

dies mehrere Male ausdrücklich - stellte ihm derselbe den Zehnten

von sämtlichen Einkünften znr Verfügung. Heinrich beeilte sich,

seinen Geistlichen deu Dauk für die „reiche uud freigebige Unter¬

stützung" abzustatten, deren Wert nm so höher anzuschlagen war,

da sie mir unter großen persönlichen Opfern gewährt werden konnte.

Er erkannte gerne an, daß die Kölnische Kirche sich kaum wieder

von ihrem Tiefstand erhoben haben würde, wenn nicht die freigebige

Hülfeleistnng des Klerus ihm zur Seite gestanden hätte. Deshalb

solle aber die Geistlichkeit, welche an seiner bedrängten Lage so leb¬

hast Anteil genommen habe, anch an seinem Glücke teilnehmen.

Gern wolle er jedem, der ihm anläßlich der Wahl dnrch seine Gegner¬

schaft Unbill zugefügt habe, von Herzen verzeihen und vergeben.

Aber auch mannigfache Privilegien sicherte er als Entschädigung dem

Klerns zu. „Deshalb bestätigen wir euch alle Freiheiten und Rechte,

welche euch vou unseren Vorgängern zugesagt oder gewährt worden

sind, besonders, daß enre vor zwei oder drei Zengen gemachte letzte

Willensäußerung als gültiges Testament gelten soll nnd daß ihr

frei über euern Nachlaß verfügen könnt. Eure Güter sollen frei

sein von allem Zoll zn Wasser nnd zu Land; in den Jahren,

für welche ihr nns den Zehnten enres Einkommens, bewilligt habt,

sollt ihr von jedem Zehnten, den nns der Papst verliehen hat oder

verleihen wird, frei bleiben."')

Heinrich wandte sich anch an den Papst Clemens V. nnd durch

die Zugeständnisse, zu welche» er ihn zu bestimmen verstand, eröff¬

neten sich ihm neue Geldquellen.") Zunächst gab er ihm die Er¬

laubnis, im Interesse seiner Diöcese eine Schuld von KVVO Gold¬

gulden aufzunehmend) Unterm 25. Dezember 1306 ermächtigte er

dann den Erzbischof, den Zoll zn Andernach und Bonn wieder er¬

heben zn lassen; Heinrich hatte nämlich dem Papste auseinander¬

gesetzt, daß die Verzichtleistnng Wikbolds auf die Rheinzölle ungültig

sei, da man sie nnter Anwendung von Gewalt erzwungen habe'/)

1) Lac. III, ». 46.
2) Vat. Regest. n. 739.

Bat. Regest, n. 181; Urkunde vom 11. März 13VK.
Lac. III, u. 50; I. E. Kopp, Geschichten von der Wiederherstellung

nnd dem Verfalle des heiligen Römische» Reiches, Leipzig 1815 ff., macht III, 2,
p. 388, wcil der Papst nnd nicht der König die Erhebung des Zolles erlaubte,
die Bemerkung: „So handelte der Erzbischof vou Köln hinter dem Rücken seines
Herru, dem er kurz vorher Ergebenheit nnd Gehorsam augelobte." Allein die
Verleihung dnrch den Papst läßt sich sehr wohl dahin erklären, daß auch der
Äöuig die Wiedererrichtung der Zölle bewilligt hat, daß man aber den Papst
vorschob, um nicht deu König mit seinem kurz voraugegaugeueu gewaltsamen
Auftreten gegeu eben diese Zölle iu grellen Widerspruch zu setzen, s. anch Lac.
A r ch i v IV. 1., p. 30.
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diese Zölle seien ein altes Recht der Kölner Kirche nnd wie Albrecht
bei seinem Regierungsantritt, so hatten auch früher viele andere
Könige dieselben anerkannt. Gleichzeitig überwies der Papst dem
Erzbischos die einjährigen Gefälle aller wirklich erledigten oder
binnen drei Jahren zur Erledigung kommenden Beneficien, sowohl
der einfachen als der Cnratstellen. Mit Bulle vom 5. Februar 1308
ermächtigte er ihn, bei den Dom- und Kollegiatstiften sowie bei den
Klöstern beiderlei Geschlechts der ganzen Kölner Kichenprovinz neue
Kanoniker, bezw. Klostergeistliche einzuführen und iu de» Genus; der
Präbeudeu zu setze», vorausgesetzt, daß kein anderer ein Recht
daranf habe.')

>) Lac. M, n. -><Z. Amii.



k?emricks Tätigkeit bei cler Älakl kieinricks von
Luxemburg.

Als eine weitere Geldquelle wußte Heinrich die Frage über den
Fürsten, der an die Stelle des am 1. Mai 1308 ermordete» Albrecht
zum deutschenKönig gewählt werden sollte, auszubeuten. Selten
wohl hat Deutschland der Wahl eines neuen Königs mit so großer
Teilnahme und Spannung entgegengesehen wie im Jahre 1308. Es
war allgemein bekannt, daß Frankreich seine Hand nach der deutschen
Krone verlangend ausstrecke. Philipp der Schöne machte aus seinem
Wunsche, die Krone Karls des Großen wieder den Frauken zuzu¬
wenden, durchaus kein Hehl; im Staatsrat hatte er ofsen davon
gesprochen^) und seit langer Zeit sich Mühe gegeben, in Deutschland
für seine Bestrebungen Stimmung zu machen: an deutsche Fürsten,
nnter deneu sich auch der Kölner Erzbischof befand, wurden rege!
mäßig Jahrgelder gezahlt.") Uud wirklich schieuen die Aussichten
Vorzüglichzu fem; waren doch die geistlichen Kurfürsten sämtlich
in mehr oder weniger nahe Beziehungen zum französischen Hofe
getreten. Baldewin war dnrch Fürsprache Philipps nnd seiner
Gemahlin Erzbischof von Trier geworden,") Peter Aichspalter von
Mainz, der Urheber eines böhmisch-französischenBündnisses schien
nach Frankreich hinzuneigen,^) und Heinrich von Köln hatte mit
Philipp eiu wechselseitiges Schuhbündnis geschlossen, als er in Lyon
von Clemens V. seine Bestätigung erbat.^) Da der Erfolg sicherer
erschien, weuu statt des Königs der Bruder als Bewerber auftrat,
so wurde Karl von Valois als Thronkandidat den Kurfürsten
empfohlen.

Philipp begab sich bald nach der Ermordnng Albrechts nach
Poitiers und versuchte durch seinen persönlichen Einfluß den Papst

Villa»!, Ooilica, (e-I. Oi-!>,goin!u>Qi) Florenz 1815, VIII, 62.
Bontaric, I^a I'>!»iee et I'liillipps iL Ijel, Paris 1861, p. 113.

") Johann von Bictring (B och in er lo»t. >'«>'. Gcrman. Stnttg. 1813 f.
I. 358): ?rncur!uite fi'ittre Luin re^e et rexiiiit pro eo posoentidu» üd
»ecli» j>ontisi(.iu>n est ,°tS!>uin>>tu!> et per Llementem soleinuiter (^onüecr^tu^.Heidemann, Pctcr v. Aspelt, Berlin 1875, p. 31 ff.

') Doini»iens> Baldewin von Lützclbnrn, Erzbischof nnd 5inrfürst von
Trier, ein Zeitbild ans der ersten Hälfte des 11. Jahrh. Koblenz 1862, p. 6V.



— 14 — "

zu bewegen, die Wähler direkt zur Wahl seines Bruders aufzu¬
fordern, Vorerst erreichte er jedoch nur, daß Clemens im Juui den
deutscheu Fürsten iu allgemein gehaltenen Ausdrücken schrieb, sie
sollten eine passende Person auswählen und ihm vor der Wahl be¬
zeichnend) Zu gleicher Zeit bereisten französische Agenten die
Höfe der Wahlfürsten, um auf die „passende Person" — Karl von
Valois - aufmerksam zu macheu und mit Geld diese Wahl zu be¬
treibend)

Am meisten Entgegenkommen erwartete man von Heinr. von
Virneberg. Ein Neffe des Papstes, Cardinal Raimnnd, welcher mit
Heinrich eng befreundet war, mußte ihm Karl mir verlockenden
Farben empfehlend) Die Kirche habe, so schrieb er, ein großes
Interesse an der Neuwahl; deshalb müsse eiu Herrscher gewählt
werden, welcher, voll kindlicher Liebe zur Kirche, ihre Freiheit und
ihre Erhöhuug sich augelegen sein lasse uud auch der Wiedererober¬
ung des heiligen Landes, welche dem Papst so sehr am Herzen liege,
seine Aufmerksamkeit zuwende. Alle diese Eigenschaften besitze Karl
von Valois in hohem Grade: Er sei klug und energisch und gleich
seine» Vorfahren getreu der Kirche ergeben; anf seinen königlichen
Brnder gestützt, könne er das Reich in Frieden regieren uud die ge¬
störte Ordnung wieder herstellen. Heinrich möge deshalb diese
Wahl angelegentlich betreiben; zum Lohue dafür dürfe er stets auf
Witte Fürsprache rechueu.

Allein dieser Brief, der doch an Dentlichkeit nichts zu wünschen
übrig ließ, genügte dem ungestümen Philipp uichk. Er verlaugte
vom Papste selbst eine ausdrückliche Empsehluug seines Bruders.
Auch hierauf giug der Papst eudlich eiu. Iu dem Schreiben an
Heinrich empfiehlt er die Kandidatur Karls von Valois, weil dieser
Prinz von Verlangen glühe, dem hl. Lande Hülse zu bringend)
Nur von dem Kölner brachte des Königs Boten eine wohlwollende,
wenngleich nur allgemein gehaltene Zusage zurück. Dein weiteren,
durch deu geringen Erfolg gesteigerten Drängen des Königs gab
der Papst nur in sofern nach, als er noch einmal an Heinrich schrieb
und dem König sogar eine Abschrift dieses Briefes zusandte.

Heinrichs Kurstimme hatte inzwischen an Bedeutung weseut
lich gewonnen, da Johann und Albrecht von Sachsen ihm versprochen
hatten, so zu stimmen wie erd) nachdem wenige Tage vorher, am 29.
Juli, Otto vou Brandenburg mit ihm vereinbart hatte, zur Erzie-

1) Boehiuer, I, p. 29 f.
2) Oleuschlager, Erläuterte Staatsgeschichte des Nönüscheu Kaisertums

in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Frankfurt 175'', p. 13. (Die <5itate
beziehen sich aus deu Ilrkuudeuauliaug.)

2) Olenschlager, a. n. O. p. 12.
Olenschlager a. a. O. p, 12 f., wo anch für das weiter nuten ge¬

schilderte Verhalten des Papstes die Belege sich finden,
5) Lac. UI, n. 6S; llrtunde vom 1. August 1308.
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lnug eiuer einträchtigen «'öuigswahl gemeinschaftlich Ehre >>ud
Erhöhnug zu fördernd)

Hatt^ Heinrich von Virneburg wirklich die feste Absicht, den

Franzosen zu wählen? Die Annahme ist Wohl gestattet, daß er

wie bei der Doppelwahl des Jahres 1314 auch bei dieser Wahl der

Politik des Papstes sich anschloß. Es ist ganz sicher, daß es dein

schon so schwer unter den, Drucke des französischen Königs leidenden

Papste höchst nnaugenehni sein ninßte, wenn der französischen Macht

durch deu kaiserlichen Purpur die höchste Auszeichnung zu keil

würde: die Gefährdung der kirchlichen Freiheit und die pollständige

Erniedrigung des Papsttunies wäre die unausbleibliche Folge ge¬

wesen, Deshalb war es Clemens V. sehr willkommen, als Baldewiu

im Verein mit Peter von Mainz ihn um die eventuelle Bestätigung

seines Bruders Heinrich ersuchte. Diese eigentliche Gesinnung

des Papstes ergiebk sich unk zwengender Deutlichkeit aus

seinem mehrfach erwähnten Briefe an Philipp. Hierin weist er die

naive Zumutung des Königs, Heinrich von Luxemburg für die

Wahl >^arls vou Valois zu interessieren, zurück unk dem Bemerken,

ein Schreiben an Heinrich, der ein Vasall der französischen Krone

sei, gehe doch wirkungsvoller vom König selbst aus. Auch weigerte

er sich, da es unwürdig nnd uuuütz sei, eine zweite Zuschrift an die

Kurfürsten zu seuden, so kange die erste nichk beantwortet sei. End¬

lich lehnte er auch das Ausinnen Philipps ah, dem Mainzer Erz-

bischof die Krönung Heinrichs von Kärntheu zum böhmischen König

zn untersagen, da ein solches Verbot gegen die Gerechtigkeit ver¬

stoße, und zudem gegen Heiurich eine Klage nicht vorliege. Dieses

Schreiben ist zwar in verbindlicher Form gehalten, aber aus den

mannigfachen Absagen geht deutlich hervor, daß der Papst durch¬

aus nicht von Herzen für die französische Kandidatur war.") Dem

persönlichen Drängen des Königs hakte er nachgegeben, nm sich nicht

wie sein Vorgänger gewaltsamer Behandlung auszusetzen; als er

aber dnrch seinei Abreise sich dessen persönlichem Einfluß entzogen

hakte, gewann er einigermaßen seine Selbständigkeit wieder nud

antwortete ausweichend, um Zeit zu gewiuueu und dadurch der wei¬

teren Entwickeluug der deutschen Angelegenheiken Nanm zu ver¬

schaffen.

Diese Stellungnahme des Papstes bietet auch den Schlüssel

sür das Verhalten Heinrichs von Köln. Vorsichtig hatte er den fran¬

zösischen Werbern keine bindende Zusage gegeben; als er mit dem

über die eigentliche Haltung Clemens V. orientiert hatte, paktierte

Ä- Bodmuuu, Loclex k^uclolä I. I^ii)5ike 18M, p. WO f.
2) Auch in dein auf den Rat des Eardiunls Prato und durch dessen

Vermittlung erteilten Wink cin die Kurfürsten zur Beschleunigung der Wnhl
mag man einen Anhaltspunkt für die eigentliche Stellung Clemens' erblicken,
s. Dominikus, a. a. O. p, 61.
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er um Baldewin und verpflichtete sich, seine Stimme Heinrich von

Luxemburg zn geben. Wenn er sich dann hierfür umfangreiche

Zusage machen ließ, so folgte er darin nnr dem Beispiel seiner

Kollegen, und es liegt gar kein Grnnd vor, ihm deshalb den Vor¬

wurf einer besonders großen Habgier zu inachen und stets von dem

habsüchtigen Virueburger zu sprechen.

Bakdewin, welcher ganz sicher mit seinem Bruder verabredet

hatte, wie weit er mit seinen Zugeständnissen gehen dürfe, hatte die

Verhandlung mit Heinrich geführt

Die Luxemburger mußten sich zu umfangreichen Zusagen ver¬

stehen, bei denen Heinrich nicht nur das Interesse seines Stiftes,

sondern auch das seiner Familie und seiner Verbündeten zu wehre«

wußte. Gleich nach der Krönung erhält der Erzbischof Düren,

Kaiserswerth, Dortmund, Duisburg und Sinzig, die Burg Zel¬

tingen, die Reichshöfe Westhoven nnd Elmenhorst mit dem Schult

heißeuamt, den Hof zu Brachcln, die Vogtei des Stiftes Essen, die

Vogtei und das Schultheißenamt zn Aachen, Boppard und Wesel.

Der Zoll zu Hammerstein wird ausgehoben. In der Erhebung des

Zolles zu Andernach, Bonn und Nenß wird der König ihnen bei¬

stehen. Im Kölner Erzstift darf nnr Kölnische Münze geprägt

werden; alle vom Erzbischof angetansten Neichsbnrgen, Jurisdik¬

tionen, Güter und Gefälle wachsen ihm als Reichsleheu zn. Er er¬

hält das Geleitrecht der Juden, Schutz gegen jeden wird ihm ver¬

sprochen und alle von Königen und Kaisern erteilte Privilegien

werden erneuert. Der durch deu Einfall Albrechts in Kölnisches

Gebiet verursachte Schaden, wird mit 45 L>M) Psnnd ersetzt.^) Für

die Wahlt'osten erhält der Erzbischof !M)() Mk. und feine Räte

K(X)0 Mk. Das Recht, die Propsteien zu Aachen, Utrecht, Lüttich nnd

Kaiserswerth einmal zu vergeben und für die Ausübung der Ersten

Bitte die Personen zu bezeichnen wird ihm gewährt. Zur Teil¬

nahme an einem Reichszuge ist er uicht verpflichtet. Walrain, der

Bruder des Thronbewerbers, verspricht unter Verzicht auf Aus¬

steuer sich mit einer Nichte des Erzbischoss zn vermählen. Baldewin

soll Heinrichs Neffe Nopert von Virneburg zum Amtmann von

Cochem, Müustermaifeld uud Mayen bestellen. Graf Otto von

Cleve soll in seinen Reichszöllen und Besitzungen geschlitzt werden.-)

Bei den weiteren Vorverhandlungen hat Heinrich von Virne-

bürg sich uicht beteiligt. Nach der Vorwahl zu Nense, Ende Oktober,

fand die eigentliche Wahl zu Frankfurt am 27. November statt:

wie in Rense waren auch hier sämtliche Stimmen auf Heinrich vou

Luxemburg gefallen. Unser Erzbischof krönte ihn mit feiner Ge¬

mahlin Margarethe in Aachen am 6. Januar 1309.

1) Siehe Einleitung.
2) Lac. III, nn. 68 nnd l>9; Urkunden vom M. September 1308.



An? 10. Januar zog der König i» Köln ein und nahm in der
erzbischöflichen Burg Wohnung/) Obwol/ er hier bis znin
2. Februar verweilte, vernehmen wir nichts von einer Erfüllung
der Zusagen, welche man dein Erzbifchof gemacht hatte. Die Luxem¬
burger wareu auf die Forderungen Wohl mir mit dem Gedanken
eingegangen, davon zu erfüllen, was mit Fug und Recht geschehen
könne. Gewiß hatten auch die dabei iuteressierteu Grafen von Jülich,
von Berg und von der Mark nebst dem Herrn von Montjoie nnd
Valkenburg Einspruch gegen die Abmachungen erhoben; welche mit
dem Erzbischos uud seinen Verbündeten, dem Grafen Otto von
Cleve in offener Fehde standen.") Erst am 7. Februar verbriefte der
Köuig zu Coblenz ihm Unverfängliches: Schutz, das Recht, Reichs-
lehen zu erwerben und das der Ersten Bitte.") Es währte bis zum
Zs,. September, ehe ein weiteres Zugeständnis folgte. Der König
versprach nun die Zölle nach der Anordnung feines Kanzlers nnd
anderer Räte, die aber dabei seiu Gewissen im Auge behalten sollteil,
zu bestätigen, ihm Zeltingen, Brackel und die Vogtei Essen, wenn
sie Erbstücke seiner Kirche seien, verschaffeil zu wolle», nnd über¬
wies ihm zum Ersatz der Wahlkosteu die Erhebuug des bei seiner
Krönung eingesetzten Zuschlages znm Zolle zu Bonn anf vier
Jahre.') Gegen Weihnachten 1309 kam der Köllig wieder nach
Köln, um die Reichsbelehnnngen zu erteilen, was eine gegenseitige
Beschwichtigungnach sich zog. Auch die Kölner brachteu ihre Hul
diguug dar und erhielten die Bestätigung ihrer Privilegien/')

Die gedachten Gewissensräte hatten über den Rechtsbodeil der
dein Erzbischof gemachten Zusagen dem König Bericht erstattet nnd,
da dessen Entschließung noch immer sich verzögert, wird Erzbischof
Heinrich alles aufgeboten habe», um sie vor dem Znge des Kölligs
nach Italien herbeizuführen. Endlich/ anfangs September 131l1
folgten dauu auch die Bewillignngen hintereinander. Der König
bestätigte, ungeachtet des WikboldschenVerzichtes, welchen schon
Clemens V. vernichtet habe, die Zölle zu Andernach, Bonn nnd
Neuß, stellte dem Erzbischof den dem Grafen Engelbert voll der
Mark irrig verpfändeten Hof Brackel zurück uud ermächtigte ihn
aus den Händen des letzteren die Reichspfandschaften Dortmnnd,
Westhoven uud Elmenhorst an sich zn lösen.") König Johann von
Böhmen, die Erzbischöfe von Trier nnd Mainz und Markgraf Wal¬
demar von Brandenburg gaben Willbriefe dazu.')

^) Dominikus, a. c>. O. p. 7».
-) Lac. III, n. 80.
2) Lac. III, im, 75 und 7<Z.

Lac. III, im. 81 nnd 82.
5) Lac. IN, n. 89.
") Lac. III, im. 91 nnd 92; iibcc dic Vogtci <5sfcn s. imtcn 8 8.
7) Lac. III, n. 91 nnd Lac. Archid IV, p. 81 f.



Zum letzten Male traf ErzbischofHeinrich mit dem Könige in
Speier zusammen, als er am 31. August 1310 des Königs Sohn
Johann von Böhmen mit Elisabeth, der Schwester des letzten
Premisliden Wenzels III., trautet)

Am Römerzug beteiligte er sich uicht; in einem sehr verbind
lichen Schreiben entbindet ihn der Kaiser von der aus seiner
italienischen Kauzlerwürde entspriugenden Verpflichtung, de» völlig
zu begleiten, und ermächtigte ihu, zur Wahrnehmung des Erzlanzler-
amtes eine andere geeignete Persönlichkeit zu beauftrage».")

') S. Domiuinls, a. >1, O. p. 97.
") Lac. M, ». 94; Ilrkinidc vom ö. Scptcittbcr I31V.



Die Ooppeln'akl cles

Nach Verlauf van nicht ganz fiiuf Jahren waren die Kurfürsten
wiederum genötigt, dem deutschen Reich einen König zu wählen.
Ans seinem Römerzug war Heinrich Vll. nnerwartet schnell ge¬
storben; am 29. August 1313 hatte man ihn in Pisa begraben. Die
Wahl des. Jahres 1314 nnterscheidet sich in mancherlei Hinsicht bon
der des Jahres 1308. Sie bollzog sich ohne irgend welchen Einfluß
auswärtiger Mächte: die mißglückten Versuche Philipps für die Er¬
hebung seines Bruders auf den deutschen Thron bei der letzten Wahl
uud die geschlossene Opposition der Wähler gegen das Eiudriugen
der Capetinger hatten ihn bou der Fruchtlosigkeit seiner Wahl¬
bewerbung überzeugt. Zudem fesselte ihn seit längerer Zeit eine
schwere Erkrankung an das Lager, die am 29. Nobember 1314
rödlich berlief/) Aber anch die Stellung des Papstes hatte sich
geändert. Clemens V. hatte, bom französischen Hofe gedrängt, noch
zu Lebzeiten Heinrichs VII., seine Gunst dessen heftigstem Feinde,
dem Zlöuig Robert bou Neapel zugewandt; nach dem Tode des
Kaisers hatte er ihn znm Vikar in Italien eruauut und die kaiser¬
liche Auffassung des Treueides verworfen.") Den Sohn eines
Kaisers, gegen den er noch nach dessen Tode so feindlich vorgegangen
war, konnte er sicher nicht zum Könige wiiuscheu. Er war demgemäß
aus einem Freuude ei» Feiud der luxemburgischen Partei geworden.
Anfangs des Jahres 1314, kurz uach der uuteu zu besprechenden
!l. Versanimlnug zn Rense, richtete er in Sachen der Wahl ein
Schreiben au die Kurfürsten. Aus den uns erhaltenen Antwort¬
schreiben Baldewins und Heinrichs können wir entnehme», was er
geschrieben. Darnach hatte der Brief des Papstes folgende Worte
enthalten: Oftmals seien römische Könige, bon deneu mau aus ihrer
Erwählung hoffe» mußte, daß sie Vögte und Schirmer der Kirche
fein würden, als schlimme Feinde derselben erfunden worden. Zur
Vermeidung der Schäden, welche daraus der Kirche entstanden seien,
solle man borsichtigborgehen und über Glauben, Lebenswandel nnd
Verdienste des zu Krönenden eine genaue Kenntnis zu erlangen

1) Miihling,'Geschichte der Doppelwcchl dcs"'Jahres 1314. Leipziger
Dissertation. München 1882, p, 42 f.

2) Dominikus n. ci- O-, P. 133 f.
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suchen, Die Antwort des Trierer Erzbischoss ist kurz: er werde ganz
bestimmt nur eiueu frommen Fürsten wählen. Ausführlicher jedoch
antwortet Heinrich von Köln bereits am 15. Jannar. Er entwickelt
zuerst seiue Ansicht über die Eigenschaften, die ein deutscher König
haben müsse. Indem er dann weiterhin erklärt, niemals werde er
jemand wählen, dessen Vorfahren Verfolger der Kirche geWelsen
seien, wendet er sich deutlich gegen Baldewins nnd Pater Aichspalters
Kandidaten Johciuu von Böhmen, dessen Vater der Kirchen-
verfolgnng beschuldigt wordeu war/) Mau sieht, der Kölner Erz-
bischof ging leicht auf die Absichten des Papstes ein.") Ueberdies
hielt er eine Wahl des Böhmen für voltständig aussichtslos, denn
er vereinbarte mit dem Psalzgrafeu, unter keinen Umständen Johauu
von Böhmen zn küren, da eine etwaige Wahl desselben leicht eine
Kassierung propler äeksLtuin sslalis und für sie selbst den Verlust
ihrer Stimme zur Folge habe» köunte.") Endlich mögen auch
Motive persönlicher Art Heinrich zu einer autiluremburgischeu Stel¬
lung veranlaßt haben: unter Kaiser Heinrich hatte er auf die An¬
gelegenheit des Reiches so gut wie gar keinen Einfluß ausgeübt, da
der junge uud rührige Baldewiu ihm, dem alten Manne, den Rang
abgelaufen hatte.

Somit war eine vollständige Verschiebung der Verhältnisse
eingetreten. Während vor kaum 1l) Jahren ein Habsburger, König
Albrecht, gegen den Vorgänger Heinrichs, Wikbold zu Felde gezogen
war, war jetzt Heinrich das Hanpt derjenigen Partei geworden, die
den Sohn eben jenes Albrecht Friedrich den Schönen anf den Thron
erheben wollte; und während früher die niederrheinischen Dynasten
auf habsburgischer Seite gestanden, traten sie jetzt zum größten
Teile zur luxemburgischen Partei über; egoistische Sonderiuteresseu
maren eben für ihre Parteistelluug maßgebend gewesen.

Im September 1313 wareu die geistlichen Kurfürsten in Nense
zusammengekommen! allein diese Vorbesprechung war resultallos
verlaufen, und man hatte auf den 2. Januar 1314 eiue zweite Ver¬
sammlung ebenfalls nach Nense verabredet/) Für Heinrich war die
Situation außerordentlich unangenehm. Einerseits war das Ver¬
hältnis zu seiuen geistlichen Kollegen sehr gespannt: Die feindselige
Stimmung zwischen ihm und dem Erzbischof Peter war bei der

Hochzeit des juugen Johann von Böhmen in Speier offen znm Aus¬
bruch gekommen,") und mit Baldewin von Trier war er über das

1) Theiuer, Loäex diplomatieus iloininü temi)or!Üi5 3. Ze6is.
1M1, p, 17N ff.

2) Auf diesen Briefwechsel beschränkte sich bei dieser Wahl der ganze Ein-
flnsz des Papstes, da dieser bereits am 20. April 1311 starb.

Lac. M, n, 131; Urkunde vom 12. Mai 1311.
4) Peter v. Zittau lKönigssaaler Gcschjchtsqncllcii ecl- l^osertk i»
reium Wien 1875) p, 277.

5) Peter v. Zittau a. a. O. p. 272.
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Geleitsrecht in seiner Diöcese in Streit geratend) Anderseits
war er von seinein hervorragendsten Verbündeten, dem Pfalzgrafen
Rudolf, dnrch das Mainzer nnd Trierer Gebiet getrennt, während
er ringsum von dem ihm feindselig gesinnten Adel umgeben war.

Geschickt nutzte die luxemburgische Partei Heinrichs isolierte
Stellung ans! sie snchte nnd fand Anhänger in dem Grafen von
Sponheim, in Otto, Herrn von Kuit nnd vor allein in dem
mächtigen Grafen Gerhard von Jülich. Doch Heinrich ließ sich nicht
einschüchtern!anch er suchte seine» Auhaug nach Gräften zu stärken.")
Es gelang ihm die Grafen Engelbert von der Mark uud Rainald
von Valkeuburg, den Bischof Ludwig von Münster, die Gebrüder
Simon und Johann von Sponheim, Johann von Nassau, Hartrad
von Merenberg und Dieter von Katzenellenbogen für sich zn ge¬
winnen.') Anch mit den norddeutschen Kurfürsten snchte er in
Verbindung zu treten. Markgraf Waldemar von Brandenburg/)
der seinerseits mit den Herzögen Johann nnd Erich von Sachsen
in Verbindung getreten war, schloß sich anfangs an ihn an, brach
aber bald das Verhältnis wieder ab/') Definitiv, wenn auch nach
langem Schwanken, trat Rudolf von Sachsen ans die Seite der
Habsburger.")

Zur ll. Versaminluug iu Rense, am 2. Jannar 1314 erschienen
nnr Baldewin nnd Heinrich, svdasz anch dieser Tag resnltatlos verlief.
Heinrich war mit dem Namen seines Kandidaten Friedrich des
Schönen noch nicht offen hervorgetreten/) Er hatte gut daran
getan; denn dieser lag noch in harter Fehde mit Ludwig vou Bayern,
die am 9. November 1313 zu seinen Ungunsten entschieden worden
war. Die Werbung für ihm geriet infolgedessen erst in Flusz, als
er sich am 17. April 1314 mit seinein Gegner ausgesöhnt hatte',
dann aber erfolgten in kurzer Frist die Abschlüsse der lange vor-
bereiteten Wahlverträge. Am 28. April verpflichtete sich der Pfalz-
graf Friedrichs Bruder Leopold gegenüber persönlich, für diesen

Lac. ill, n. 13«!; Urkunde vom 13. Anglist 1314.
2) Lac. I!I, ii. 125.

Lac- lll, ii. 129; Johann von Sponheim hatte also scinc Verbindung
mit den Luxemburgern aufgegeben: dafür war Graf Wilhelm vou Heuuegau,
der erst zu unserem Erzbischof gehalten hatte, zur Gegenpartci übergetreten.

Riedel, Loiiev (Iii,Ioi >i>'Nicus tZriuiitoiliiiis^eiiük.Berlin 1838 f. II,s p.
349 f.-, 18. Nov 1313.

5) Die Gründe für diesen Vertragsbruch sind, anßcr III den Verhand-
luugcn mit Peter v. Mainz, in der Befürchtung Waldemars zu suchen, mau
würde ihm das Wahlrecht bestreite»; f. Mühling a> a. O, p, <i2.

") Olensch lager, p. <>1.
Daß Heinrich von Virneburg seit Heinrichs VN. Tod für die Habs¬

burgische Kandidatur eintrat und warb, ist zweifellos. Heideuiauu, a, a. O.
p, Ä>1 neigt sogar zu der, vou Mühliug, a. a. O. p. 12 freilich verworfenen
Ansicht, daß der Erzbischof bereits 1312 — also noch zn Lebzeiten des Kaisers
bloß ans die (allerdings falsche) Nachricht vom Tode Heinrichs VU. sich mit
Pfalzgraf Rudolf geeinigt habe, Friedrich von Oesterreich zn wählen.
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stimmen zu wolle».') Am Mai schloß eben dieser Leopold den
Vertrug mit Heinrich von Virneburg und seinem Anhang zu Bacha¬
rach ab. Die Forderungen waren außergewöhnlich hoch und zeigen
in grellem Licht, wie schamlos der Stimmeukauf betrieben wnrde.
Wenn man in Erwägung zieht, daß Heinrich in diesem Bacharacher
Vertrage sogar soweit ging, daß er sich selbst die Ansiibnng der
erhandelten Privilegien bezahlen lassen wollte, so fällt es schwer,
ihm den Vorwurf schnöder Habsucht zu ersparen. Gewiß, die Aus¬
sprüche bei der Wahl des Jahres 1308 waren hoch, doch standen sie
wenigstens noch in einigen? Verhältnis zn denjenigen seiner Kol¬
lege»! aber jetzt hatte er das Maß so sehr überschritten, daß man
sein Verhalten anch mit der großen Verschuldung seines Erzstistes
kaum in etwa entschuldigen kann. Heinrich forderte, daß der König
ans eigene Kosten auf sein Verlangen ihm zn Hülfe eilen müsse,
während für ihn im umgekehrten Falle diese Verpflichtung nicht be¬
stehen sollte. Daß hierdurch das zwischen König und Untertan be¬
stehende naturgemäße Verhältnis vollständig umgedreht werde,
liegt auf der Hand. Da der Erzbischos unter Heinrich VII. nnr
geringen Einflnß gehabt hatte, fo suchte er sich jetzt in dieser Be¬
ziehung von vornherein sicher zu stellen. Er hat ständig freien Zu¬
tritt zum König, welcher sogar die Kosten seines Aufenthaltes am
Königlichen Hoflager bezahlen muß. Zudem soll der König 2 erz¬
bischöfliche Gesandte besolden, die im Rate des König sitzen nnd
überwachen sollen, daß dem Erzbischos au seiuer Ehre und seinem
Besitz kein Schaden erwachse. Mißliebige Personen darf der König
nicht in feine Nähe dulden nnd muß sie ans erzbischöflichen Antrag
entlassen. Sollte ein Gegeukönig aufgestellt werden, so darf Fried¬
rich nicht ohne Heinrichs Vorwissen mit demselben in Verhand¬
lungen treten. Alle Privilegien werden erneuert uud der Schutz
des Königs allen erzbischöflichen Untertanen zugesichert, welche
künftighin, wer auch immer der Kläger sein werde, nnr dein Ge¬
richte des Erzbischoss unterstehen sollen. Die Zölle von Rees nnd
Xanten werden zwar abgetan, die viel wichtigeren Zölle zu Ander¬
nach, Bonn nnd Neuß aber bleiben bestehen. Friedrich mnß seine
Hülle bei Erlangung der angeblich der Kölnischen Kirche heimge-
sallenen Clevischen Lehen zusagen.") Heinrich erhält anf Lebens¬
zeit das persönliche Recht, die Propstei zu Aachen, die Abteien von
St. Servatius in Maestricht, vou Lüttich und Werden verleihe» zu
dürfen. Er ist »icht verpflichtet, einen Reichstag zu besuchen, und
bei einem Nömerzuge seine italienische Kanzlerwürde persönlich
auszuüben. Endlich werden ihm für die Wahlkosten 4000 Mark,
seinen Räten 2000 Mark gezahlt. 15 Tage nach der Krönung muß
der König die erforderlichen Urkunden vollziehen. Alles dies ließ

>) Olenschlngcr a. a. O., p. 57.
") S. unten Z 6.
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sich Heinrich unter einem Eide versprechen und die Erfüllung dnrch
Bürgen garantieren/)

Am gleichen Tage schloß Heinrich auch die Verträge fiir die

mit ihm verbündeten, oben genannten Dynasten ab.") Drei Tage

später taiu Heinrichs oben bereits erwähnter Vertrag mit dem Pfalz-

graseu zn stände: Johann von Böhmen dürfe wegen seiner Jugend¬

lichkeit aus leinen Fall gewählt werden. Der Erzbischof fügte das

Versprechen hinzu, dasz er, weun seine Wahl auf einen andern als

den Herzog Friedrich von Oesterreich fallen sollte, er dahin wirken

iverde, daß der Pfalzgraf von diesem andern erhalte, was ihm vom

Herzoge Friedrich zugesagt worden.")

Bald darauf, anfangs Juni, fand zn Nenfe eine III. Ver¬

sammlung statt. Hier proklamierte Heinrich Friedrich als seinen

Kandidaten nnd gab die bündige Erklärung ab, nui keinen Preis

von ihm lassen zn wollen. Da anderseits die luxemburgische

Partei durch den Tod des Papstes waren ihre Aussichten wieder

gewachseu ^ Johaun vou Böhmen nicht aufgeben wollte, so verlief

auch dieser Tag wiederum resultatlos. Da lies; Peter vou Mainz

endgültig auf deu 19. Oktober zur Wahl nach Frankfurt entbieten/)

Welche Kämpfe aber sich aus der Uneinigkeit der Kurfürsten ergeben

sollten, zeigte sich jetzt schon. Wider Heinrich von Virneburg wurde

offene Feindschaft erhoben: Graf Gerhard von Jülich fiel ihn feind

lich an, nnd Baldewin versagte ihm sicheres Geleit durch sein Gebiet.

Zwar verstand sich der letztere in Übereinstimmung mit Heinrich

dazn, die Entscheidung der Streitigkeiten dem Erzbischof vou Mainz

zn übertragen; allein dieser nahm mit Rücksicht anf die nahe Wahl

das Schiedsamt nicht an nnd erklärte, sich über das von Heinrich ge¬

forderte freie Geleit überhaupt uicht äußern zu können/')

Unterdessen hatte Leopold von Oesterreich anf einem großen

habsbnrgischen Tage in Wien im Juli sich die Bacharacher Verträge

bestätigen lassen. Hier wnrde mich der Vorschlag nnseres Erz-

bischoss, durch Vermahlung seiner Nichte Elisabeth von Virneburg

mit Herzog Heinrich das Bündnis zwischen ihm nnd Friedrich zu

festigen angenommen.") Dann eilte Leopold mit seinem Bruder

') Lac. I», n. 128; Olen schlag er a. a- O. p. ->8.
-) La c. m, i>- 12».

Lac. Iii, ii. 131; 12. Mai 1314. Man ficht hierin ciucii Beweis fiir
dcu Wankelmut Heinrichs. Allein mit Unrecht: Das entschiedenefesthalten
Heinrichs an seine»! Kandidaten in der Folgezeit spricht lant gegen diesen Vor¬
wurf. Augenscheinlich ist der Bertrag mit Einverständnis der österreichischen
Partei geschlossen worden. Es scheint, daß man beabsichtigte,einen anderen
Habsburger zur Wahl vorzuschlagen, wenn Friedrich eine Mehrheit anf sich nicht
vereinigen könne.

Petr. v. Zitt, a. a. O. p. 337.
5) Lac. III, n. 13g; 13. Anglist 1314.
6) Boemer, Reg. Additam. Stuttgart 1827 II, p SlZ3.
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Heinrich zum Kölner Erzbischof, de» sie in Siegen trafen; sie über¬

reichten ihm die Bestätigung der Verträge und schlössen de» Heirats¬

vertrag ab/) Vo» da reisten sie nach Speier, um noch weitere An¬
hänger für ihren Bruder zu werbe».

Die luxemburgische Partei, inzwischen doch zur Ueberzeuguug

gelangt, daß die Wahl Johannes bon Böhmen gänzlich aussichtslos

se>, hatte den durch seineu Sieg bei Gammelsdorf schnell berühmt

gewordene» Ludwig vou Bayern ans den Schild erHobe». Vielleicht

leitete sie hierbei auch die Hoffnung, in letzter Stunde »och Ludwigs

Bruder, deu waukelnuitigen Pfalzgrafe», a»f ihre Seite ziehe» zu
köunen.

Der festgesetzte Wahltag nahte herau. Heiurich, welcher wegen

seiner Fehde mit Baldewin die Reise nicht zu unternehmen wagte,

erschien nicht, übertrug aber seine Stimme dem Pfalzgrafen Ru¬

dolf.-) Infolgedessen verschob die Partei Ludwigs „aus besonderer

Gnade" die Wahl um einen Tag uud teilte diese Verzögerung dem

Erzbischof von Köl» n»d alle» andere» Wählern durch besondere

Boten mit/') Der Ausgang der Wahl ist bekannt: Der Habsburger

erhielt die Stimmen von Köln, Pfalz, Sachsen-Wittenberg und

5!ärntheu, der Wittelsbacher vereinigte auf sich die Stimmen vou

Mainz, Trier, Böhmen, Sachsen-Lanenburg und Brandenburg.')

Die Stadt Frankfurt öffnete Friedrich nicht ihre Tore, desgleichen

auch die Krönungsstadt Aachen nicht, als der Diöcesaubischos Heiurich

zu> Krönung den Einzug verlaugte. So blieb deuu nichts anderes

übrig, als Friedrich in Bonn zu krönen. Es geschah dies am 2k>.

November.")

Noch während seines kurzen Aufenthaltes zu Bonn bewilligte

Friedrich alle die Zölle, welche unser Erzbischof sich beduugeu hatte,

uameutlich de» zu Auderuach, Bouu uud Neuß, ferner auf dessen

Lebenszeit den von Heiurich Vl>. hiuzugefügten Zoll zu Bonn von

5 Tonrnosen und, zum Ersatz der Wahlkosten, den von eben dem¬

selben zuerst zu Hammerstein und darauf zu Lentesdorf angeordneten,

nun nach Andernach verlegten Zoll von 1V Tonrnosen; endlich

den von Rees, Tanten nnd Rheinberg am letzteren Orte zusannuen-

gezogene» Zoll.")

Ludwig wurde nach althergebrachter Sitte auf deu Hochaltar

der Bartholoniaeuskirche gesetzt uud am gleiche» Tage wie Friedrich

Lac. I», Ii- 137; Urkunde vom 24. Scptcmbcr 1314.
2) O l en s ch la g er, a. a. O. p.
") Oleuschlager, a. a. O, p. 67.

lieber die Wahlberechtigung der einzelnen Wähler s, K. Müller: Der
Kampf Ludwig des Bayern mit der römischen Kurie. Tiibiugeu 1879 80,
p, 1 ff.

"') Oleuschlag er, a, a. O. p, 73.
6) Lac., Archiv IV,, i, p, 39; Lac. III, un, 133 nnd 139; Urkunde vom

27. November 1314.



in Aacheil vom Erzbischof von Mainz gekrönt,') das ihm, durch den
Einfluß des Grafen von Jülich und anderer niederrheinischer Dy¬
nasten bewogen, die Tore geöffnet hatte.") Berühmt sind die Worte,
mit welchen Mathias von Neuenburg kurz und treffend diese unglück¬
selige Doppelwahl charakterisierte: Friedrich wurde vom berechtigten
Erzbischof aber am ungehörigen Ort, Ludwig am herkömmlichen
Orte, aber vom nicht berechtigten Erzbifchof gekrönt. Eine lange
Reihe heftiger Fehden in welchen soweit sie am Niederrhein ge¬
führt wurden, Heim ich von Virneburg eine bedeutende Rolle ge¬
spielt hatte, war die unselige Folge dieser zwiespältigen Wahl.

') Levold von Northof, Chronik (<-<>.Troß) Hamm 1859 p. 15l>, der
als Parteigänger Friedrichs den Bischof von Lattich, den Grafen von der Mark
nnd den Herrn von Valkenbnrg aufzählt? in der Legleitnng Ludwigs befanden
sich nach ihm der Erzbischof von Trier, die Grafen von Hennegan und Iiilich.
Seine kiröunng nahm der Erzbifchof von Mainz vor allerdings mit einer Klausel,
welche sie nachher als vom Erzbifchof von Trier erteilt erscheinen ließ.

") I. Bictring a. a. O I.uclovvicus autem, comiwü et »o!>lles eii'ca
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Die kämpfe cZer verewigten Partei cler Mitteisbacker
gegen k?einrick von Virneburg; seine spätere

Aeickspotttik.

Nach seiner Krönung in Aachen war König Ludwig feierlich
in stölu eiiigezogen. Hier zog er durch Bestätigung ihrer Privi¬
legien die Stadt Köln und durch Erfüllung feiner Zusagen den
mit den Kölnern schon seit längerer Zeit verbündeten Grafen vou
Jülich mit feinem Anhang noch fester an sich/) Ein Ausbruch der
Feindseligkeiten am Niederrhein schien unmittelbar bevorzustehen;
darauf deutet wenigstens Ludwigs Zusicherung an die Kölner hin,
er werde sie gegen jedeu geistlichen oder weltlichen Herrn iu Schuh
nehmen, welcher sie dafür, daß sie ihn gastlich aufgenommen hätten,
belästigen würde/) Doch kam es, wohl aus Mangel an Geld uud
infolge der politischen Interesselosigkeit, vorläufig uoch nicht zn
größeren Kämpfen-") es blieb bei gelegentlichen Plündernugszügeu
und der Besetzung vou Zollstätten/)

Heinrich, dessen einziger bedeutender Buudesgeuosfe, Engelbert
von der Mark, durch den Grasen vou Arnsberg und die Stadt Dort¬
mund in Schach gehalten wnrde, suchte sich, die Zeit vor dem eigent¬
liche!' Kampfe benutzend, in Deutz, Köln gegenüber, einen festen
Stützpunkt zu verschaffen. Er erhob den Ort znr Stadt und ver¬
anlasste seine Befestigung; allein bald gewann auch hier das gemein
same städtische Interesse die Oberhand. Aus Verlangen des Rates
von Köln wurden die Festungswerke bereits am 21. März 1317
wieder geschleift/') Dieser mißglückte Versuch Heinrichs hatte aber
für ihn noch insofern eine unangenehme Folge, als der Graf Adolf

i) La'c. III, n. ILO; Urkunde vom 31. Oktober 1312; die Berpflicl tinig
des Grafen, der Stadt znr Anfrechterhaltiingihrer Freiheiten Hülfe zu leisten,
enthält eine deutliche Spitze gegen Erzbischof Heinrich.

-) L. Enneu uud G, Eckertz, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln,
iitolu 1860—70 iv, uu. 19—23. (Im folgenden mit Euiieu, Quellen eitiert.)
Lac. III, un. 140—115.

K. Ä uuze, die politische Stellung der uiederrheiiiischeii Fürsten iu den
Jahren 1314—1334. Güttingen 1886, p, 11 f.

'>) Lac. III, n. 163.
b) Lac. III, n. 156.
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von Berg mit der Stadt Köln Freundschaft schloß und versprach, die
Anleguug eiuer Festung, Einlagerung von Bewaffneten, Aufstellung
eines Kriegsschiffes oder Aufnahme eines Verbannten nicht gestatten
zu wollen.') Im übrigen war die Lage der Art, daß Heinrich in
Süddeutschlaud bei seiuem König sich aushalten konnte.-)

Erst eine Erneuerung derjenigen Politik, welche Albrecht bor
nicht ganz zwei Jahrzehuten im Kampfe gegen die rheinischen Knr-
surften befolgt hatte, sollte der Kampf am Niederrhein entbrennen
lassen. Köuig Ludwig erkannte sehr wohl, welche Kraft seine Regie¬
rung durch den Anschluß der Städte erlangen würde: iufolgedesseu
bemühte er sich, sich als Förderer der kaufmännischen Interessen uud
des sozialen Glückes zu erweisen. Deshalb errichtete er am
22. Juni 1317 ans einem Parteitage zu Bacharach, wo sich gleichzeitig
die Eiumiitigkeit der bayrischen Partei in der Erneuerung ihres
Buudes beknudete, aus die Zeit von sieben Jahren einen Landfrieden
von Speier bis Köln. Die Kurfürsten vou Trier und Mainz,
Johann vou Böhmen, viele Grafen und Herreu und unter anderen
Städten Aachen und Köln traten demselben bei nnd ludeu auch
Heinrich zum Beitritt ein. ,,Vncle vil cier ertxdiseliol von
(sollen iü uns in clisen lriclen uncle verkuntnisse sin, - dem
sullent secks Aroxxe turnose n-erclen van clen /^veiu nncl
^vent^ii'Ii wurnosen, clie uns uncle clen lursten ^verclent:
vvil aber er clax nikt tun, sc> suln n'ir 6er KuniZ uncl
clie lursten in trinken, cürx er siner i^olle alzel^^e unde
clen lriclen mit uns kaicie, uncl suln clie kerren uncle 6ie
stete clarxu I)eiic>llrn sin, als^e? geuelliclr ist nacli iren eren."
Der Landfrieden hob alle Zölle von Speier bis Köln uud alle
neuen Zölle von hier bis Antwerpen auf und setzte die künftige
gesamte Helmng von Speyer bis Köln, verteilt auf die ueu ange¬
ordneten Zollstätten zu Coblenz, Remagen und Köln zu 33 Tonr-
uosen sest, wovon dem Könige uud den Fürsten zwei Drittel uud den
Städten eiu Drittel zur Aufrechterhaltuug des Friedens zugewiesen
wurdeu/') Als Hauptmann des Landfriedens für deu Niederrheiu
wurde der Graf von Hennegau ernannt/)

Erzbischos Heinrich, welcher sehr Wohl fühlte, daß dieser Land
frieden im Grunde genommen gegen ihn gerichtet war, belästigten
doch seine Truppen von der Feste Brühl ans auf das ärgste die
Kausleute — trat der augeublicklichen Notlage gehorchend am
9. Juli demselben bei, behielt sich aber ausdrücklich vor, ciat xvir

1) Lac. UI, n, IM; Urkunde vom 2. Januar 131S.
2) I. Prisnck, die Neichspolitikdcs i5r,'chischofsBalduin von Trier m

dm Jahren 1314 1328. C'iu Beitrag zur GeschichteKaiser Ludwigs des Bayern.
Göttingen 1894, p, 37 f.

Lac. ni, in 159.
Dominikus, a. a. O., p. 16ö-
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cleme I^onin^e, clen >vir ^el^oren lur^en, Iielpen ma^en mit all unser
nraigt incle 6at >vir 6snic?el« vvecter 6en Iantvrie6k neit in mi^seclun.^)
König Friedrich, dessen Interesse durch den Landfrieden naturgemäß
in Mitleidenschast gezogen war, forderte unseren Erzbischof, welchen
er „8ä,e,rl impsrii Lowmpn^ potisslmg." nennt, ans, die zu Bacharach
»eneingefetzten Zölle aufzuhebeu und die früher ihm verliehenen
Zölle wieder in Hebung zu bringen.") Sofort kam Heinrich dieser
Ansfordernng nach, machte den nur uugeru getauen Schritt rück¬
gangig und kehrte sich nicht weiter an die Bacharacher Abmachungen.
Damit warf er den Landfriedensmächten den Fehdehandschuh zu,
und bald klagte man, daß im Stift Köln ,,6er l<nlmunn verlud ^n
^u) t rincl s)^ne IiabS nnct ^vircl ^e^ollit nncle ^euangen uncle I^e-
>-auvet".2) Köln, Jülich und Baldewin von Triers) welche unter den
Gewalttätigkeiten am meisten zu leide» hatten, reichten sich die Hand,
uni deu Bischof für seinen Friedensbrnch zu bestrafen nud die Feste
Brühl zn brechen. Gleichzeitig forderte man die oberrheinischen
Mitglieder des Landfriedens zur Hülfe anf;'"') allein diese gaben
der Anforderung keine Folge, weil sie sich durch die iu ihren
Angen ungerechte Verteilung der Zölle zurückgesetzt glaubten.")
Infolgedessen war das Belagerungsheer zu schwach, um Brühl im
ersten Ansturm zu nehmen. Um die Stadt Köln zum Einlenken zn
zwingen, verhängte Erzbischof Heinrich Bann nud Interdikt über
sie; allein dieses Kampfmittel Hatte keinen Erfolg, brachte im Gegen¬
teil nene Verwirrung, da nur ein Teil der Geistlichkeit Köln verließ
oder die kirchlichen Funktionen einstellte. Die Folge davon war,
daß es bei der Erledigung von Pfründen nnd Prälaturen, zn denen
den Stiftsherrn die Wahl zustand, zn Doppelernennnngen kommen
mnßte. Bürgermeister nnd Nat protestierten gegen das Verfahren
des Erzbischofs nnd legten beim päpstlichen Stuhle Berufung ein.
Sie hoben hierbei hervor, daß die gegen sie vorgebrachten Befchuldi
gnngen jeder Begründung entbehrten, und daß der Erzbischof den
kirchlichen Bestimmungen zuwider, mit Verletzung aller vor¬
schriftsmäßigen Formen ohne Vorladung nnd Verhör den Spruch
gefällt habe; sie seieu jeden Augenblick bereit, sich über die Klage-
Punkte zu verautworteu, wenn sie nur rechtzeitig vorgeladen würden,
nnd wenn der Ort des Gerichtes ihren Bevollmächtigte» hinreichende
Sicherheit für Leben nnd Freiheit bietet)

') Enncn, Quellen IV, n. 43.
2) Lac. III, n. 168, Urkunde vom 1». Februar 1318.
6) Lac. »I, u, 17l); llrknnde vom 3. April 1318.

Levold, a, a, O. p. 159; ob Balduin sich persönlich an der Be¬
lagerung Brühls beteiligte, ist nicht zn erweisen, sicher aber ist, daß er- bei der
Kapitulation der Festung anwesend war.

°) Lac. m, ii. 170.
") Lac., Archiv IV, , P- 43.
7) Enncn, Geschichte der Stadt Köln. Köln 1863—74 p. 293.
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Da Heinrich Brühl auf die Dauer nicht halteu konnte, so
ließ er sich zu einer friedlichen Lösung des Streites herbei. Am
17. Jnni 1318 übernahmen es die ErzbischöfePeter uud Baldewin,
der Hochmeisterdes deutschen Ordens Karl von Lothringen und der
Graf Gerhard bou Jülich, bis längstens „äes listigen Oistes

einen Schiedsspruch zu fälle«/) Noch bor Brühl kam eine
Art Präliminarfriede zu staude. Welcher danu am 24. Dezember durch
deu Schiedsspruch genauer formuliert wurde.")

Während die bestellten Schiedsrichter dem schwierigen Ge¬
schäfte, durch Kundschafte», Befragungen, Botschaften uud Unter¬
handlungen die verwickelten Rechtsfragen zu lösen, oblagen, führte
Heinrich eine Aussöhnung mit den geistlichen Kurfürfteu herbei.
Peter bon Aspelt schlichtete zunächst den Streit Heinrichs mit Bal¬
dewin; alle Feindschaft solle enden und beide sollten fortan
Freunde sein; Heinrich solle an Baldewin für den diesem zugefügten
Schaden eine Entschädigungssumme zahlen/) Dauu einigte man
sich über die Beziehungen zu deu zwiespältig gewählte» Königen:
Jeder bon ihnen dürfte demjenigen, den er zum Könige gewählt,
Hülfe leisten, solle jedoch dahin wirken, daß auf keinen Fall dem
einen oder dem anderen von ihnen ein Verlust an ihrem Besitztum
erwachse/) Man braucht iu diesem Vertrage durchaus uicht mit
Böhmer eiueu „Beweis, wieviel diesen Chursürsten an ihren Königen
gelegen war" zu sehen/) Keineswegs gaben die rheinischen Erz¬
bischöfe ihre Kandidaten ans, sie nahmen vielmehr gegenüber der
weiteren Entwicklung eine zu wartende Stellung ein.") Dazn
brachte der Vertrag, welcher für Heinrich dem Scheine nach günstig
war, der Wittelsbacher Partei den Vorteil, daß nninnehr der Kölner
Erzbischof nicht mehr in der Lage war, seinen König wirksam zu
unterstützen.

Am 24. Dezember 1318 wnrde der Verabredung gemäß der
Schiedsspruch gefällt. Er enthielt folgende Bestimmungen: Nie¬
mand, Nieder Geistlicher noch Laie, darf wegen seiner Parteistellnng
in dieser Fehde znr Verantwortung gezogen werden. Alle Gefan¬
genen sind von beiden Parteien freizulassen. Die Bestimmungen
des Landfriedens haben wieder Gültigkeit. Heinrich soll zudem bis
znm Martinstag 1319 für alles Unrecht, welches nicht in gegen¬
seitiger offener Feindschaft verübt worden wäre, hinreichenden Ersatz

') En >ien, Quellen a. a. O. u. M.
") Eimen, Quellen a. n. O. n. W: Wat wir vor dein Brille sprachen.

Dominikus, ci. a. O. p. 16!1,
Lac. Iü, n, 172; llrknnde boin 23. August 1318.

'') S. Prisack a. a. O. V- 3g.
lieber den etwaigen Zusauiuienhang dieses Vertrages mit der Stellung

des Papstes s. Ku u z e, a. a. O- p. 23 f. Kunze ist der Meinung, daß die Erz¬
bischöfe dem Beispiel Johanns XXII. gefolgt seien, welcher einer der beiden Ge¬
wählten aiizucrkcnuen zögerte.



leisten. Andernach, Bonn und Nenß sollen sich schriftlich verpflichten,
dem Erzbischof jede Hülfe zu versagen, falls er sich den Entschei-
dnngen der Schiedsrichter nicht fügen wolle. Da die Entscheidnng
der vielen mit dem Streite zwischen der Stadt und dem Erzbischof
unmittelbar zusammenhängenden Detailfragen noch längere Zeit
in Anspruch nehmen mußte, so sollte Brühl im Pfandbesitz Balde-
wins bleiben; Dietrich von Arensels empfing die Burg zur Hnt'/)
am 11. Februar 1320 löste ihn Graf Johann von Sponheim ab.

Die weiteren Verhandlungen übernahmen mit Heinrichs Zu¬
stimmung Graf Gerhard vou Jülich und Bischof Johann von Lüttich.
Der Erzbischof erklärte, sich nnbedingt ihrem Spruche unterwerfen
zn »vollen, während der Graf von Jülich sich verpflichtete, den event.
Widerspruch Heinrichs mit Gewalt zn brechen. Zunächst wurde
durch einen Schiedsspruch vom 30. Juui 1320") die Berufung der
Kölner an den päpstlichen Stuhl für vollkommen gesetzlich erklärt
nnd die Nichtigkeit aller Maßnahmen, welche gegen die Appellanten
mit Ignorierung ihrer Berufung getroffen worden waren, aus
gesprochen.") Am 4. Juli erklärte dauu Heinrich die von Cobleuz
nach Remagen kommenden Schisse mit Wein, Korn und anderen
Waren in Schutz uud Geleit bis Köln nehmen nnd in Bon» vou
dem Fuder uur drei Touruosen Zoll erheben zu wollen/) Schließ¬
lich wurde am 15. August der endgültige Schiedsspruch gefällt^')
Die Entscheidung über die zwiespältige Ernennung zn einzelnen
Kölner Prälatureu wird eiuer zu wählenden Kommission mit dem
Domkustos als Obmann überlassen. Wegen seine Parteistellnng
soll kein Geistlicher von Heinrich zur Rechenschaft gezogen werden.")

Ein«en, Qucllc» a, a, O. n, 68; das Begehren der Kölner, ihnen
Brühl zur Zerstörung zu überlassen, hatte Baldnwiu abgewiesenmit der Be¬
gründung, daß er eine Zertrümmerung der Kirche vou Köln durchaus nicht
dulden könne. S. Dominikus, a, a. O, p, 168. Nachdem Erzbischof
Heinrich jeden Widerstand gegen den Landfrieden anfgegeben hatte, wurden anch
seine Bnndcsgencsseu zur "Niederleguug der Waffen gezwungen; so z. B. die
Ritter Wilhelm nnd Gerhard Nost, s-Euueu, Quellen a. a. O. u. 7!> mit Ur¬
kunde vom 2b. Juni 1W0, Als Wilhelm Nost mit einigen audereu Nittern
spater noch einmal zu den Waffen griff und den Landfrieden brach, führte
Heinrich persönlich einen Ausgleich herbei; s. Enneu, Quellen a. a. O. n, Uli
mit Urkuude vom 17, November 1822.

Euueu, Quellen a. a. O- u, 81.
2) Auch der Papst hatte die Appellation der Kölner in einem dem Erz¬

bischof ungünstigenSinne entschieden. Die päpstliche» «ommissare der Abt
von Deutz, der Scholaster vou Bonu uud der Kölner Domherr Alexander vou
Liuepe — hobeu die erzbischöflichen Strassentenzen am 7. Juli 13M n»f.
Enneu, Quellen a. a. O- nn. 7ö, 73 nnd 82, 115.

'") Lac. III, n. 174.
°) Lac. m, n, 180,
6) incle insel ouck uns vursprc>^I>z;eiiIxzirre der er^Iiduscliokvon Xoliis

Icruiunis vorclerinZe <Iovii <ls vur»^l'ool>guuen prLlü,wii ok i>!ilisiil
dinneii I^olno, ililt Iie^üen üu latine ^ccuü^Lio, clenun-

ok >ve cl^t nemieri muge.



Mit der Stndt soll Frieden herrschen. Von der Nette bis Kol» darf
der Erzbischofvon einem Fuder Wein oder Gleichgerichteten zu An
deriiach nnd Bonn zusammen nur 14 Tournosen erheben,
musz aber deu Zoll zu Hammerstein eingehen lassen und die Beob¬
achtung des Landfriedens auf die noch bleibende Daner von vier
Jahren verbriefen uud beschwören. Dasselbe wurde auch seiueu
Buudesgenosseu auferlegt. Zur größeren Sicherheit soll Brühl in
deu Pfandbesitz Kölns übergehen, und Cuno von Bischenich soll als
Burggraf Stadt uud Laud Brühl währeud der genannten vier Jahre
besetzt Haltens) nach Ablauf dieser Frist soll er sie ohue alle Wider¬
rede an deu Erzbischof zurückgeben. Zur Befriediguug seiner
Gläubiger soll Heinrich drei Tournosen des Bonner und Andernacher
Zolles anweisen. Jeder Partei war es überlassen, dem einen oder
anderen Könige sich a»zuschließen. Eudlich sollen Erzbischof
nnd Stadt wieder i» de» vollen Genuß all der Rechte und guten Ge¬
wohnheiten treten, deren sie sich vor Beginn des Streites zn erfreuen
hatten. Am 13. Oktober erklärte Heinrich seine Zustimmung: hier¬
mit war der Streit beendet.")

An der weiteren Entwicklung des Kronstreites in Deutschland
hat ErzbischofHeiurich sich uur in geringen: Maße beteiligt. Nach
feinem Friedensschluß mit Köln wandte er sein sürsorgeudes Jnker-
esse vor allem der Diöcesanverwaltuug zu. Gerade in dieser Zeit
feierte er die Mehrzahl seiner Synoden uud beging die Vollendung
und Einweihung des Domchores mit großem Pomp. Auch eine
schwere Erkrankung mag den schon hochbetagten Kirchensnrsten vom
politischen Leben fern gehalten haben.Wie bei deu Wahlen schloß
er sich auch fernerhin eng au die Politik des Papstes au. Als
Johaun XXII. in seinem Kampfe gegen Ludwig deu Bayer» die

1) Als die Frist abgelaufen war, verlangte Heinrich die Auslieferung
Brühls. Sie wurde aber vom Burggrafen verweigert, weil die noch nicht be¬
friedigten Gläubiger des ErzbischofsEinspruch erhoben hatten. Ein Schieds¬
gericht gab Mar dem Erzbischof Recht, ein zweites jedoch hob den ersten Sprnch
ans uud beließ Brühl im Pfandbesitze Kölns. Znr Einlösung gestattete Johann
XX». eine Umlage. Schließlich vermittelte?der päpstliche Legat Petrus de Un-
gnla die Ansliefernng au eiuem vom Erzbischoferuanuten Ämtmauu. Seinen
Gläubigern bot Heinrich in anderer Weise Sicherheit.^ S. En neu, Quellen a.a.O.
uu. IN, 188, 11K, 118, IN, 156; Bat. Akten nn. 155, 881; Bat. Reg. n. 1711.

2) Ennen, Quellen a. a.^O.*.u. 88 ^.Anhänger Heinrichs'hatten schon
früher ihr Eiuverstäuduis erklärt: uu. 85, 87.

3) Auf die Kuude hiervon erkundigte sich der Papst in einem außerordent¬
lich verbindlichen Schreiben — er nennt ihn in der Anrede wie er
sonst nur Könige anredet »ach seinem Befinde» (8. Oktober 1326); am 23.
Iauuar 1327 übersendet er zur Genesung seiue Gliickwüusche.Reinkeus,
Auszüge aus Urkundendes vatikanischen Archivs, her. von Preger, in: Abhdlg.
der bayr. Akademie »!. Klasse Bd. XVI nnd XVII (citiert: Preger-Neinkens)
nn. 291, 307; die Besetzung des crzbischöflicheu Stuhles behielt sich der Papst
durch Provision vor, Bat. Regest, nn. 665, 1075, 1663, 1697, 2078. Einen
durch deu frauzösifcheu König empfohlenen Kandidaten weist er znrück. Preger-
Neinkens a. a. O- ». 170 mit Urkunde vom 17. März 1329.
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wirtschaftlichenInteressen gegen einen Gegner in die Schranken zn
rufen suchte und ihn wegen der von ihm eigenmächtig nen einge¬
führten Zollerhebung iu Caub mit dem Bann belegte, war Heinrich
nicht in der Lage, den wiederholten Aufforderungen des Papstes, den
Zollturm zu zerstören und dadurch diese Zollerhebung zu hiuter-
treibeu, nachzukommen^) er hätte dazn unbedingt der Mitwirkung
Erzbischofs Baldewin bedurft, der aber gegeuüber der päpstlichen
Politik eine außerordentlich reservierte Stellung einnahm.")
Größeres Eutgegeukommeu hingegen konnte unser Erzbischos in der
Veröffentlichung der päpstliche» Prozesse gegen Ludwig beweisen/)
Durch die Haltuug der Stadt Köln bestimmt, zögerte er anfangs
mit der Publikation des ersten Prozesses vom 8. Oktober 1323. Als
dann der Papst hierüber sein Erstaunen äußerte/) legte er ihm seine
Gründe dar. Johann XXIl. lobte nuumehr das kluge Zuwarte»
Heinrichs uud, da Ludwig in der Sachsenhäuser Appellation behaup¬
tet hatte, die päpstliche« Prozesse bezweckten im Gruude genommen
eine Schmäleruug der kurfürstlichen Rechte — Heinrich hatte auch
hiermit fei» Zögern begründet — so versicherte er ihn ausdrücklich
des Gegenteils, indem er ihm zugleich Versprechungen namentlich
hinsichtlich der Rheinzölle machte/) Auch der Stadt Köln batte der
Papst geschrieben uud ihr an Hand des ersten und des Errommnnica-
tions-Prozesses gezeigt, wie unwürdig Ludwig ihrer Liebe st", und
wie derselbe sich durch seineu Ungehorsam bei Gott und dem aposto
lischeu Stuhle verhaßt gemacht habe. Gleichzeitig ford^e der
Papst die Stadt auf, der Veröffentlichung der Prozesse nichts in den
Weg zu legen.") Bald darauf ließ daun auch Köln die feierliche
Publikation zu uud versprach bei dieser Gelegenheit Gehorsam gegen
den Papst. Nicht lange nachher bezeugte dieser der Stadt, welcher
durch Pflege des katholischen Glaubeus zu so hoher Blüte gelaugt
sei, seine Freude. Domherr Heinrich aus Münster, der bei der Kurie
so sehr ihr Lob gesungen, werde ihnen erzählen können von der
gnädigen Gesinnung des Papstes gegen sie. Er habe übrigens ge¬
hört, daß einige von ihnen Gewissensscrnpelu hätten wegen der Eide,

Vat. Regest, im. 804, 1023, 1234, 1291 ; die erste Urkunde vom 24-
Mai 1325, die letzte vom 1. Oktober 1327; Vat. Akten u. 908, 913, 936 inst
Urkunde anfangs Dezember 1327.

2) Dominikus, a. a. O. p- 203.
8) lieber die Prozesse überhaupt s. Felteu, Forschungen zur Geschichte

Ludwigs des Bayern, Neuster Gymuasialprogramm 1900; über die Bedeutung
der '5eiil.ini teclinic.i - Annahme, Veröffentlichunguud Exekutiou der Prozesse
s. Prisack, a. a. O. p. 72 ff.

4) Oberbayr. Archiv für die vaterl. Geschichte her. v. d. hist. Ver.
f. Oberbayern. München 1839. I, p. 68 n. 35; Urkunde vom 6. April 1324,
wieder abgedruckt im Vat. Regest, u. , 65 (fälschlich mit u. 668 unmcriert).

Oberb a y r- A r ch i v I, p. 64, uu, 25 u. 26. Urkunde vom 3. Juui 1324.
6) Oberbayr. Archiv I, p. 58, u. 18. Urkunde vom 15. April 1324;

ebenfalls abgedruckt in Vat. Regest, n- 668.



die sie früher Herzog Ludwig als erwähltem römischen Könige ge¬
leistet; darüber wundere er sich, weil er ja in dem Rechtsverfahren
gegen den Herzog solche Eide für null nnd nichtig erklärt habe. Znni
Ueberflnß und zur völlige» Beruhiguug der Gewissen gebe er . dein
Erzbifchof vou ^'ölu noch speziell die Gewalt, sie einzeln zu absol¬
vieren/) Auch die späteren Prozesse gegen Ludwig während des
Röinerznges (1327 133(1) wurden vom Erzbischof und von der
Stadt veröffentlicht. Auf der Diöcefanfynode 133t1 erlies; Heinrich
ein Statut, wonach Geistliche nnd Laien, welche sich in Italien den
Nebellen gegen den römische» Stuhl angeschlossen Habel? und nach
ihrer Rückkehr iu der Erzdiöcese Köln sich aufhalten, an allen Souu-
nnd Festtagen von den ^iaiizelu herab als Ercomiuuiiiciertc bekannt
gemacht werden sollen; wenn sie sich beim Gottesdienst gewaltsam
in die Kirche eindringen und bei der ersteu Mahnung nicht heraus¬
gehen, so solle« sie iu eine neue Ercommuuicatiou verfallen, welche
dem Papste reserviert sein solle/) Die Folge dieser Stellungnahme
Heinrichs war, daß eine ganze Reihe von Auhäugeru Ludwigs dessen
Partei verließen.")

An seinein Kandidaten Friedrich dem Schönen hat unser Erz¬
bischof stets festgehalten. Als derselbe vou Köuig Ludwig gefangen
genommen worden war nnd infolgedessen alle Aussicht auf die Krone
endgültig verloren zu haben schien, sodaß selbst Leopold, Friedrichs
Bruder, in Bar sur Anbe im Jnli 1324 mit dem französische» König
Verhandluugen Pflog, die desse» Erhebimg auf deu deutscheu Thro»
bezweckte», beteiligte sich Hci»rich a» einer Versammlung zu Reuse,
auf welcher die päpstlich-französische Kaudidatur bespräche» werde»
sollte/) Da die Verhandlungen geheim geführt wurde» die
Fürsten sollen sich, nm sich vor Lauschern zu schütze», a»f dem Rheiue
beraten habe» , so siud sie »»s im eiuzelueu uicht bekauut', das
definitive Resultat war aber ciue, wahrscheinlich vou Berthald vou
Buchegg, dem Bruder des Mainzer Erzhischofs, herbeigeführte Ver-
eiteluug der französischen Bestrebungen.

Als späterhin (1325) Friedrich ans der Haft entlassen war,
schloß er mit Lndwig am 15. September 1325 deu sonderbaren Ver¬
trag von München, kraft dessen sie beiden das Reich mit allen
sei»e» Würde», Ehre», -iechteu, Leuten uud Gütern mit einander
gleich als eine einzige > ,'>-wu besitzen wollten. Die Ueberzengung
vou der Nichdurchführbarke,^ diefes Abkommens die Kurfürsten

") Bat. Akten Ii. 4M; Urkunde »oin 28. Inn. 132S.
Hartz heim, a. a. O. p. 306.

^) Vergl. z. B. Bat. Akte» Ii. Ü15; Vcit. biegest, im. 1295, 162-l,1W5.
^) Das Folgende vielfach im Aiischlnß aii Prisack, der sich seinerseits

an Müller, !>iopp iiiid Preger anschließt. Jhiii ist Heinrichs Festhalte» cm feiiieiii
I'iniididateii Mangel an politischein Scharfblick, wie er in Heinrichs Vertrag mit
Pfalzgraf Rudolf 1814 lediglich Wankelmut gesehen hatte.

3
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hatten sich noch im September dagegen ausgesprochen nnd sogar den
Thron als erledigt erklärt führte ani 7. Jaunar 132L znni Ver¬
trag vsu Ulm: Ludivig erklärte von dein Königreich mit oder ohne
Wollen der Reichsfürsten zurücktreten zn wollen, wenn Friedrich
vom Papste bestätigt würde. Heinrich von Köln und Mathias von
Mainz, welche der Lösung, die der Ulmer Vertrag dem Thronstreit
zu geben schien, sympathischgegenüber standen, erklärten sich bereit,
bei der Kurie für die Bestätigung Friedrichs einzutreten. Ein Ver¬
such im Juli, den Papst zu einer Erklärung für Friedrich zu drängen
scheiterte: er verlangte genauere Informationen über die Wahl
Friedrichs nnd erklärte, ohne die Fürsten gemeint ist die luxem-
burgische Partei, Baldewin uud Johcmn von Böhmen nichts tun
Zu könne». Eine zweite Abordnung, bei der sich 2 Neffen Heinrichs
von Virneburg befanden, erzielte wenigstens die Anberaninnng eines
Verhandlungstermines anf den 2. Februar 1327, zn welchem auch
die Luxemburger geladen werden sollten. Allein weil diese, um eine
Bestätigung Friedrichs zu hintertreiben, ihr Einverständnis nicht
erklärten, wurde es für die HabsburgischePartei zwecklos, deu au
berau-inten Tag zu beschicken. Da Friedrich seine Verbindung mit
dem gebannten Ludwig nicht löste, so war seine Bestätigung vom
Papste nicht mehr zu erwarten.

Auf die Kaiserkrönung Ludwigs in Rom am 17. Januar 1328
antwortete Johann XXll. mit dem erneuten Versuch, eiue Neuwahl
zu stände zu bringen. Am 12. April fand bereits in der Nähe von
Mainz eine Wahlverfamuiluug statt, welche deu Wahltag auf den
31. Mai nach Frankfurt ansetzte. Am 7. Mai ermächtigte der Papst
die Kurfürsten, Wahlort nnd Wahlterinin, wenn es nötig sei, zu
ändern: die Gültigkeit der Wahlhandlung solle dadurch uicht berührt
werden. Ob dann wirklich eine offiziell berufene Wahlversammlung
noch zu stände gekommen ist, bleibt zweifelhaft. Jedenfalls ist Erz-
bischof Heinrich nicht mehr aktiv hervorgetreten. Daß aber der
Papst in ihm auch feruerhiu seinen trenesten Anhänger gesehen, geht
unzweideutig aus der Berufung seines Neffen Heinrich auf deu erz
bischöfliche» Stuhl vou Maiuz hervor. Allerdings hat dieser später
in keiner Weise die Erwartungen des Papstes erfüllte)

Freiburg er Kirch culcxikou VIII, 518 und Bat. Negcst. I,
p. XII f.



Deinncks tztellung 2« clen nieäes i'keiniscken Dynasten.

Heinrichs Stellung zu den miederrheinischeu Dynasten war

fast durchweg eine feindliche. Es hängt dies zmn Teil mit den

Parteiverhältnissen bei der Doppelwahl des Jahres 1314 zusammen-,

andrerseits lag in dem allseitigen Bestrehen der Fürsten, ihre Terri¬

torien zn erweitern, der Grund zu den endlosen Wirren jener Zeit.

Zu größerem Schutze seines Landes verstärkt Heinrich seine Fest¬

ungen: ini Niederstift Linn') und Kempen,-) im Olierstist Lechenich/')

Rolandseck^) nud Linz/') Da er im westlichen Deutschland der einzige

bedeutende Parteigänger der Habsburger war, so finden wir nur

verhältnismäßig wenige Herren ans feiner Seite. Wie sehen ihn

im Bunde mit den Grase» vou Brabaut") und Battenberg,') mit

beiden hatte er jedoch vorher in Streit gelegen , mit dem Grafen

von der Mark,") mit welchen« er sich aber später wieder entzweite,

und mit Ludwig, Bischof vou Münster;") ferner schlössen sich ihm

an Simon, Herr von Lippe/") Wilhelm von Friemersheim,^) Peter
Herr von Leck,'-) Graf Johann v > Ziegenheim,") Pilgrim von

Oldendorf") und die Stadt Soest!''') die Burggrafen von

Alpen"') nnd Odenkirchen'') hakten ihre Schlösser für Ofsenhäuser

der Kölnischen Kirche erklärt. Der Stadt Neuß erneuerte er am

22. Mai l31<1 die vom Erzbischos Konrad 1259 erlassene Ordnung

mit der Abändernng, daß die Amtmänner zugleich als Natsherren

bezeichnet würden.") Am A>. Mai 1322 verlieh er der Stadt

151 ect. (üolon. oktal. N. N. O. p. 91.
Lac. m> II. 141; Urkunde vom 1!!. April 1315.
Dic Kniistdenkinälcr dcr Rhei nprovi nz. Düsseldorf 1900,

!V, p. 117 und Annalen XX>, p. 129; dcr Bau begann 1306 und wurde

1315 nach der Eroberung Hülchraths besonders energisch betrieben.
Lac. IN, n. 215; Urkunde vom 25. Inui 1326.
LIect. Lolo». a. a. O. p. 92.

'') Lac. II!, II. 48-, Urkunde vom 2. September 1306.
') Lac. III, ii. 101; Urkunde vom 19. April 1311 und n. 122.

Lac. III, n. 128; Urkunde vom 9. Mai 131-1.
") Lnc. Ii!, ii. 194- Urknudc vom 27. Oktober 1322.

Lac. III, n. 70; Urkunde vom 27. Oktober 1308.
") Lac. III, n. 147; Urkunde vom 27. Juni 1315.

Lac. III, n. 186; Urkunde vom 13. Angnst 1321.
") Lac. III, ». 222; Urkunde vom 24. März 1327.
") Lac. III, n. 288; Urkunde vom 24. Juui 1328.

Lac. III, u. 281; Urkunde vom 10. April 1328.
Lnc. III, n. 245; Urkunde vom 13. Sepreniber 1829.
Lnc. III, n. 183; Urkunde vom 29. April 1321.

") T ü ckiiig, Geschichte dcr Stndt Nenß. Düsseldorf und Nenß 1891, p. 32.
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Rheinberg, >vo er öfters verweilte, eine Schöffen- und Ratsord
nung/) I» beiden Fällen dehielt sich Heinrich vor, die Selbst-
ergänzung des Schöffenkollegs sowie die Wahl der Anitniänner
zn bestätigen.

Den Grafen von Berg genehmigte Erzbischof Heinrich gleich
nach seinem Regierungsantritt die Verbindung eines Kanoniker-
Kollegiums mit der Kirche zu Düsseldorf;") feine Vorgänger Wik¬
bold und Siegfried hatten die Genehmigung versagt, da das Kolle¬
gium während der Gefangenschaft Siegfrieds nach dem Siege bei
Worringen gestiftet worden war. Da Graf Adolf 1314 sich fiir die
Kandidatur Johanns von Böhmen hatte gewinnen lassen/) so
konnten Differenzen nicht ausbleiben. Zunächst schloß der Graf mit
Köln ein Schutzbündnis und verpflichtete sich ausdrücklich, iu Deutz
die Anlage einer Festung nicht dulden zu wollen/) Später beteiligte
er sich auch an der Brühler Fehde gegen Erzbischof Heinrich. Erst
am 27. Januar 1325 folgte ein Waffenstillstand, der ein friedliches
Verhältnis begründete/') Iu der Folgezeit genehmigte Heinrich, das;
der Graf das Kölnische Lehensschloß Augermund seiner Gemahlin
znm Wittum bestellte/)

Obwohl die Grafen von Cleve im Streit Albrechts mit den
rheinischen Kurfürfteu sich au fdie Seite des Königs gestellt hatten/)
so war Heinrichs Verhältnis zu ihnen anfangs doch ein freundliches,
sodaß der Erzbischof einen Schiedsspruch zwischen ihnen und dem
Graseu Eberhard vou der Mark überuahm/) Das Verhältnis wurde
uoch inniger, als sich der regierende Graf Otto mit einer Nichte
Heinrichs, Mechtild, der Tochter des verstorbenen Mrafen Rupert
vou Virneburg Verlobte; Heinrich gab ihr 8000 Mark zur Aus¬
steuer/) Eine Lockerung der Freundschaft trat ein, als der Erz¬
bischof die Grafschaft Hülchrath ankaufte. Hochwichtig zur Anleh¬
nung und Verbindung der in der Nähe gelegenen erzbischöslichen
Besitzungen, umfaßte die Herrschaft deu überaus fruchtbaren Land¬
strich am Gilbach. Sie bestand ans dem gleichnamigen Schloß mit
dem alten Volksgerichte auf dem Griesberge oder der Fühlinger
Heide, aus den Pfarrdörfern oder Gerichtsbezirken Heppendorf.
Berrendorf, Elsdorf, Angelsdorf, Brockeudorf, Niederembt, Elfgen,
Gilverath, Kapellen, Glehn, Kleinenbroich, Büttgen, Nievenheim,
Kleintrosdorf, Niedertrosdorf, Kirdorf und Blerichen. Sie war
durch Vermählung vou Sayn an Heinsberg und weiterhin an Cleve

Anualeu, XXXIX, 133.
Lac. III, n. 39; Urkunde vom 2!». April 1306.

») Lac. Iü, un. 144, 145; Urkunde vom 5. Dezember 1314.
Lac. III, n. 167; Urkunde vom 2. Januar 131«; s. obcu Z !?.

5) Lac. III, u. 205; Urkunde vom 27. Januar 1325.
») Lac. II!, n. 226; Urkunde vom 28. Juui 1327; Erzbischof Walraiu

erneuerte diese Bewilligung am 16. Januar 1333.
7) Lac. III, un. 2g, 21; Urkunde vom 23. Oktober 13tZ2.
s) Lac. II!, Ii. 6V; Urkunde vom 2g. April 1303.
") Lac. m, n. 64; Urkunde vom 1. August 1308.



gekommen und war in der letzten Hälfte des XIII. Jahrhunderts
im Besitz einer jüngeren Linie, des clevischen Grafenhanfes mit dem
Beinamen Lnf. Schon Erzbifchof Wikbold hatte 1303 einige Güter
der seinem Stifte fo gut gelegenen Herrlichkeit, freilich unr auf
Wiederkanf binnen K Jahren, erworben^) allein der.Rückkauf hatte
uicht stattgefunden. Nach dem Tode des Dietrich Luf hatte Erz-
bischof Heinrich weiter angeknüpft. Darlehne an den gleichnamigen
Sohn gegeben nnd ihm 1313 die Verbindlichkeiten erlassen. Infolge¬
dessen hatte Dietrich fein Schloß Oedt ihm zn Lehen aufgetragen nnd
versprochen, die Herrlichkeit Hülchrath ihm zuerst znm Kanf anbieten
zn wollen, falls er sie verkaufen würde.") Dies trat bereits im fol¬
genden Jahre ein: Erzbifchof Heinrich erwarb Hülchrath für 30 WO
Mark und stellte bis zur Zahlung Kempen zum Pfände/'') Um
einem möglichen Wankelmute Dietrichs, dessen regierender Vetter
Dietrich Vl>l. behauptete, daß Hülchrath clevisches Lehen sei, znvor-
znkommen, gedachte der Erzbischof sofort den Kanf dnrch Zahlung
zn befestigen. Mit Urkunde vom 28. Jnni 1314 bekannte er, von
3 Lombarden 29,225 Mark znm Ankauf des Schlosses und der Graf¬
schaft Hülchrath geliehen zu haben und denselben ans einem früheren
Darlehen noch 17 OVO Mark zn schulden. Um seine Gläubiger zu
befriedigen, bewilligte er ihnen die Erhebnng von 4 Tonrnofen am
alten Zoll in Bonn nnd von 2 Tonrnosen am Zolle zn Andernach.')
Zwecks beschleunigter Schuldentilgung bezehntete er die Kölnische
Geistlichkeit, welche in der Grafschaft reich begütert war/') Als er
dann dem Dietrich Lnf eine weitere Abzahlnng von 2(1(10 Mark ge¬
geben hatte, wnrde Hülchrath in dritte Hand gestellt nnd sollte gegen
Aspel, Rees, Tanten nnd Kempen als Pfand für den Rest des Kauf¬
preises von 9(13(1 Mk. ausgeliefert werden.") Im April 1322 folgte
die feierliche Einweisni.gsverbriefnng/) nnd wenn anch bis znm
Besitzantritt noch ein Jahr verging, da die Pfandstücke vorher ans
der Verpfändung gelöst »verde» mußten,") so war doch das Schloß
mit seinem Gebiete oder das nachmalige Amt Hülchrath ans ständige
Daner für das Erzftift errnngen.

') Lac. III, Ii. 27; Urkunde vom 28. Juli I3D3.
Lac. III, u. 123; Urkunde Dom IN. Juni 1313.

2) Lac. IN, ii. 131; Urkunde vom 12. Juni 1314.
4) Lac. III, n. 134, Anni. 1.
">1 Auch die Städte mußten beisteuern; die Bewilligungen, welche z. B. Neuß

für feine Beisteuer erhielt, s. Tn cking, Geschichtc der Stadt Neusj. Neuß 1893, p. 33.
") Lac. III, n. 188; Urkunde vom 13. Dezember 1321.
7) Lac. III, Ii. 192.
") Lac- III, n. 258; Urkunde vom 28. Dezember 1331. 8MV Mk., die

Heinrich ans der Erneuerung des freien Geleites der Juden erhalten hatte,
widmete er der Eiulösnug der verpfändeten Ortschaften. Bei seinem Amtsantritt
bestätigte Heinrich den Inden alle ihnen von Wikbold verliehenen Freiheiten.
Bald darauf scheint er aber mit ihnen in Zwist geraten zu sein, denn am 23.
Juni 1326 widerruft er alle seine Erlasse gegen die Juden, gegen die Bäcker,
Brauer, Fischer, Fleischer und Federviehhändler. S. Wenden, Geschichte der
Juden in Köln am Rhein, kiölu 1867, p. 165.
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Als Heinrich die Verhandlungen wegen Hülchrath begannen

hatte, war Graf Otto gestorben, und sein Stiefbruder, Dietrich VIIl,

war zur Regieruug gelaugt/) Die Wittwe schloß sich naturgemäß

an ihren Oheim, Erzbischof Heinrich, an, welcher eine Verlobung

ihrer Tochter Irmgard mit Adolf, deni Sohu des Grafen Engelbert

von der Mark, zn stände brachte/) Zugleich beanspruchte er den

Heimfall nicht nur der Kölnischen Lehen des Grafen Otto, sondern

der ganzen Grafschaft Cleve überhaupt, uud legte iu seinem Wahl¬

vertrage mit Friedrich von Oesterreich diesen! die Verpflichtung aus,

dem Erzstist zur Erlangung der von Rechtswegen ihm Angefallenen

Grafschaft auf Verlangen behülflich zu sei», die dem Reiche aber

heimgefallenen Lehen an Irmgards Verlobten zu verleihe»/') Allem

hiermit hatte de?- /'rzbifchof lein Glück, im Gegenteil, er machte sich

den schon durch den Ankauf Hülchraths erbitterten Grafen Dietrich

zum entschiedenen Gegner. Dieser trat nunmehr auf die Seite Lud

wigs, welcher im Gegensatz zn den Zusagen Friedrichs ihm die

Neichsleheu zusprach/)' Sein Bruder Johaun, welcher seit 1324

Domdechaut in >iöln war, vermittelte nach längerer Zeit ein freund¬

schaftlicheres Verhältnis, welches, dadurch noch befestigt wurde, daß

eine Anseinanderfetznng des Grafen von Cleve mit feiner Schwägern,,
Heinrichs Nichte, zustande kam/')

Mit dem Grafen Eberhard von der Mark stand Heinrich in

gutem Einvernehmen. Er ließ durch ihu feiueu Streit mit Gerhard

von Jülich nnd Johann von Brabant im Jahre lM)t> schlichten,")

während dieser den Erzbischof nm seiue Vermittelnug iu einem

Streite mit Otto von Cleve ersuchte.') Auch mit den, l!!M zur

Regieruug gelaugten Grafen Engelbert stand Heinrich anf gutem

Fuße. Auf kurze Zeit sedoch trat eine Trübung des freundschaft¬

lichen Verhältnisses ein, als der Erzbifchof sich die Vogtei Essen,

welche schon seit langer Zeit in den Händen der Grafen von der

Mark war, Dortmund, Elmenhorst nnd Brackel von Heinrich Vl!l.

zusagen ließ") und Anspruch auf das Schloß Helpenstein machte.Allein bereits im Jahre INI schlichtete ei» Schiedsspruch der Grafen
von Jülich nud Berg die obwalteudeu Differenzen.") Im Kampfe

gegen König Lndwig waren beide verbündet. Als jedoch der Verfnch

Heinrichs, die clevifchen Reichslehen an den Grafen Engelberl von

der Mark zu bringen, mißlang, und die Verlobuug mit Heinrichs

Großnichte Irmgard zurückging/") uud als sernerhin König Fried

1) Lac. II!, u. 99; 14. Februar 1811.
2) Lac. III, p. XIII.

") Lac. III, ii. 128; Urkunde vom 9. Mai 1314; vergl. oben H 4.
') Lac. III, Ii. 157; Urkunde vom 22. Mai 1317.

5) Lac. III, Ii. 207. Urkunde vom 29. September 1325.
°) Lac. Iii, nn. 47, 48. Urkunden vom 1. und 2. September 1308.

Lac. Iii, ii. 00; Urkunde vom 20. April 1308.
6) Lac. Iii, ii, 03; Urkunde vom 0. Inni 1308.

Lac. III, n. 112; Urkunde vom 29. September 1311.
") Lac. III, n. 225; Urkunde vom 17. Juni 1327.



rich bei Mühldorf besiegt worden war, da trat Engelbert zur bay¬
rischen Partei über. Infolgedessen verband sich Heinrich mit Bischof
Lndwig von Münster, um gegen ihn zu Felde zu ziehen, allein er
mußte sich bei der bedeutenden Uebermacht seines Gegners zu einem
Waffenstillstand bequemen/)

Zum Streit mit den Grafen von Jülich fand Heinrich die
Veranlassung bei seinem Amtsantritt vor. Der Neffe Graf Ger¬
hards V!., Wilhelm von Jülich, Propst von St. Servatius in Mast-
richt, welcher bei der Wahl des Jahres 1304 die meisten Stimmen
auf sich vereinigt hatte, hatte seiuem Oheim Erbansprüche auf Schloß
und Herrlichkeit Liedberg übertragen, obwohl das Schloß im Frie¬
de» mit Erzbifchof Siegfried an Köln abgetreten worden war. Der
Graf hatte aber, ohne daß vorher die Frage über die Zubehörungen
des Schlosses genau geregelt worden war, gegen 5Wl) Mark anf
das Schloß verzichtet; zur Sicherstellung dieses Betrages war ihm
Zülpich verpfändet worden.-) Wegeu der Zubehörungen zu Lied-
berg uun kam es zum ersten Streit. Gleich nach seiner Erhebung
auf den erzbischöflichen Stuhl verband sich Heinrich mit dem Bischof
Thibant von Lüttich gegen den Grafen von Jülich und den Herzog
von Brabant/) Es gelang aber, eine gütliche Schlichtung des
Streites herbeizuführen: eine Tochter Gerhards wurde mit einem
Neffen Heinrichs, einem Sohne Ruprechts des altern von Virne¬
burg, verlobt, und ihr das Schloß Ringsheim, welches Gegenstand
des Streites gewesen war, zur Aussteuer bestimmt/) Andere Streit¬
punkte wurden einstweilen ausgesetzt, Grevenbroich jedoch erkannte
der Herzog von Brabant, mit welchem sich Heinrich unterdessen ge¬
einigt hatte,") durch einen Schiedsspruch dem Grafen von Jülich z».

Ein uener Streit entspann sich, als Heinrich von Luxemburg
bei der Wahlverhandlung unserem Erzbischos unter anderem Düren
und die die Vogtei Aachen zugesprochen hattet) jedoch auch dieser
Streit Ivurde uoch auf gütlichem Wege beseitigt/) Nach der Doppel¬
wahl vom Jahre 1314 aber kam es zur heftigen Fehde. Münster¬
eifel uud Bergheim, woran der Erzbifchof die Lehensherrlichkeit be¬
hauptete, vor allem aber Zülpich, welches der Graf von Jülich, ob¬
wohl es ihm nur verpfändet war, befestigt hatte, bildeten diesmal
die äußere Veranlassung zum Kampfe. Graf Gerhard, welcher sich
der bayrischen Partei angeschlossen hatte, eröffnete bereits anf dem
Tage zu Renfe die Feindseligkeiten gegen unseren Erzbischos, sodaß

>) Lac. M, Ii. löl; Urkunde vom 27. Oktober 1322; Lac. Archiv,
a. a. O- P. -17.

2) Lac. II, i>. 1036.
^ Lac. UI, n. 4S; Urkunde vom 14. Juli 1306.
^ Lac. Iii, Ii. 54, Urkunde vom 24. Juli 1307; die Ehe kam jedoch nicht

zu Stande, S. Dominicns, a. a. O- p. «>2 Aum. 2 und 3,
Lac. III, n. 48; Urkunde vom 2. September 130k.
Lac. »I, u. 68? Urkunde vom 20. September 1308.

') Lac. III, n, 80; Urkunde vom 1. Juli 1309.
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dieser erklärte, er könne wegen Gefährdung seines Lebens nicht znr

Wahl nach Frankfurt reisen/) Vergebens machte Heinrich den Ver¬

such, Zülpich zu erobern, allein die Stadt^ hielt Wochen die

Bestürmung ans, fodaß er nnverrichteter Sache abziehen mußte. Eiu

Schiedsspruch des Grafen van' Berg-) konnte einen Frieden nichk her¬

beiführen, da Graf Gerhard sich in hervorragender Weise an der

Brühler Fehde gegen den Erzbichof beteiligte. Nach dem Praelimi^

narfrieden Heinrichs mit der Stadt 5! öln jedoch zeigt sich eine aus¬

fallende Veräuderuug in der Stellungnahme Gerhards zu Heinricb:

er übernimmt den endgültigen Schiedsspruch zwischen dem Erzbischof

nnd der Stadt") uud fucht offensichtlich ein gntes Verhältnis zu

Heinrich anzubahnen. Zwar schien es wehen Zülpich noch einmal zur
Fehde kommen zu sollen, allein Graf Reinald von Geldern ver¬

mittelte bereits am 24. September 1321 eine Versöhnung/) Seit

dieser Zeit wurde das Verhältnis eiu immer intimeres', ein Groß¬

neffe des Erzbifchofs Heinrich vermählte sich 1327 mit Maria von

Jülich/') Gerhards Tochter, nnd nach dem Tode Gerhards erneuerte

seiu Sohu und Nachfolger Wilhelm das Freundschaftsbündnis mit

Heinrich.") Diese auffallende Schwenkung erklärt sich ganz einfach.

Graf Gerhard hatte den sehnlichsten Wunsch, einen seiner Söhne anf

dem Kölner erzbischöflichen Stuhle zu sehen. Es war dies aber

gänzlich aussichtslos, wenn Heinrichs von Virneburg im Streit mit

dem Hause Jülich aus dem Leben schied, weil es doch uicht augiug,

daß eiu Mitglied des Hauses Nachfolger des Erzbifchofs wurde,

welches deufelbeu bis an fein Lebensende am heftigsten befehdet hatte.

Consequent gingen deshalb die Grafen von Jülich allmählich, nicht

plötzlich, vou der bayrischen Partei zur österreichischen über. Ihre

Berechnungen hatte» uicht fehlgegriffen: Gerhards Sohn Walrain

wurde, allerdings nicht mehr zu Lebzeiten seines Vaters, Nachfolger

Heinrichs von Virneburg, obwohl das Domkapitel Bischof Adolf von

Lüttich vom Papste postuliert hatte/)

Um die Ansprüche der Brüder vou H elpe u st e i n ans das

Burglehen Horr zu Hülchrath zurückzuweisen, mußte Heinrich kurz

vor seinem Tode zum letzten Male .u, den Waffen greifen. Ihre

Burg wurde gebrochen und die Brüde. Wilhelm nnd Friedrich ge¬

fangen genommen, während ein dritter Brnder, Ludolf, im Laufe der

Fehde erschlagen ward. So gedrängt, gelobten sie, die Bnrg nicht

wieder anfbanen nnd anf das Bnrglehen verzichten zn wollen.")

1) S. oben Z 4.
2) Lac. III, ii. 103; Urkunde vom 29. Oktober 1317.
2) Lac. äii, ii. 189; Urkunde vom 15. August 1320.

Lac. IN, u. 187; Urkunde vom 24. September 1321.
'>) Lac. III, ii. 220; Urkunde vom 7. Febr. 1327.

Lac. m, ii. 236; Urkunde vom 29. November 1328.
Vergl. Kunze, a. a, O. p. 24 ff. und Vat. Regest. I, p. XIX'.
Lac. m, ii. 244; Urkunde vom 13. Juli 1329.
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f)einrick als Kisckof.

Wenn wir nns Erzbischof Heinrichs politische Stellung¬

nahme ins Gedächtnis zurückrufen, so glauben wir es geru, daß

sein Verhältnis zum päpstlichen Stnhl und zu dem sedesmaligen

Inhaber desselben das denkbar glinstigste war. Der Llselorrmr

L!olon. oataloßus^) erivähnt seine Freundschaft mit Nikolaus IV.

Auch Clemens V. und besonders Johann XXII. unterhielten mit

ihm einen regen, nicht lediglich amtlichen Charakter tragenden

Briefwechsel. Ihre Stellung zu ihm giebt sich in einer Reihe per¬

sönlicher Gnnstbezeng-nngen knnd,") vor allem aber in der Art nnd

Weise, wie sie ihn bei Beginn seines Regierungsantrittes und zu

der Zeit unterstützten, als er, von langjähriger Kriegführung

aufatmend, beginnen konnte, fein erhöhtes Interesse der Diöcesan-

verwaltnng zuzuwenden. Clemens V. erteilte ihm im März 1306

das Recht einer Ziuserhebuug vou 6M<) Goldgulden,und Jo¬

hann XXIl. bewilligte ihm am 26. März 1326 eine Snbsidien-

erhebung in der Diöeese, welche dnrch Vermittlung des städtischem

Morus auf die Gefälle des ersten Jahres aller Benefizien, die

während der nächsten 3 Jahre znr Erledigung kommen würden,

uud auf eine zweijährige Bezehutuug vereinbart wurde/) Welch'

hoher Gunst Heinrich sich am päpstlichen Hofe erfreute, geht vor

allem aus der Beförderung seines gleichnamigen Neffen anf den

erzbifchöflichen Stnhl von Mainz hervor. Die Beförderung voll

zog der Papst allerdings in der festen Hoffnung, das; der Neffe

dein alten, treu bewährten Oheini in kirchlicher Gesinnnng nach

eifern werde, nnd fetzte deshalb mit aller Energie die Anerkennung

-) A. n. O. p. 91.
2) Z. B, Vatikanische Aktcn zur deutschen Geschichte in der Zeit

Kaiser Ludwig des Bayer», her. von der hist. Connuiss. bei der Kgl. Akad. der
Wiss. Jinisbruck 1891 (mit Vat. Akte» eitiert) », 504, Ivo Heinrich Wege» der
Veröffentlichung der Prozesse gegen Ludwig und wegen anderer i!nulm,<lk uperte
gelobt wird, n. 815, wo ihm für den Todesfall eiu vollkounuener Ablaß bewilligt
wird. Vat. Regest., »n. nnd 119, wo ihm die Eelebration vor Tages¬
anbruch uud an interdieierte» Orten gestattet wird? uu. 837 und M5(! enthalten
ein emphatisches Lob des Erzbischofs.

Lab Regest u. 181.
Lae. in, li. 209.
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seines Kandidaten gegen Baldewin von Trier dnrch.') Bei dieser

wohlwollenden Gesinnung blieb es selbstverständlich nicht aus¬

geschlossen, daß der Papst Heinrichs Maßnahmen überall da die Be¬

stätigung versagte, wo sie sich mit dem kirchlichen Rechte nicht ver

einbaren ließen; so verwarf der Papst z. B, Heinrichs Entscheidung

in der Angelegenheit des Bischofs Otto von Münster uud die Aus

dehnung des Engelbertstatutes auf die ganze Stadt Köln.

An der allgemeinen Regierung der Kirche beteiligte sich Erzbischos

Heinrich dnrch die Teilnahme an dem Konzil von Menne, wo er vom

Papste ehrenvoll und freundschaftlich aufgenommen wurde.") Von

den rheinischen Erzbischösen hatte er allein erscheinen können. Die

Einladung zum Konzil war im Jahre 1308 erfolgt', am 4. April

1310 wurde mit Rücksicht auf die noch nicht weit genug fort¬

geschrittene Untersuchung gegen die Templer die Eröffnung des

längst ausgeschriebenen Konzils auf den 1. Oktober 1311 festgesetzt.")

Auch in Deutschland, so hatte es Clemens V. dnrch die Bnlle

mis(?ri(?c>räig.m vom 12. August 1308 verordnet, sollteu in jeder

Diöeese die Templer durch bestimmte Konnnissare verhört, die Sem

tenzen aber ans den Provinzialsynodon besprochen werden. Damit

der päpstliche Generalinquisitor denselben beiwohnen konnte, wnrden

sie in Zwischenräumen von 4 Wochen abgehalten. Die erste dieser

Synoden tagte nnter Heinrichs Vorsitz am 9. März 1310 in Köln.

Wenn anch die Akten dieses Konzils die Teniplersrage gar nicht be¬

rühren, so ist sie doch zweifelsohne erörtert worden. Der Erzbifchof

erklärke nämlich in der Vorrede des Syuodalprotokolles ansdriicklich,

daß er die Synode auf päpstlichen Befehl hin einberufen habe; zudem

haben andere im gleichen Jahre abgehaltene Synoden (z. B. die Sy

uoden von Salzburg, Trier uud Mainz) Bestimmungen hinsichtlich

der Templer in ihre Statuten aufgenommen. Heinrich wird die dies¬

bezügliche» Beschlüsse dem Papste separat durch den Generalinqni

sitor eingereicht haben. Man kann deswegen zur Erklärung des

Schweigens der Akten mit Biuterim nicht seine Zuflucht nehmen

zu der Vermutung, die deutschen Erzbischöse hätten sich zuvor verab

redet, ans diesen Provinzialkonzilien nichts gegen die Templer vor¬

zunehmen, vielmehr muß mau aunehmen, daß Heinrich die Templer

akten dem Geueralinguisitor zur direkten Beförderung an die Knrie

mitgegeben habe/)

Heinrichs Verhältnis zn seinen bischöflichen Umtsbrüdern war

nicht gerade das beste. Von seinen Kollegen in der Kurwürde trennte

ihn vielfach die verschiedene politische Stellung. Mit Baldewin von

') S. oben § 5.
2) >,I^ei' zülpuin et pr^ellUos cum Iionnre luit rec.eptus et familiantei' pe>-

tractiMi»". L!> i-On ic !>, ? r-^ex »I u in a. N. Q. p. 38.
") Bat. Regest, n». 258 und Ml.
^)L>efele, Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet. 2. Aufl.

Freiburg i. Br. 1873 sf. vi, p. 483.
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Trier lebte er eigentlich beständig auf gespannten Fuße, wie wir bei

Betrachtung der Reichspolitik Heinrichs gesehen haben. Auch mit

Peter Aichspalter hatte er mannigfache Unannehmlichkeiten-, da er

ihn, aber bei seinen« Amtsantritte in Mainz im Auftrag des Papstes

über vielfache Schwierigkeiten hinweggeholfen hatte/) so übernahm

der Mainzer Erzbifchof des öfteren die Vermittlerrolle zwischen Hein¬

rich nnd Erzbifchof Baldewin.-) Mit Mathias von Buchegg, welcher

iui Jahre 1321 Peters Nachfoger auf dem Mainzer erzbischöflichen

Stuhle wurde, teilte er die gleiche politische Gesinnnng, fodaß beide

gemeinsam bei der Unterstützung Friedrichs von Oesterreich tätig

waren. Mit Bischof Thibant von Lüttich war er verbündet"), mit

dessen Nachfolger aber, Bischof Adolf, hatte er, weshalb ist nicht ganz

klar, tiefgreifende Differenzen, sodaß der Papst sich des öfteren

genötigt sah, zum Frieden zn mahnen/).

In seiner Eigenschaft als Metropolit wurde er in die Ange¬

legenheit des Bischofs von Münster, Otto von Nitberg, verwickelt.")

Derselbe war mit einem Teil seines Domkapitels in einen Streit

geraten, der zn seiner Absetzung führen sollte. War man schon miß

stimmt, daß der Bischof dem Dompropst das Recht, de» Subcellerar

zn ernennen, bestritt und für sich iu Anspruch nahm und gleichzeitig

entgegen den Wünschen des Domkapitels die gerade erledigte Stelle

des Offizials einem Kanonikus am Ludgertftift und nicht einem

Domherrn übertragen hatte, so bildete sich eine offene Opposition,

als er mehrere junge Domherr» aufforderte, sich zu Priestern weihen

zn lasse». A» Spitze derselben stellte sich der kecke Domdechant Lnbert

von Lange». Otto verhängte über ihn die Ercominuuieation, welche

aber ihre Wirkung verfehlte, da sich gerade die hervorragendsten

Mitglieder des Domkapitels, in deren Händen die Archidiakoualgewalk

lag, ans die Seite des Excouimuuicierten stellten. Der Bischof berief

nunmehr in der Fastenzeit des Jahres 1306 eine Synode nnter Zn

stimmnng der ihm tren gebliebenen Domherren. Hier ercomniuui-

eierte er aufs ueue den Dechante» mit seinem Anhang, suspendierte

die Jurisdiktion der Archidiakone, hob das sus spolii auf, erklärte,

daß dem Domkapitel mir die Kanoniker, aber nicht die übrige Gast¬

lichkeit unterstehe nnd verbot, Reskripte des Metropoliten ohne seine

Genehmigung auznuehmeu. Als die widerstrebeudeu Kauouiker auf

ihre Landgüter sich zurückzogen, ließ er sie mit Gewalt aus denselben

vertreiben. Jetzt wendete sich Lubert von Laugen mit einer Klage

>) Aat. Regest, n, 201); Peter Aichspatter hatte bei seinem Einzug !»
Mainz großen Widerstand gesunden, bei dessen Nebenvindnng ihm Heinrich bei-
gestanden liatte.

2) S. besonders 8 5,
6) Lac. III, n- 45; Urkunde vom 1-l, Juli I3M>.
^) Bat. Regest, nn. 884, 158!!, 1587,

Perger, Otto von Ritberg, Bischof von Münster, Münster 1357,
8 5-—7-
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schrift an Erzbischof Heinrich, welcher den Abt von St. Pantaleon in

Köln nnd den Dechanten des Bonner Cassinsstiftes mit der Unter¬

suchung der Angelegenheit beauftragte, sich selbst aber das Endurteil

vorbehielt. Otto wurde auf den 17. Juni nach Kölu beschieden nnd

ihm zugleich bedeutet, daß der Prozeß auch bei seiueui Nichterscheinen

beginnen würde. Er beantwortete die Vorladung mit der Appellation

an den päpstlichen Stuhl. Trotzdem trat mau iu Köln iu die Ver¬

handlung ein. Zuuächst wurde das Recht des Dompropstes, den

Snbcellerar zu ernennen, anerkannt und die vom Bischof vollzogene

Ernennung für ungültig erklärt. Dann reichte Lubert von Langen

eine neue Anklageschrift ein, die dem späteren Zengenverhör zn

Gruude gelegt wurde. Am 12. Juli eutsaudte Erzbischof Heiurich 2

Geistliche uach Minister, um die Zeugen zu vernehmen. Am 18.

Angnst unterbreitete man dein Erzbischof znr Fällung des Urteils

das Protokoll mit der Anklageschrift. Den meisten Raum hierin be¬

anspruchte die Anklage, daß Otto von Nitberg durch seine Teilnahme

an einer Fehde Eberhards von der Mark gegen Erzbischof Wikbold

seinem Metropolitan den Treueid gebrochen habe. Es liegt aus der

Haud, daß dieser Vorwurf blos dauu ins Gewicht fallen konnte,

wenn was aber in der Anklageschrift garnicht versucht wird ^

der Nachweis gelang, daß Otto sich wider alles Recht an der Fehde

beteiligt hatte. Zudem war durch den Frieden mit Wikbold die über

Otto verhängte Ercommunication aufgehoben worden, und es war

demzufolge durchaus unstatthaft, ihn auch noch der Irregularität an

zutlagen, die er sich uach kanonischen? Rechte durch weitere Ausübuug

kirchlicher Funktionen trotz der über ihn verhängten Excommnni-

cation zugezogen habe. Alle übrigen Anklagen, welche sich sämtlich

aus das Verhalten des Bischofs nach dem Ausbruch des Streites mit

dem Domkapitel beziehe», stützen sich nur auf Belastungszengen nnd

sind ans diesem Gründe schon verdächtig. Man wollte in der Sns-

peudieruug der Archidiakonalgewalt, iu der Zurückweisung der Dom

herrenrechte in ihre Grenzen nnd in der gewaltsamen Vertreibung

der gebannten Kanoniker eine Verletzung der vom Bischof bei seinem

Amtsantritt beschworeneu Diöresanstatnten erblicken; allein in allem

diesem vollzog Otto ja blos die Beschlüsse der Fastenfyuode vom Jahre

13l)6, die, wie wir oben gehört, von den nicht gebannten Domherren,

welche deshalb die wahren Vertreter des Domkapitels waren, gebilligt

worden waren. Der Vorwurf endlich, der Bischof sei ein Verschle»

derer des Kirchengutes, hatte so gut wie gar keine Berechtigung, denn

eiuerseits hatte mau die zu Grnnde liegende Tatsache sehr aufgebauscht

der Bischof hatte eiueu mit Erlaubnis des Domkapitels verpfäu

deteu Kircheuschatz nicht rechtzeitig eingelöst und anderseits war

er unverschuldet in solche Zahlungsschwierigkeiten gerateu, daß er

bei»! besten Willen seinen Verpflichtungen nicht nachkommen konnte!

überdies war bei Erhebung der Anklage diese Angelegeuheit^ reguliert.
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Heinrich lud >inii Bischof Otto auf den 3. Oktober 13vl> nach

Köln. Da Otto nicht erschien, so erklärte der Erzbischof seine,i Suff-

raganeii, ohne ihn gehört zn haben, des Eidbruches, der Irregularität

nnd der Verschleuderung des Kircheugutes schuldig, entsetzte ihn

seiner Würde, entband die Diöccfanen voin Eide des Gehorsams und

der Treue und gebot dem Domkapitel, eine neue Wahl vorzunehmen,

welche auf Konrad von Berg, einen iutimen Freund Heinrichs, fiel.

Der Erzbischof mußte die wahre Sachlage durchaus verkeimen und

ein ungerechtes Urteil fällen; denn da er es gut hieß, daß die An¬

kläger zur Aussage in eigener Angelegenheit zugelassen wurden, nnd

der Angeklagte sich überhaupt nicht äußerte, sondern an den Papst

appellierte, so kouute er nur eine durchaus einseitige Darstellung

erhalten. Bischof Otto hat dann beim Papste, den er persönlich auf¬

suchte, mehr Gerechtigkeit gefunden als bei seinem Metropolitan.

Clemens V. lud Konrad von Berg nnd seine Wähler sowie einen

Stellvertreter Heinrichs vor seinen Nichterstuhl, kassierte den Urteils¬

spruch und setzte Otto in feine Rechte wieder ein. Da dieser iu

Poitiers 130K starb, ehe das päpstliche Dekret zur Ausführung ge¬

langte, so annullierte der Papst die Wahl Kourads, ermannte dnrch

Provision den Mainzer Lianonikus Ludwig vou Hessen zum Bischof

nnd beauftragte Heinrich, ihn zum Bischof zn weihen nnd in sein Amt

einzuführend)

Heinrichs Stellung zu den Klöstern war eine durchaus freund¬

liche. Für viele derselben trat er mit seinem persönlichen Ansehen

ein-) und andere» half er, wieder in geordnete finanzielle Verhält¬

nisse zu kommen. So ordnete er, um die Bcnediktinerinnenabtei

Vilich vou der schweren Schuldenlast zu löse», au, daß dort nur 12

Klosterfrauen mit 3 Kanonikcrn bleiben sollten; die Ausgaben zn

dem Unterhalt derselben setzte er geuau fest nnd bestimmte, wie die

Einkünfte von einem von ihm eingesetzten Verwalter zur Abtragung

der Schulde» verwandt werde» sollten/') Dem Katharinenkloster

bei Reiinenberg überwies er znr Schuldentilgung seinen Hof Lor¬

scheid/') Dem Nonnenkloster Marienforst stellt er mit sehr anerkennen¬

de» Worte» ei» Zollprivileg aus. „Obwohl wir", so heißt es darin,

„allen unseren Untertanen Beweise vou Gunst uud Freigebigkeit

zu gebe» wünschen, so sind wir doch besoiidcrs gnädig nnd hnldvoll

gegen diejenigen gesinnt, welche sich dnrch freiwilligen Entschluß in

Lauterkeit Gott dem Herren gewidmet, welche Tag nnd Nacht für

nnser nnd unser Vorfahren Seelenheil, für unseres Erzstiftes Ruhe

>) Äat. Regest. Mi. 259, 298, 299, »63.
2) Vat. Regest- ». 45,0 für die Clarissincn (Daniianistiiincn) f. Ocim-

bncher, Die Orden und Kongregationen der kcith. Kirche. Paderborn 1896 I,
p. 3I>4, IM.

") Lac. Iii, n, 109; Urkunde vom 26. Juli 1311.
') Lac. III, ii. 228; Urkunde vom 26. Juli 1326.
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und frieden z» ihm flehen in ihrem frommen und demütigen Ge¬
bet, durch ihr gasten und Wache». Wir glauben deshalb, der
B^eisterin und Gemeinde des Klosters im Kottenfm'st, denen wir
wegen der Reinheit ihres Lebens nnd ihrer Andacht mit aufrichtiger
Huld zugetau siud, diese Gnade erweisen zu müssen, das; wir alle
Güter des genannten Klosters, wo innner sie auch gelegen seien,
nnd mögen sie bestehen in Wein, Getreide oder worin sonst immer,
dergleichen ihre Mühlen für frei erkläre» bon jedem Zoll, von jeder
Steuer n»d Abgabe, für jetzt »nd immer.')

Auch dnrch Inkorporation von Pfarrkirchen suchte er dem
finanziellen Notstand einzelner Klöster abzuhelfen. So korporierte
er der Abtei M.Gladbach die Pfarre Kempen/) der Abtei St. Pan¬
taleon in Köln die Pfarren von St. Mauritius iu Köln, Süchteln,
Pingsdorf nnd Langel/') der Abtei Siegbnrg die Pfarrkirchen von
Siegbnrg und Straelen/) der Abtei Werden die Pfarrkirche von
Hochemnicrich/') dem Kloster Malmedh die Kirche z» Amel.") Vom
Papste hatte er die Erlanbnis erhalten, in nicht vollbesetzte Männer
nnd Franenktöster Ordenspersonen aufnehmen zn lassen.')

Anch für das geistliche Wohl der Ordenslente sorgte er! so
verhalf er z. B. dem Kloster Engelthal zn einem geregelten Gottes¬
dienst und zur Unabhängigkeit von den Augustinereremiten/)
Die Klosterzucht kontrollierte er dnrch seine Visitationen")- die vor
gefnndenen Uebelstäude Pflegte er dann auf seinen Synoden zn
rügen. Daß Heinrich sich gerade in dieser Beziehung viel um die
Klöster bekümmerte, geht deutlich daraus hervor, das; fast alle seine
Synoden diesbezügliche Bestimmungen enthalten.

Während seiner Regierungszeit wurde eiu Dominikanerkloster
in Dortmund/") ein Kreuzherrenkloster zn Köln in der Strick
gasse") uud ein Karineliterkloster in Geldern errichtet. Der Stifter
des letzteren, Graf Raynald von Geldern, legte dem Kloster die Ver
pflichtung auf, täglich 4 Messen celebriereu zu lassen und das Chor
gebet zu halten. An Festtagen muß eine Messe uud wenigsteus
anch die Vesper gesungen werden. Mißliebige Ordensvorstände nnd
Ordcnsmitglieder sind auf Autrag der gräflichen Familie zu ent
fernen.^)

i) Annaleii xxxn, p. 77 f.
Vat. Regest. im. 5,48, 549.
Vat. Regest. ». 1515.

i) Lac. II!, Ii. 518, Aiuii. 1.
5) Lac. UI, ii. 158.
") Annaleii, VI!I, 51.
7) Vat. Regest, n. 72!); so ließ er cinc» gewissen Hermann in das

Kloster Stcinfeld aufnehmen- Annale», XXIV, 272.
Vat. Akten n. 1273,- noch einmal gedriult i» Vat. Regest, n. 188».
Vat- Regest, n. 758.

-») Vat. Regest, n. 529.
") Lac. III, ii. 78.
12) Lac. Iii, ii. 14ö.
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Im Jahre 1331 gründet Heinrich in Köln ein Kloster zum hl.
Vincenz und ließ es aus der bei dem elendigen Kirchhof und dein
Mordhof gelegenen Wohnung des Kaplans von St. Viurenz ans
der Burgmauer in der St. Paulspfarre Herrichten. Zwei Juug-
fmnen aus Köln waren es, Hildegund und Beatrix, denen der
Oberhirt auf inständiges Bitten gestattete, dort nach der dritten
Regel des hl. Franziskus zu leben. Zum erzbischöflicheu Commissar
wurde der jeweilige «ubdekan der Metropolitaukirche bestimmt.
Zum Messelesen uud zur Spendung der Sakramente sollten die
Nonnen entweder aus dem eigenen Orden oder aus dem Welt¬
klerus einen Geistlichen vou ninsterhastem Lebenswandel haben/)

Wenn wir Heinrichs Verhältnis zu den Stiftskirchen betrach¬
ten, so fällt nns auf, dasz er im Gegensatz zu anderen Kölner Erz-
bifchöfen keine offene Hand befaß: wir hören fast nie etwas von
Äußerungen seiner Freigebigkeit für kirchliche Institute.") Aber
iu sehr WeitgeheuderWeise förderte er das Interesse der Stifte durch
Pfarrinkorporatioueu, Das Stift Gerresheim erhält die Pfarrkirche
von Mciderich,") das Essener Stift die Pfarrkirche von Beek,') das
Stift Tanten, für das Heinrich eine besondere Vorliebe zn haben
schien, gleich ans einmal 12 Pfarrkirchen,") das Kölner St. Gereonftift
die Pfarre Selgersdorf,") endlich die Pfarrkirche zu Pier, dereu
Pntronat abwechselnd den. Stifte zn Gerresheim nnd St. Ursula
in Köln zustand, diese beiden Stiftskirchen.') Man könnte geneigt
sein, auf das in den Jnkorporationsurkunden fast regelmäßig geltend
geinachte Motiv unzureichender Pfründen als stehende Redensart
wenig Gewicht zu legen; allein mehrfach drücken sich die Urknnden
doch mit einer solchen Bestimmtheit aus, daß mau an durch die
kriegerischen Zeiten hervorgerufene finanzielle Notstände der kirch¬
lichen Institute sehr Wohl glauben kann.

Mancherlei Mißbräuche, die bei den Stiftsherren oder bei
ihrem Gottesdienst sich eingeschlichen hatten, stellte Heinrich ab. So
ändert er ein Kapitularstatut des Stiftes Tanten, wonach jeder neu
eintretende Kanonikus ein Fuder Wein zum Besten geben mußte,
dahin ab, daß mir mehr ei» Ohm entrichtet zu werden braucht/)
Beim Stist Kaiserswerth rügt er den gelegentlich einer Visitation
aufgedeckten Mißbrauch, besondere Feste durch eine Spcktakelinnsik

>) Annale», XXXVIII, 149.
2) Dem Stifte Tauten gab er zur Vergrößerung des Kirchhofes ein Stuck

seines Hizfraumes uud schcukte demselben eiue ihm verfatleue Leibrente. Biu¬
terim, Die alte und neue Erzdiöeesc Köln. Maiuz 1828—30 II u, WK, 28!).

") Lac. Iii, u, 18. Aum. 1.
i) Lac, IN, n. 11.
5) Biuterim n, a> O- kl, uu, 278, 287,
") Lac. I», n. III.

Lac. Iii, il, 16S.
8) Biuterim a. a. O. II, u. 283.
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von Trompeten, Flöte», Lehern und Pauken zn feiern- im Hanse
des Herrn nnd des Gebetes gezieme sich nur die Orgel/) Auch für
die Rechte der Stiftskirchen trat Heinrich ei». Zum Schutze der
Freiheiten der Kölner Stiftskirchen ernannte er Vermittler, welche
alle eventuell entstehenden Zwistigkeiten zwischen den Stiftskirchen
und ihm schlichten sollten.-) Vom Papste erhielt der Erzbischos die
Erlaubnis, in die Stiftskirchen zur Erziehuug der Vollzähligkeit ge¬
eignete Kanoniker aufzunehmen und ihnen Praebendeu zu der
leihen.")

Leider mißbrauchte Heinrich diese Vollmacht uud seinen Ein
fluß beim Papste, um seine» Verwandten und Freunden Pfriiudeu
über Pfriiudeu zu berschaffeu. Eiu Einschreiten des Papstes brauchte
er nicht allzu sehr zu fürchten, da dieser genötigt war, auf ihu als
deu bedeuteudfteu deutschen Vertreter der päpstlichen Politik alle
erdenkliche Rücksicht zu nehmeu. Infolgedessen kümmerte er sich so
gut wie gar nicht um die scharfen Bestimmungen der letzten Eonci-
lien, welche sich gegen die c/umulkttio bcmelk'im-um uud deu Richt¬
empfang der Weihe bei einem Pfründenbesitz, welcher zum Weihe-
empfang verflichtete, wandten. Für seinen Neffen Gerhard, welcher
bereits die Anwartschaft aus eine Kauouikatspsrüude iu Münster¬
eifel uud Münstermaifeld befaß, erwirkte er die Erlaubnis zum gleich¬
zeitigen Besitz der Pfarreien Hambnch nnd Retterath, des Archidia
konakes Louguyou uud je einer Kanonikatspfründe am Kölner Dom
uud au der Stiftskirche vou Earden/) Ein anderer Neffe, der
spätere Erzbischos Heinrich von Mainz, mußte allerdiugs auf die
Pfarreieu Welling nnd Asbach verzichten, konnte aber Kanonikns
an der Domkirche von Köln nnd Trier nnd au der Caffiuskirche iu
Bouu bleibe», ja er wurde sogar »och mit Anwartschaften anf neue
Pfrüudeu beschenkt; schließlich wurde er noch Propst des Bonner
Cassinsstiftes, hatte aber bis zum II. Oktober 1328, an welchem
Tage er auf deu bischöflichen Stuhl vou Mainz erhoben wnrde, die
Priesterweihe uoch nicht empfange»/') Eiu anderes Mitglied der
Virneberger Familie war Inhaber der Propste! St. Kunibert in
Köln nnd der Pfarrei Büdelich. Erzbifchof Heinrich setzte es dnrch
daß seine Schwester Irmgard Äbtissin des Kölner Klosters Maria
im Kapital") und eine andere Schwester Lisa') Äbtissin des Ouiri
uusstistes iu Neuß wurde. Aber auch Nichtverwandteu erwirkt er
solche Vergünstigungen, nnd die zahlreichen Beispiele, die sich hier-

Lac. III, u, 110.
°) Lac. II!, n. 88.
") Bat. Regest., n. 220, 362.
4) Vat. Regest. Ii. 36g; >

Lat, Regest, n, 367; ! Urkunden voui 21. Juni llZ12.
Lat Regest, in 368; I

7) Urkunde 17 des Quiriuusstiftes im Staatsarchiv zu Düsseldorf.
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für anführen lassen^), beweisen zur Genüge, das Heinrich die Stellen¬
jägerei, die er vor seiner Wahl selbst betrieben hatte, als Erzbischof
nicht nnr geduldet, sondern noch gefördert hat.-)

Auf der anderen Seite aber war der Erzbischof bestrebt, die
kirchlichen Interessen zu vertreten! namentlich suchte er die kirch¬
lichen Institute vor den Uebergrisfeu der Vögte zn schützen. Es war
ein tiefeingewurzeltes Uebel, das; die Schirmvögte sehr häufig die
Interesse» des ihnen anvertrauten Stiftes in keiner Weise wahrten.
Änch die Kölner Erzbischöse hatten in Ausübung ihrer bischöflichen
Pflichten öfter die Aufgabe, die angemaßte Gewalt der Vögte auf
ihr gesetzliches Maß zurückzuführen. Besonders waren es die Vögte
des Stiftes Essen, welche durch ihre Uebergriffe eiu Einschreiten her¬
ausforderten. In der Abwehr derselben hatte bekauuklich der hl.
Eugelbertus am ?. November 1225 seinen frühen, aber ruhmreichen
Tod gesunde». Das Bestreben der Kölner Erzbischöse war deshalb
immer darauf gerichtet gewesen, die Advokatnr über Essen in ihre
Hände zu bekommen. Hier wurden die Vögte seit alters durch die
Äbtissin ernannt: aber gerade dadurch waren die vielen Verwicke¬
lungen entstanden, deren alle Urkunden, die sich ans diese Angelegen¬
heit beziehen, Erwähnung tnn. Starb ein Vogt, so suchte sei» Erbe
oder Rechtsnachfolger begreiflicherweise mich die Vogteirechte zu er¬
langen; fiel dann aber die Wahl des Stiftes nicht auf ihu, so griff
er zur Waffe, um mit Gewalt feine Aufprüche durchzusetzen. Wir
begreifen es deshalb, weuu Heinrich die Bemühungen feiner Vor¬
gänger zur Erlangung der Essener Vogtei auch seinerseits ausnahm.
In der Voraussicht, daß er Wohl heftigen Widerstand finden würde,
fuchte er sich gleich nach seinem Amtsantritt iu die Gunst des Stiftes
zu fetzen, indem er ihm die Pfarrkirche zu Beek einverleibtes) Am
4. Juli 1308 starb der bisherige Vogt, Graf Eberhard von der Mark,
uud sein Sohn und Nachfolger, Engelbert Ii., welcher die Absichte»
Heinrichs durchschaute, beeilte sich, sich noch vor der Bestattung des
Vaters, also gewissermaßen bei symbolischer Fortdauer des Besitz¬
standes, unter der bündigsten Zusicherung der Rechte uud freien
Wahl des Stiftes und gegen jährliche !Z<)<> Mk. als feste Gefälle zum
Vogte wählen zu lassen/) Die Besorgnis des Grasen erwies sich
als gerechtfertigt; in dem Abkommen Heinrichs mit Heinrich von
Luxemburg wird gleich an erster Stelle die Vogteischaft über Essen

-) Vgl. z. V. Vat. Regest, im. 219, 264, 316, ZI9, 320, 321, 380,
712, 713, 784, »24, 925, 939, 1N3li.

2) Heinrich besaß die Pfarreien Bruttig und Walling, war Kanonikus
und Pfründcnbesitzer der Trierer Domkirche und als solcher Archidiakon von
LongMMi, der Kollegiattirchen von St. Gereon in Köln, von St. Florian in
Koblenz, von St. Sever in Münsterinaifeld nnd Münstereifel. Hierüber sowie
zum ganzen s. Annale», I.XVIII, 12 ff.

-') Lac. III, n. 44.
4) Lac. in, u. 87.

4
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dein Erzbischos zugestanden. Es ist sicher, daß Engelbert nach der
vollzogenen Wahl das Bestreben Heinrichs zu vereiteln strebte, nnd
in der Tat gelang es ihm ain 2. Januar 131V für das Stift Essen
die Bestätigung des Privilegiums der freie» Vogtswahl zu erwirken.
Allein schließlich siegte, doch der übermächtige Einfluß Heinrichs, und
kurz vor der Nomfahrt, am 3. September 1310, hob der König das
Privilegium als schädlich auf und eruannte Heinrich und dessen Nach
folger zu ständigen Vögten, nachdem am Tage vorher Johann von
Böhmen seine Zustimmung gegeben hatte. Äbtissin nnd Konvent,
sowie der Rat der Stadt Essen wurden angewiesen, dem Erzbischos
als ihrem Vogt gehorsam zu sein.') Allein der Konvent erhob gegen
Heinrich, der gleich seine Rechte ausgeübt hatte, beim Papste Be
schwerde, welcher infolgedessen mehrere Geistliche mit der Unter-
suchung der Streitsache beauftragte.") Daraufhin legte Heinrich
dem Papste seine königliche Erueunungsurkuude vor, sodaß dieser
sich veranlaßt sah, 2 Kommissare höheren Ranges, die Bischöfe von
Straßburg uud Worms zu erueuuen. Diese beauftragten die Äbte
von Altenberg, Deutz und Siegburg sowie die Dechauteu von Kaisers¬
werth uud Neuß, beide Parteien nach Deutz auf den 10. Jauuar 1313
vorzuladen: dort wollten sie persönlich die Streitsache untersuchen.
Jedoch der Termin mußte auf deu 21. März verschoben werden, da
König Johann von Böhmen als Reichsvikar vou Deutschland ans
den t>. Januar eine Neichsversammlung nach Nürnberg einberufen
hatte. Hier erneuerte dieser seine Zustimmung zu der vou Kaiser
Heinrich geschehenenVerleihung der Stistsvogtei.") Trotzdem be¬
schickten Äbtissin uud Kouveut von Essen den Deutzer Tag, desseu
Resultat uns unbekannt ist. Uebcr den weiteren Verlauf der An¬
gelegenheit liegt kein Aktenstück vor. Die Folgezeit zeigt jedoch, daß
alle Bemühungen des Erzbischosesvergeblich gewesen sind, uud Essen
sortdauernd bei dem Rechte der Vogtswahl geblieben ist.

Von den Stiftsgrnndnngen unter Heinrichs Regierung ist
namentlich Düsseldorf zu erwähueu. Zwar hatte Graf Adolf VI.
vou Berg bereits 1288 mit Zustimmung Nicolaus IV. die Grün¬
dung vollzogen, allein die Zustimmung des Landcsbischoses war in¬
folge der durch die Worringer Schlacht entstandenen Verhältnisse nicht
erteilt worden/) Diese erteilte Erzbischos Heinrich gleich nach feinem
Regierungsantritte am 29. April 130(i und inkorporierte dem Stifte
die Pfarrkirche von Mündelheim.°)

1) Lac. III, nn. 91, 93 nnd Anni. 1.
2) Lac. in, n, 115,.
H Lac. III, n. IIS Anm. n, nn. 118, 121; die Kurfürsten hattcn kurz;

vorher Willbriefe ausgestellt.
4) Geschichte der Stadt Düsseldorf. Festschrift. Düsseldorf

18SS p. 66.
2) Lac. III, nn- 39, 62.
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Heinrichs Verdienst um den Ban des Kölner Domes sind all¬
gemeiner bekannt geworden, da er das große Glück hatte, die Ein¬
weihung des hohen Chores vollziehen zu können. Das Haupt-
senster des ganzen Chores, unmittelbar hinter dem Hochaltar, ist
vou ihm gestiftet zur Eriuuerung an die Vollendung dieses wich¬
tigen Teiles des Domes. Es ist dnrch reicheren bildlichen Schmnck
ausgezeichnet und stellt die Anbetung der hl. Drei Könige dar. Die
feierliche Einweihung fand am 27. September 1322 bei Gelegenheit
der Provinzialftinode statt unter Assistenz einer großen Anzahl von
Bischöfen, Äbten, Pröpsten und anderen Geistlichen. Bei dieser
Feier wurden die Gebeine der hl. Drei Könige von ihrer Ruhestätte
ini alten Dom in pomphaftem Znge in ein provisorisches, von einem
Eifengitter abgeschlossenesMansoleum in dem imitieren Seiten-
chörchen übertragen; Fürsten, Bischöfe und andere hohe Persönlich¬
keiten trugen abwechselnddie Tnmba.

Erzbischof Heinrich wollte die Begeisterung für den Fortbau
der herrlichen Domkirche nickst erkalten lassen. Er trug Sorge, daß
die Arbeiten am Fangschiffe nnd an den Kreuzschiffenmit erhöhtem
Eifer betrieben wnrde. Die Sanimluugeu für den Dom erhielten
eine fördernde Organisation und Leitung nirch die Gründung der
Pelribruderschaft. Allen denjenigen, welche sich als Mitglieder
dieser Bruderschaft aufnehmen ließeu uud ihren bestimmten Jahres¬
beitrag entrichteten, wnrden verschiedeneVergünstignngen zugestan¬
den. Johann XXl!. schrieb dem Domkapitel am 1. Juli 1322: „Unser
Bruder, der Erzbischof Heinrich, ist mit Eifer tntig für den Bau
unserer Kirche, der äußerst prachtvoll uud kostspielig ist. Auch ihr
habt euch die Vollendung des Werkes angelegen sein lassen. Doch
reichen die Einkünfte der Kirche nicht dazu hin, es erscheint aber
gottgefällig nnd nützlich, daß das Werk bald vollendet werde. Da-
rnm hat der Erzbischof anf euern Rat nnd mit eurer Genehmigung
angeordnet, daß Niemand ohne eure Autorisationsschreiben in der
Stadt uud Diöeese Kölu für jenen Dom Beiträge sammeln darf.
Sollten die Sammler an Orte kommen, die mit dem Interdikt be¬
legt sind, so dürfen sie dort doch zu dem Volke sprechen; wenn es sich
nm die Sammlnng solcher Beiträge handelt, ist es den Priestern
gestattet, einmal im Monat an solchen Orten trotz des Interdiktes
feierlichen Gottesdienst zn halten. Auch alle, die in die Bruderschaft
des hl. Petrus aufgenommeu sind und einen jährlichen Beitrag zum
Dombau bezahlen, könueu an interdicierteu Orten öffentlich mit einer
feierlichen Begräbuismesse unter Zulassung der übrigen Gläubigen
des kirchlichen Begräbnisses teilhaftig werden; anch die Kinder der¬
selben sollen sich der gleichen Begünstigung erfreuen. In dem Diö-
cesanstatnt des Jahres 1327 bestimmte Heinrich: Niemand soll
sab iirdermlnstione m^I^clictioiri»seternae et suk obtestatloneclivini
et tremencli judicii nec: rinn sulz poeirg, denjenigen,



weichre für den Dombau sammeln, hindernd in den Weg tretein

Alle Gelder, welche für die Petribrnderschaft eingehen, sollen sorg¬

fältig aufgehoben nnd den Kollektoren unverkürzt übergeben werden.

Den Sammlern soll es freistehen, bei ihrer Anwesenheit in einer

Pfarrei bei der Pfarrmesse gleich »ach verlesenem Evangelium in

einer besonderen Predigt die Sachen des Dombaues zu empfehlen

und zu reichlichen Gaben aufzufordern/)

') Im Anschluß cm Enucu, Dcr Dom M Köln vor scineni Bcginuc bis
zu sclucr Vollendung. Festschrift. Köln 138V p. 49 f., p. 57, p. 59.
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k)einricks 8ynoclen.

Einen staunenswerten Eifer betätigte Heinrich in der Abhal¬
tung von Synoden. Durch seine längere Wirksamkeit als Dom¬
propst in Köln nnd infolge seiner Teilnahme an der von Wikbold
1300 abgehaltenen Synode/) deren Satzungen er gleich in seiner
ersten Synode bestätigte, war er mit den Verhältnissen in der Kölner
Erzdiözese genauer vertraut. Zudem hatte er ein sehr scharfes
Auge iu der Auffindung von Mißständen, deren Beseitigniig er sich
trotz seines hohen Alters und trotz seiner mauuigsachen Inanspruch¬
nahme als Reichsfürst erustlich angelegen sein ließ. Er betont
immer nnd immer wieder, wie er sich durch die lleberuahme seines
hohen Amtes im Gewissen verpflichtet fühle, für die religiös-sittliche
HebUug der ihm anvertrauten Herde mit aller Energie Sorge tragen
zn müssen.-) Sein mahnendes nnd warnendes Wort fiel nm so mehr
ans fruchtbaren Boden, als er in feinem priesterlichen Privatleben
tadellos dastand.") Naturgemäß ruft die Mehrzahl der auf deu
Synoden erlasseneu Bestimmungen mir die Vorschriften des ge¬
meinen Kirchenrechtes in Erinnerung; aber dennoch verlohnt es sich,
auch diese mit iu die Betrachtung hereinzuziehen, da auch sie uns
zeigen, woran die damaligen Verhältnisse krankten. Nur der kleinere
Teil der Dekrete hat partiknlarrechtliches Interesse. Daß in ihnen
das Unerfreuliche, die Abweichung von der Regel stark hervortritt,
liegt in der Natnr der Sache; angenehm aber berührt die Wahr¬
nehmung, daß man sich in den vorhandenen Mißständen nicht hei-

') Biuterim, Pragmatische Geschichte der deutschen National-, Pro-
vinzial- und der vorzüglichsten Diöeesaneoneilienvom 4, Jahrhundert bis ans
das Coneilinm zn Trident. Mainz 1835, 48. Vi, p, 117.

2) Hartz Heini, a, a. O-, IV, p, 278, 282, 308. Besonders schön die
Einleitung zn den Statuten der Synode vom Jahre 1327: ,,I^icet ex iiiMnc-ti
>1oi>iL ^leiiito j^itstorali?! L>ssi-2ii, «Upen cun^lum k^obiü xregem L0INMISSUM, ne
lupus jii'Sjzein invsciat, invj^iiare pro omni Sostril posgibiiitate,et moiiis omnikuü
teneamur: «peentliu» tiuneil Xobik jiiciimkere uon »mki^imus, ut idi Xostrae

co>i5i6er!Uio,u5!U.-iem vi^jlantiu^, uki mnjora ilisponuiiwr pericula
in-trani." Hartz heim a. a. O. p, 293.

2) Nie hören wir in dieser Beziehung auch uur de» geringsten Vorwurf:
der LI e e t. catillox. p. 97 riihmt Heinrich nach, er sei ciaru» gewesen.
Wie weit der Erzdischof einzelne Statuten selbst nicht befolgte und dadurch
natnrgcinäß andere znr Nachahmung feines schlechten Beispiels veranlaßte,
s> § 7 und das Schlußwort.
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misch einrichtete, sondern ihnen unter offenein Eingeständnis der
Uebel scharf zu Leibe ging. Jin ganzen hat Erzbischos Heinrich 7
Diöcesansynoden gehalten, und zwar in den Jahren 1306, 1308,
1321, 1324, 1327, 1328, 1330; Provinzialshnoden feierte er im
ganzen 2: die eine nach der Wahl Heinrichs von Luxemburg am 9.
März 131V, die andere nach dem Friedensschluß mit Köln am 31.
Oktober 1322. Die erstere wurde auf Befehl Clemens V. einbe¬
rufen^) ihm wohnte bei als Suffragane von Köln die Bischöfe
Guido vou Utrecht, Engelbert von Osnabrück, Gottfried von Min¬
den, Bevollmächtigte des Bischofs Thibant von Lüttich nnd des
Kapitels von Münster (soelo v-rcauto), die Prälaten uud der
Klerus der Stadt und der Erzdiöeese Köln.") Beim 2. Provinzial-
konzil waren zugegen die Susfraganbischöse Gottfried vou Osna¬
brück nnd'Gottfried von Minden, Hermann, Bischof von Henna in
Armenien (i. p. i.), und der Lütticher Cauonicus Lcvold von Nord-
hosff) als Vertreter des Bischofs Adolf von Lüttich, Or. zur. ean.
Rutger von Aldendorp und Kanonikus Friedrich von Bicken als
Bevollmächtigte des Bischofs Ludwig von Münster, vr. llisol.
Reyner und Kanonikus Gerhard von Verne im Auftrage des
Utrechter Domkapitels (ssäs v^^uts), das Kölner Domkapitel, die
Benediktineräbte von St. Pantaleon und St. Marlin in Köln,
von Kornelimünster, Gladbach, Deutz, Brauweiler und Siegbnrg,
die Pröbste von Bonn, Münstereifel, Kerpen, St. Severin nnd St.
Andreas in Köln, die Dechanten von Bonn, Xanten, St. Andreas,
St. Severin, St. Kunibert, St. Aposteln, St. Maria aä gractus
der Osfizial des Erzbischoss und viele Kleriker der Diöcese und der
Provinz/)

Das erste Erfordernis einer segensreichen Wirksamkeit der
Kirche ist ihre Freiheit. „Da nichts", so schreibt Heinrich im 1. Ka¬
pitel der Provinzialsynode vom Jahre 131V, „mehr zur Ehre und
Zierde der Kirche gereicht, als daß sie nach getilgten Irrtümern
und weggeräumte» schlechten Verordnungen sich einer völligen
Ruhe, Sicherheit und Freiheit erfreue, so verdammen, verwerfen
und cafsieren wir alle Statuten, Verträge nnd Verordnungen, welche
gegen die Freiheit der Kirche uud der geistlichen Personen erlassen
worden sind, erklären sie für null und nichtig und befehlen allen
Untergebenen unserer Diöcese und Provinz, daß sie dieselben inner¬
halb eines Monates, von der Bekanntmachung des Gegenwärtigen an

>) Hartz heim, ci. a, O- iv, p. 118; s. oben Z 7.
2) Hartz heim, a. a. O. IV, p. 127.
3) Verfasser einer auch in dieser Abhandlung benutzten Chronik des Grasen

von der Mark uud der Erzbischöfe vou Köln, lieber das Leben Levzlds s- lie
Einleitung der von Troß besorgten Ausgabe-der Chronik.

Hartz heim, a. a. O. IV, p. 284 f.



gerechnet, an ihren Orten gänzlich abzuschaffen suchen" (118).^)

Wir werden sehen, wie dieses Bestreben Heinrichs, die Freiheit der

Kirche zu schützen in den mannigfachsten Bestinnnnngeu zum Aus¬
druck kommt.

Die weitgehendste Fürsorge wandte der Erzbischof ans diesen

Synoden der Geistlichkeit zu. Weil der Seelsorger dem allmächtigen

Gotte am Tag des Gerichtes von seiner so verantwortungsvollen

Verwaltung Rechenschaft ablegen müsse, so solle er genau unter¬

richtet sein, wie man die Seelsorge ersprießlich ausübe (308). Keiu

Kleriker soll zum Priester geweiht werden, bevor er 25 Jahre alt

geworden ist nnd anf Grnnd einer Prüfung tauglich zum Priester-

amt besuudeu wurde (122 u. 29K). Damit das Vermächtnis der

Christglänbigen, welche zum Tröste ihrer Seele nnd zur Verherr¬

lichung des Gottesdienstes Benefizien gestiftet haben, durch die

Nachlässigkeit der uoch nicht geweihten uud deshalb uoch keinen

Dienst tuenden Benesizianten keinen Nachteil erleide, so verlieren alle

diejenigen ihr Benefizinm, welche es durch päpstliche Provision oder

sonstwie erlangt haben, wenn sie sich nicht denjenigen Weihegrad

erteilen lassen, welcher znr Verwaltung des Benefiziums erforder¬

lich ist (123). Die Neugeweihten erhalte» von ihrem Kouse-

trator ein Weihezengnis, „litterlrs lorinkrtas", welches sie vorzeigen

müssen, ehe sie das Amt der erhaltenen Weihe ausübe» dürfen (307).

Sehr energische Maßregeln werden gegen die bei den Primizfeiern

eingerissenen Mißbränche getroffen. Häufig nämlich war es vor¬

gekommen, daß ein Nenpriester nach seiner wirklichen Primiz von

einem Ort zum anderen ging, wo er Freunde wohnen hatte, nnd

hier, oft fogar durch Frauenspersonen, auf den Straßen verkünden

ließ, wann er die hl. Messe lesen würde; nach derselben sammelte

er persönlich Gaben für sich ein nnd wohnte schließlich den Gast¬

mählern nnd Lustspielen bei, welche zu seiner Ehre veranstaltet

wnrden. Ju Zukunft darf dies nicht mehr geschehen: nie darf ein

nengewählter Priester unter was immer für einen Vorwand mehr

als einmal seine Primiz feiern; sie ninß entweder in der Kirche, wo

er sein Benefizinm hat oder wo er im Kloster ist oder in der Pfarr¬

kirche seines Geburts- oder Wohnortes ohne alle vorherige Ankün¬

digung an öffentlichen Plätzen oder anf den Straßen gehalten

werden; nnr die Geistlichen, welche dem juugeu Priester im ersten

nnd zweiten Grad verwandt sind, dürfen eingeladen werden. Zu¬

widerhandelnde verfallen der Excommunication (III, 273).")

Ein würdiges geistliches Leben wird eingeschärft. Die Statuten

Erzbischof Siegfrieds ,,l!x concülic) Aeneruii Zt?,tuimu5 eitc praepi-

mu^, >it univer-ü Lleric.i i-onrincmler er vivant" wird erneuert

>) Der Einfachheit halber schreibe ich die Seitenzahl der betreffenden
Stellen bei Harxheim c. IV. in Älanimern,

-) S. anch die BemerkungenBinternus a, a. O. p. 532,
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und zur Nachachtung empfohlen (122). Jeder Kleriker ist unter
Strafe der Einziehung seines Pfründenertrages verpflichtet, Tonsur
und geistliche Kleidung zn tragen; gestreifte, aufgeschlitzte uud buute
Kleider mit weltlichemSchnitt, wie überhaupt modische Kleiderpracht
sind verboten (112 u. 279). Besonders scharf geht Heinrich gegen
die im Konkubinat lebenden Geistlichen vor.') Sic siud ipso kaelo
suspendiert' niemand darf ihrem Gottesdienst beiwohnen oder sie
als Hiilfspriester halten. Hat ein Kleriker sich mit einer Nonne ver¬
gangen, so ist er exconimnniciert, die Nonne wird unfähig, irgend
ein Amt im Kloster zu bekleiden und soll streng gezüchtigt werden.
Zudem sollen die von Erzbischof Konrad festgesetztenStrafen für
fleischliche Vergehen des Klerus iu Kraft bleiben (122). Gewerbe,
welche sich mit dem geistlichen Leben nicht vereinbaren lassen, werden
verboten, so: Wucher, schuöde Gewinnsucht, Nekromankie uud aber
glänbische Besprechungen; es ist untersagt, das Gewerbe eines
Metzgers, Walkers, S^nsters, Schneiders, Agenten, Bankiers,
Tch u pielers und auszuüben, fowie das Amt eines
Sleueroe. inten und weu.l...^a Richters zu übernehmen. Besonders
eindringlich wird davor gewarnt, öffentliche Wirtschaft zu halten',
der Verkauf des Weines jedoch, welcher anf dem Wittum gewachsen
ist, bleibt freigegeben (122, 278). Da es vorkam, daß ein Priester,
um eiu doppeltes Stipendium zu erlangen, zweimal am Tage cele-
brierte, so wurde auch dieser, der Habsucht entspringende Mißbrauch
gerügt (307).

In gleicher Weise wie die Standespslichten schützte Erzbischof
Heinrich auch die Standesrechte des Klerns. Die harten Kriegs¬
zeiten, welche seit Erzbischof Konrads Tagen über die Kölner Erz-
diöcese hereingebrochen waren, machteu eine energische Betonung
des Privilegium canonis notwendig. Die diesbezüglichen Bestim¬
mungen des 1. Provinzialeoncils waren im großen uud ganzen eine
verschärfte Erneuerung der Statnten Engelberts. Ipso sind
alle diejenigen ercoinmunieiert, welche eiueu Kleriker kökeu, ver¬
stümmeln, schlagen, verhaften oder von ihm dnrch feine Inhaftierung
Geld zu erpressen suchen, desgleichen alle diejenigen, welche irgend¬
wie hierbei behülflich sind, sei es durch Rat nnd Tat oder durch Ver¬
teidigung. Der Ort der Tat uud der Aufenthaltsort des Frevlers
sind mit deu Jntredikt belegt. Sind die Frevler Kleriker, so ver¬
lieren sie ihre sämtlichen Würden, Dignitäten, Ämter und Beneficien
für immer. Sind die "Frevler Gruudherru, so ist ihr ganzes Terri-
torrinm interdiciert, wenn sie nicht binnen 3 Monate die Gefangenen
freilassen nnd Geuugtnung leisten; ihre Hausgeistlichen sollen bei
Strafe der Exeommunication den Gottesdienst einstellen nnd ge-

i) ,,^'uit et Laeeidotuin, voverunt, i'ni'iuri
omniu«; ae acerrimu5 vinclex" sagt p. !:2 t)0N (5'^-

bischof Heinrich.



gebenen Falles nach 15 Tagen ihre Stelle niederlegen. Sind die
Frevler keine Standesherren, so sollen sie bis zur Leistung der
Sühne unter Einziehung ihres Vermögens verhastet werden; ist dies
nicht möglich, so soll sie der Landesherr innerhalb 15 Tagen mit
der Acht belegen, widrigenfalls er selbst excommnuieiert wird.
Achtet der Landesherr die Excommnication nicht, so soll nach Ver¬
lauf von weiteren 15 Tagen sein Land mit de»? Interdikt belegt
werden. Wechseln die Frevler ihren Zufluchtsort, dann sollen die
zuständigen Bischöfe uud Landesherren benachrichtigt werden, damit
sie in gleicher Weise vorgehen können. Achten die Frevler die Strafe
nicht, so fallen ihre Lehen an die Kirche zurück, und ihre Nachkommen
bis zum dritten Grade können, falls die Nichtachtung länger als ein
Jahr dauert, uie ein geistliches Amt bekleiden (118 ff.).

Nach der für Erzbischos Heinrichs Parket unglücklichen Schlacht
bei Miihldors (1322) begann Heinrich für sich und die Seinigen zu
fürchten, erneuerte obige Bestimmungen und ließ sie als Provinzial-
statnt annehmen und erklären. Um der Erneuerung größeren Nach¬
druck zu geben, ließ er das Protokoll von dem öffentlichen kaiserlichen
Notar Hermann Ratze aufnehmen, in der Form eines öffentlichen
Aktenstückes ausfertigen nnd mit dem erzbifchöflichenSiegel nnd
dem Siegel des Metropolitankapitels bekräftigen. Der Magistrat
van 5!öln beklagte sich bald über die große Strenge dieser Provinzial-
statnten bei dem päpstlichen Stuhle; da in einer großen Stadt wie
Köln, so führten sie aus, welche 18 Hauptpfarrkircheu ohne die vielen
Collegiat- nnd Nebenkirchen zähle, leichk eine Belästigung eiues
Geistlichen in einer Pfarre bei den unruhigen Zeiten sich ereignen
könne, so wäre, wenn nicht gleich Satisfaktion geleistet würde, sehr
häusig die ganze Stadt dem Interdikt unterworfen. Mit Rücksicht
anf die vielen nnangenehmeu Folgen, von denen doch eigentlich
größtenteils Unschuldige betroffen würden, baten die Kölner den
Papst, diese große Strenge der Statuten zn mildern. Johann XXII.
schrieb an den Erzbischos nnd ersuchte ihu, dieselben dahin zn mildern,
daß das Interdikt nur auf die Pfarre beschränkt würde, wo die
Übeltat begangen worden wäre, es sei denn, daß der Bürgermeister
der Stadt oder der Magistrat bei der Tat beteiligt sei/) Anf der
Diöeefansynode des Jahres 1324 erklärte der Erzbischos, nachdem
er das päpstliche Schreiben hatte verlesen lassen! Nicht er, sondern
sein Vorgänger Engelbert habe dieses Statut erlasseu, und somit
habe dasselbe für die Stadt Kölu schon lange bestanden; in dem letzten
Provinzialkonzil sei es nnr auf die Kirchenprovinz ausgedehnt
worden. Der Magistrat hätte sich also eher beschweren sollen. Jedoch
um alleu Schein eines Ungehorsams gegen den apostolischenStuhl
zu vermeiden, wolle er das Statut uach dem Wnnsche des Papstes

') Ausgefertigt am 9. März 1323; s. Hartz he im c>. a. O. IV ft. 289.
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mildern: in Zukunft solle das Interdikt sich auf die Pfarre be¬
schränken,wo die Tat verübt worden sei, oder wo der Täter wohne;
in den übrigen Kirchen solle der Gottesdienst in der gewöhnlichen
Ordnung fortgesetzt werdeu. Dauu solle aber der Pfarrer der inter-
dicierten Kirche gleich die Anzeige bei dein Bürgermeister oder bei
einein Ratsherrn machen nnd ihn ersnchen, innerhalb 14 Tagen Ge¬
nugtuung zu verschaffen. Geschehe dies nicht, so solle das Statut
Engelberts »ach seinem ganzen Inhalte in Vollzug gesetzt werden;
anch solle gestattet sein, während der 14 Tage selbst in der Pfarre,
wo das Interdikt eingetreten ist, die Toten zu beerdigen nnd Leichen-
begäuguisse zu halten. In betreff der geschehenen Anzeige bei dein
Bürgermeister oder des Tages, wauu die 14 Tage abgelaufen seien,
werde man sich nach der Aussage des Pfarrers richten. Ist der Uebel-
täter ein Ausländer oder gleich nach der Tat aus Köln entflohen,
sodasz der Magistrat keine Macht über ihn hat, so sollte gemäß einer
näheren Erklärung des Erzbischofs vom 7. September 1328 das
Statut Engelberts nicht angewendet werden. Für den übrigen Teil
der Erzdiocese sowie für die ganze Kirchenprovinz bleibt das Statut
iu seiner vollen Kraft (283 ff., 289).

Zu Gnnsten der 1'ilviIsZIa fori und immunitirlis bestiiumte
Heinrich, daß jeder, der einen Geistlichen vor eiu weltliches Gericht
lade oder die Güter eines Geistlichen mit Beschlag belegen lasse, ex-
commuuiciert sei. Nichter und Schöffen, welche trotz vorausgegan¬
gener Warnung deu Prozeß oder die Beschlagnahme durchführen,
verfallen ebenfalls der Exkommunication. Leisten sie nach IL Tagen
keine Geuugtunng, so ist ihr Wohnort interdiciert (105, 112).

Hinsichtlich der einzelnen Träger der Kirchengewalt finden wir
mancherlei Bestimmungen. So wahrt der Erzbischof sich seine Rechte
besonders gegenüber de» Landdechanten von Dortmund, Witten,
Hagen nnd Essen uud warnt sie bei Strafe der Excomniunication
nnd der Ungültigkeit ihrer Prozesse, sich in solche Angelegenheiten
einzulassen, welche vor das erzbischösliche Consistoriuiu gehören (103).
Wer die Amtshandlungen des erzbischöslicheu Officials hindert oder
stört, ist excommuniciert; der Wohuort des Frevlers wird mit dein
Interdikt belegt, wenn der Frevel nicht binnen 5 Tagen gesühnt
ist (103). Dem Scholaster in den Collcgiatstiften, dem der erste
Platz uach den Dechanten gebührt, sollen besondere Einkünfte ange¬
wiesen werden (109). Diejenigen, welche die Snbdiakonatsweihe
noch nicht erhalten haben, sollen bei den Kathedral- nnd Kollegiat-
stisten von den Kapitularverhaudluugen ausgeschlossen sein (279).
Niemand darf ein Pfarramt ohne vorhergehende kanonische In¬
stallation dnrch den Archidiakon oder seinen Stellvertreter antreten;
er verfällt sonst mit den Geincindemitgliedern, welche seinem
Gottesdienste beiwohnen, der Exkommunikation (123). Die¬
jenigen, welchen die Besetzung der Pfarrkirchen zusteht, werdeu ge-
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warnt, nicht „Jährlinge" oder Fremde bei Venselben anzustellen^,
bevor diese von dein erzbischöflichen Officialat geprüft und ange¬
nommen worden sind, weil dieselben sich vielfach durch Auswan¬
derung ans ihrer Heimatdiöcese den canonischen Strafen und Cen-
sureu entziehe» wollen nnd so häufig Ärgernis verursachen (309).
Das Interesse des Psarrers wird anf mancherlei Art gewahrt. Die
znr Spendung der Taufe und letzten Oelung erforderlichen hl. Oel^
dürfen dem Pfarrer nicht verweigert werden, weil er die Kathedrai-
fteuer oder eiue andere Shnodalabgabe noch nicht erlegt hat (105).
Die hl. Commnnion darf nur in der Pfarrkirche empfangen werden
l.l24). Ofteru, Pfingsten, Allerheiligen und Weihnachten sind die
Parochianen verpflichtet, die Pfarrkirche zu besuchen, um die Predigt
des Pfarrers auzuhöreu. Doch sollen sie, wenn möglich, anch an den
Sonntage» sowie an den Festen Epiphanie, Christi Himmelfahrt, den
vier Hanptfesten der Mntter Gottes, an de» Festen der Apostel,
Johannes des Täufers, des Kirchc»pntro»s, der Kirchweihe und
Allerseele», endlich an den Fest- und Rogationstagen der Pfarrmesse
beiwohnen (III). Da nur die Pfarrer Almosen einsammeln und
verteilen sollen, wird der Unfng, Opferstöcke an Straßen nnd öffent¬
lichen Plätzen aufznstelle» Unbefugten streng untersagt (105). Wer
seniaiidem rät, sich seine Grabstclle außerhalb seiner Pfarre zu
wählen, wird mit der E^commnnication belegt (105).

Hinsichtlichder Verwaltung der kirchlichen Gerichtsbarkeit und
Disziplin finden sich in den Shnodalerlassen folgende Bestimmungen:
Im Anschluß au eine Verordnung Bonisaz' VIll. werden die Städle
Köln, Bonn, Tanten, Soest nud Deutz als Gerichtsstädte bestimmt,
wo die kirchlichenStreitigkeiten anhängig gemacht werden können
(280). Der Erzbischof verlangt, daß ihm und seinem Osficial alle
Ercommnnicierten, notorische Ketzer, Wucherer, Meineidige, Ehe¬
brecher, Blutschänder, Mörder, Nänher, Brandstifter, diejenigen,
welche wegen eine des Jmpedimentes der Blutverwandschaft,
Schwägerschaft oder Weihe ungültige Ehe eingegangen haben sowie
alle, welche an den vier festgesetztenTagen nicht zur Pfarrkirche
kommen, schriftlich kenntlich nnd namhaft gemacht werden (39l!,
308). Verfälschung päpstlicher nnd bischöflicher Erlasse (104),
Münzverbrechen (105), Wucher, Zurückhalten bereits erledigter
Schuldscheine (306) nnd das Singen des Usckia vits,') werden mit der

1) /Vn»!lles vel Die Ivareu wahrscheinlich solche, die
sich »nr für ein Jahr verbindlichmachten, Vinter im a. a. O, p. 136.

") Im Mittelalter fand sich vielfach die Unsitte des Totbetens, wozu man
besonders den Psalm 108 inekm Iie und das Lied
vit!l von St. Notker BalbnluS vou St. Galleu (5 912) benutzte. Daran wurden
dann noch einige Versikel und die Oratiou: Deux cui >>rop!ium l

et p-^rcere sie. angehängt. Man saug dieses Lied namentlichbeim An¬
fang einer Schlacht, damit Gott die gefährlichen Feinde demütige. TaS Nähcrc
bei Bi uterim, a. a. O. p. 125 und p. 451 Anm. 1.
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Ercommnnication belegt (124). Die Reconcilation Ercommnni-
cierter soll nur in der Stadt Köln stattfinden (307). Wer uner¬
laubter Weise einen Excommnnieierten absolviert oder den Namen
eines Gebannten ans der Liste tilgt, verfällt selbst der Ercommu-
nication (105). Die Absolution hat mir dann Gültigkeit, wenn sie
durch lilleras absolulivnis bewiesen werden kann (307)/)

Um die Verwaltung der Guadenmittel ersprießlich zu gestalten,
wnrde zunächst das Statut Erzbischof Siegfrieds „Lwwimus ul bsp.
lisirws bonorabilitör eslebiötur" erneuert (125). Bezüglich der hl-
Messe wird bestimmt, daß ein fremder Geistlicher nicht zur Cele-
bration zuzulassen ist, wenn sein Celebret nicht das Visum des Erz-
bischofs trägt (104). Die Messe in ersecrierteu Kirchen ist verboten
(307). Nnr diejenigen dürfen Epistel und Evangelium singen, welche
die erforderliche kirchliche Weihe besitze« (123). Die Küster sollen
beim Gottesdienst im Talar und Chorhemd, nicht aber in ihrer ge¬
wöhnlichenKleidung erscheinen,auch sollen sie Wohl unterrichtet sein,
damit sie wenigstens im allgemienen dem Priester respondieren
können (124). Die Dekane und Pfarrer fallen die kirchlichen Para-
inente und Utensilien einer regelmäßigen Revision unterziehen (124).
Bettler sollen während des Gottesdienstes nicht umhergehen, damit
sie die Gläubige» nicht in der Andacht stören (308). Wenigstens ein¬
mal im Jahre sollen die Glänbigen beichten nnd commnnicieren
(305 s.). Die Eheproklamationen sind nicht nur au eiuem oder zwei,
sondern au drei Sonn- oder Festtagen vorzunehmen (307). Wer
eine clandestine Ehe schließt, verfällt der Ercommunieation (105,
127).

Zur einheitlichenAusgestaltung des Kultus wird bestimmt, daß
alle Stifts- uud Pfarrkirchen sich nach dein Kapitularium (Direk¬
torium) der Metropolitankirche einrichten und gemäß demselben die
Feste feiern follen (107). Daneben wird jedoch ein Proprium aus¬
drücklich gestattet (109). Das Jahr, welches künftig nach dem Vor¬
gange der römischen Kirche mit Weihnachten beginnen soll (125),
bringt folgende 40 Feste:

Im Jannar (4): Fest der Beschneidnng des Herrn, Epi-
phanie, St. Agnes, Bekehrung des hl. Paulus!

im Februar (3): Mariae Lichtmeß, Petri Stuhlfeier, St.
Mathias Ap.',')

') Die eigentlich hier zn erörternden Dekrete liegen die Jrrlehrer sind,
um Wiederholungenzu vermeiden,dein K über Heinrichs Stellung zu dm Irr¬
lehren, zugewiesen worden.

2) Iu einem Schaltjahr wird ain 24. Februar, wo sonst das Fest des
hl. Mathias gefeiert wird, die Nigilie und am folgendem Tag, dem 2I>., das
Feit gehalten, es sei deun, daß der M. ein Sonntag wäre; dann wird das Fest
auf dcu Montag verlegt, ohue i,> so>c> gefeiert zu werden (tV8).



ii» März (1): Maria Verkündigung-/)

im April! kein Fest, wenn nicht das Osterfest und das Fest

des hl. Georgius M. einfällt!

im Mai (2): St. Philippus nud St. Jakobus, Kreuzerfin¬

dung'.

im Juni (2): Geburt Johannes des Täufers, Peter und

Paul;

im Juli (3) : Maria Magdalena St. Jakobus Ap., St.

Pantaleon'

im August (5): Petri Ketteufeier, St. Laurentius M.,

Mariae Himmelfahrt, St. Bartholoiuaeus Ap., Johannes' Ent¬

hauptung ;

im September (4): Mariae Geburt, Kreuzerhöhung, St.

Matthaeus, Erzeuge! Michael',

im Oktober (4): St. Gereon und St. Viktor, St. Ursula

uud Gefährtiuueu, St. Severin, St. Simou und Judas Ap.;

im November (6): Fest Allerheiligen, St. Martin, St.

Cunibert, St. Caecilia, St. Catharina, St. Andreas;

im Dezember (6): St. Nicolaus, St. Thomas Ap., Fest der

Geburt des Herrn, St. Stephanus, St. Johannes Ev., Fest der un¬

schuldigen 5Ander.

Außerdem werden gefeiert: Ostern mit den drei folgenden

Tagen, Christi Himmelfahrt, Pfingsten mit den drei folgenden Tagen,

Fest der hl. Dreifaltigkeit und des hl. Fronleichnam.

Endlich werden 15 andere Feste der Andacht der Gläubigen

empfohlen, ohne direkt geboten zu werden, fodaß, wer sie nicht feiert

keine Sünde begeht: St. Fabian und St. Sebastian, St. Agatha,

St. Gregor P., St. Benediktus, St. Ambrosius, Apostelteilung, St.

Augustinus, St. Barnabas Ap., St. Ägidius Ab., St. Lambertus,

St. Mauritius mit seinen Gefährten, St. Hieronymus, St. Renn-

gius, St. Dionysius, St. Lucas Ev.

Im Gegensatz zum römischen Ritus, sollen alle nicht gebotenen

Feste, auch wenn sie Issta äuplicüiz. mit 9 Lektionen sind, auf den

Montag oder auf den ersten freien Tag verlegt werden, wenn sie

eigentlich auf einen Sonntag gefeiert werden müfzteu.
LUoriiZ. in oxcelsis und clsunr lauclamus, welche nie getrennt

auftreten, werden an den Festen Mariae Lichtmeß und Verkündigung

Petri S.tuhlfeier nud St. Mathias Ap. auch dann gebetet, wenn diese

in die Septucigesimalzeit fallen.

i) Fällt Mariae Nerküudiguug auf den Palmsonntag, in die Karwoche
oder in die Osteroktav, so wird es als sWtmn fori et clicoi am Tage iior
Passionssonntag gefeiert, fallen die Feste der Heiligen Tiburtius uud Valeria-
uus und des hl. Apostels Markus iu die Osteroktav, so werden sie transferiert,
die Prozession am St. Markustage aber findet am eigentlichen Tage statt, doch
Mt das Fasten aus.



Fasttage sind folgende: die Vigikien von Ostern, Pfingsten und

Weihnachten, Mariae Himmelfahrt, von den Aposteltagen, von Aller¬

heiligen, vom Feste des hl. Laurentins nnd die Ouateinbersasttage.

?!n der Vigilie des Festes der hl. Apostel Philippus nnd Jakobus,

wie auch der Geburt des hl. Johanues des Täufers braucht nicht

gefastet zu Iverden. Außer den 3 Rogationstagen und den? Feste

des hl. Markns wird noch der Samstag nach dem zweiten Sonntage

nach Ostern gemäß altem Gebrauch der kölnischen Diöcese als ge

dot-ener Fasttag gehakten (1V7), zur Abwendung eines unvorher-
gesehenen jähen Todes.

Kirchen oder Kirchhöfe dürfen nicht eingeweiht werden, bevor

ihre Dotation sicher gestellt ist; der Erzbischof trifft die Entscheidung
hierüber (124).

Auch den Ordensleukeu wandte Heinrich sein wachsames Auge

zu. Keiu Kloster darf sich die Aufnahme eines Novizen vergüten

lassen; es steht den Verwandten desselben vollst indig frei, dein

Kloster in Form eines Almosen ein Geschenk zu machen (126, 293).

Ist ein Mönch zum Studium geeignet, so soll ihm dazu auch Gelegen

heik geboten und die Mittel zur Verfügung gestellt Vierden (29k).

Niemand darf zu den Weihen zugelassen werden, dessen geistige und

körperliche Tauglichkeit nicht vorher in einem Examen festgestellt ist

(296). Ist jemand zum Abt oder zur Äbtissin gewählt, so mnß er

sich innerhalb eines Monates die erforderliche Weihe erteilen lassen

(197). Niemand soll in mehreren Klöstern zugleich Würden nnd

Praebenden haben (126). Ju betreff des eigentlichen Ordenslebeus

wird bestimmt, daß keine Ordeuspersou in der Öffentlichkeit sich

anders zeigen soll als im Ordenshabit (113, 126). Jeder Ordens¬

angehörige soll sein Vermögen alljährlich 14 Tage vor Ostern dem

Abte klar legen und übergeben; niemand darf ohne Erlaubnis des

Klostervorstandes Eigentum besitzen uud damit Geldgeschäfte macheu.

Da dergleichen Geschäfte ungültig fiud uud gegebene» Falles das

Kloster nicht ersatzpflichtig ist, so werden die Laien gewarnt, sich mit

einem Mönche in ein solches Geschäft einznlafsen; dieser selbst ver¬

fällt der Suspension uud Excommnnicatiou (112). Unter Strafe

der Excommuuicakion wird verboten, daß Mönche von ihren Oberen

ein zum Kloster gehöriges Ackergut für eine gewisse jährliche Miete

pachten und sich dann dort den größten Teil des Jahres aufhalten.

Solchen Mönchen darf nach der Rückkehr in das Kloster ihr Anteil

an den Renten, welche während ihrer Abwesenheit eingegangen' sind,

nicht verabreicht werden (293 f.). Zur Ausrechterhaltung des Ge¬

lübdes der Keuschheit wird besonders die strenge Beobachtung der

Klausur namentlich deu Nonnen eingeschärft, damit sie so, abgeson¬

dert von der Öffentlichkeit und der Welk, dem Herru freier dienen

können uud ihrem Herrn Jesu Christo, dem sie mit freiem Willen

Keuschheit gelobt haben, ihre Herzen uud Werke in aller Heiligkeit

bewahren. Aus gleichem Grunde soll keine Frauensperson das feier-
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liche Gelübde der Keuchheit ablegen, iveun sie nicht unter der sicheren
Klausur bleiben will, es sei denn, daß sie zu einem solchen Alter
gelangt ist, daß keinerlei Verdacht wegen Unkenschheitgegen sie ge¬
hegt werden kann (126, 295). Wer eine Nonne aus dein Kloster
entführt und sie entehrt, ist ipso ksLto excommuniciert. Auf Autrag
des zuständigen Klostervorstandes wird sein Name in seiner Pfarre
so lange öffentlich bekannt gegeben, bis er vom Erzbischof absolviert
ist. Die gefallene Nonne soll unter Fasten nnd anderen Strasmitteln
in Haft gehalten werden; auf Mehrheitsbeschluß des Conveutes kann
sie aus der Haft entlassen werden, darf aber nie mehr den Schleier
tragen, muß stets den letzten Platz einnehmen und verliert im Kapitel
Sitz und Stimme; nur der Erzbischof kann sie völlig rehabilitieren
(113). Zur Beratung ihrer gemeinsamen Interessen sollen sich all¬
jährlich alle Benediktiner- und Augustineräbte, ein jeder in Beglei¬
tung von zwei Mönchen, am Tage nach Kreuzerhöhung in der bischöf¬
lichen Residenzstadt versammeln und Kapitel halten. Hier sollen
dann die Regel des hl. Benedietus, das Ordensstatut Erzbischof
Konrads und die übrigen bis jetzt erlassenen und die Regularobser-
vanz betreffenden Statuten vorgeleseu werden (125 ff.).

Zum Schutze des Vermögens der Kirche und der einzelnen
kirchlichen Personen erneuerte Erzbischof Heinrich die beiden Statuten
Engelberts ^6 reprimenelam importunam praesumpilonsm
toi um inoenclianos (121). Die Verpflichtung,die Zehnten
pünklich zu entrichten, wird eingeschärft (369). Verträge nnd Ver¬
abredungen, kraft deren niemand an Kirchen oder Geistliche Güter,
Höfe, Rechte und Grundeigentum verkaufe, legiere, schenke oder auf
was immer für einen Teil übertragen, werden für ungültig erklärt;
desgleichen die Vereinbarungen, laut denen jemand unter einer
Konventionalstrafe sich verpflichtet, nur eine bestimmte Taxe in der
Messe, bei Hochzeiten oder Leichenbegängnissen zu opfern (118).
Wer die Früchte seines Guadenjahres seineu Coucubinen oder
Bastarden vermacht, geht des kiechl. Begräbnisses verlustig (123 f.).
Aus dem Besitz der Advokatur entspringt kein Besteuerungs¬
recht, vielmehr sind die Vögte verpflichtet, für die gedeihliche Ent¬
Wickelung der Kirchengüter Sorge zu tragen (121). Auf Grund der
Constitution Bouisaz' Vlll, matsr werden jeneu Ka¬
nonikern, welche dem Chordienste nicht beiwohnen, weil angeblich
die Kirche interdiciert sei, die Präsenzgelder entzogen (116 f.). Die
Einkünfte suspendierter Kanoniker fallen den Kapiteln zum allge¬
meinen Gebrauch der Kirche zu (123). Diejenigen, welche sich
irgendwelches Eigentum kirchlicher Institute augeeignet oder znm
Dombau bestimmte Gelder entwendet haben, werden bei Strafe der
Excommunication aufgefordert, innerhalb eines Monates zu resti¬
tuieren (294).

Damit diese Statuten nicht blos auf dem Papier stehende Er¬
lasse sind, sondern auch den augestrebten Zweck erreichen, werden alle
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Collegien, Kapiteln, Klöster, Pfarrer und alle Interessenten nnter

«träfe der Suspension verpflichtet, sich innerhalb drei Monaten eine

authentische Kopie Zu perschaffe». Der Klerus soll die Statuten

eifrig unter sich besprechen nnd die Art ihrer praktischen Ausführung

erörtern. Anch das Volk fall mit dem wesentlichen Inhalt der Erlasse

bekannt gemacht werde». Deshalb soll der Pfarrer iu verständlicher

Form a» de» vier Hauptfeften, an welchen die Pfarrkinder Pflicht-
mäßig die Pfarrkirche zu befucheu habe», die Statute,, dem Volke

erklären. Alle» Prediger» wird empfohlen, sie am 1. Sonutag im

Monat znm Gegenstand ihrer Predigt zu machen (127, 296, 307).



l.

8 i».

Deinvicks Kekämpfung 1,,'lekve.

Wenn man die geradezu entsetzlichen Vorgänge kennt/) welche
sich in Köln während Heinrichs Regierung in den Schlupfwinkeln
hairetifcher Beghardeu zugetragen haben, so begreift man sehr Wohl,
daß der Erzbischof mit aller Energie die Jrrlehrer, welche in so
grauenhafter Weise die Unfittlichkeit förderten, zu bekämpfen suchte.
Gleich auf seiner ersten Synode entwickelte er in dieser Beziehung
sein Programm. „Da ein neues Verbot", so sagt er, „einen tieferen
Eindruck zu macheu pflegt als ein alter Erlaß, so belegen wir aufs
neue mit Excommuuication und Auathem alle Hairetiker nebst ihren
Helfern nnd Begünstigern, welche in ihrer Lehre vom Glauben der
römischen Kirche, die da aller Gläubigen Mutter uud Lehrerin ist,
abweichen."-) Ju eiuem Erlaß au die Verwaltung der Stadt Köln
vom 24. April 1326, in welchem er die Stadt zur Verhaftuug eiuiger
Ketzer auffordert, schreibt er, daß es sein sehnlichster Wunsch sei, das
Gift der Hairesie zur Ehre Goiies und zur Stärkung des Glaubens
auszutilgen, uud daß er mit allen ihm zn Gebote stehenden Mitteln
ein Wachstum des Hairetischen Unkrautes verhindern wollet)

Wenn die Nachricht Mosheims^) richtig ist, so ist Erzbischof
Heinrich der erste gewesen, der in Deutschland dem Unwesen der
Begharden zu steuern suchte. Diese waren ungefähr 1W Jahre
nach ihrem Entstehen vielfach von den Schwärmereien der
Brüder uud Schwester des freien Geistes, der Fraticellen uud
anderer fpiritualistischer Ketzer angesteckt worden.^) Viele derselben
gaben sich für Glieder des dritten Ordens des hl. Dominikus oder
des HI. Franziskus aus, ahmten die Ordenstracht nach, wollten jedoch
nicht in einem Ordensverbande nnd uuter eine»? Oberhanpte stehen.")
Sie verschmähten redliche Arbeit nnd schädigten dnrch ihre schamlose
Bettelei die wahrhaft Bedürftigen. Bereits ein Mainzer Konzil
vom Jahre 1250 hatte sich gegen zahlreiche Sonderbarkeiten der
Begharden wenden und namentlich ihren verdächtigen Verkehr mit

>) S. die Amn. 5 auf Seite 68.
") Hartzheim a. a. O-, p. 102.
3) Eimen, Quellen IV, n. 130.
4) IVlosIleliii, cls IZe^Ii^rclis et Leguiiiabuü coinment.'u'ius I.ipsiae 1790,

p. 210.
5) Hefele-Knopfler, a- a, O. VI, p. S43.°) Binterim vi, a, a. O. p. 8.



— 66 —

den Beghinen verbieten müssen/) Zu Beginn des XIV. Jahr¬
hunderts war Köln ei» Hanptsitz der hairetischen Begharden ge¬
worden.') Hier träte» sie mit großer Kühnheit ans, nnd ihr Ueber-
»int gi»g so weit, daß, wie Heinrich klagt, sie, die keinerlei theolo¬
gische Studien gemacht hätte», znm Slrgernis der Guten mit ihren
trügerischen Gründen die Vorträge nnd Predigten der Dominikauer
nnd Franziskaner störten. Die falschen n»d »»sittlichen Lehre»,
welche sie mit ihrem trägen Lebenswandel verbanden, nötigten Hei»
rich zum Einschreiten. In seine», ersten Diöcesaustatut wendet er
sich mit scharfen Bestimmungen gegen sie. Dabei läßt er sich aber
auf eine genauere Darlegung ihrer Ketzereien nicht ein; er hebt
vielmehr mir diejenigen Irrlehren hervor, welche am deutlichsten
das Unchriftliche uud Unsittliche der beghardischen Lehre darzutuu
geeignet waren. Er schließt regelmäßig eine kurze, vou hohem sitt¬
lichen Ernst getragene Widerlegung an.

In der Lehre der Begharden: „W e r m ir ni ch t n a ch -
folgt, kann nicht felig werden" sieht Heinrich ein hoch¬
mütiges, dem Teufel abgelauschtes Verlangen, sich Gott gleich zii
fetzeu, welches aber gerade bei ihueu Wege» ihres sündhaften Trei
beus gänzlich unberechtigt sei. Gegenüber ihrer Behauptung:
„W euu es eiuem Weibe nicht leid ist, daß sie in der
Ehe d i e I u n g f r a n s ch a f t verloren hat, so kann sie
nicht selig werden" betont der Erzbischof, daß die Ehe bereits
im Paradies vom heiligen Gott eingesetzt uud zudem eiu heiliges
Sakrament sei' ihr hoher sittlicher Wert, der deu Vorteil der Jung¬
frauschaft paralysiere, liege in der Fortpflanzung des Menschen¬
geschlechtes, welches durch die Menschwerdung Christi so hoch be¬
gnadet fei. In dem Satze: „Gott ist in einem gewissen
Verderben" liege eine vollständige Verkennuug des Wesens der
Inkarnation. Durch sie habe Gott weder eine Veränderung noch
eine Vermindernug erlitten; er habe vielmehr ans Mitleid unsere
menschliche Nritur augeuommeu, um nns seiner göttlichen Natnr
teilhaftig zu machen. Die Lehre: „Jeder kann seine recht¬
mäßige Fran, um Gott freiwillig zu folgen, auch
ohne deren Zustimmung verlassen," ist gegen alle
Schrift uud Traditio», lieber die Zulässigkeit eines Scheiduugs-
gruudes zu urteile», sei lediglich Sache der höchste» kirchliche» Be»
Hörde, nicht aber Sache der Untergebene». Ihre aller Sittlichkeit
Hohn sprechende Lehre: „Eine einfache Hurerei ist keine
S n n d e" stehe im direkten Widerspruch mit der christlichen Sitten¬
lehre. Weder im Dekalog noch sonstwo werde jemals hinsichtlich des
Verbotes der Hurerei ein Unterschied derselben gemacht; ei» solcher

') Hartz heim IV, a. a. O. p. 59.
") So erklärt sich, dasz die erste Verfolgung vo» Köln ausging; es ist

auch nicht unwahrscheinlich, daß Heinrich !u Vienne ihre Verurteilnng beantragt hat.
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könne infolgedessen auch nicht durch die albernen Deduktionen der
Jrrlehrer begründet werden.

Nach der Verwerfung der Irrlehre geht Heinrich dazu über,

der Reihe nach alle diejenigen Gründe zu widerlegen, mit denen die

Begharden ihr Verhalten zu rechtfertigen suchten. Weuu sie sich für

ihr schrankenloses und gesetzwidriges Treiben auf Gal. V, 14:

„Wenn ihr aber durch deu Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht

nnter dem Gesetze," berufen wollten, fo sei dies unzulässig und ab¬

geschmackt; denu wie könnten sie, die sich so offenkundig gegen den

hl. Geist vergingen, behaupten, sie ständen nnter der Leitung d«!s

hl. Geistes? Wollten sie aber ihre Lehren auf eine ihnen znteil ge¬

wordene Privatoffenbarnng zurückführen, wer bürge ihnen dafür,

daß diese himmlischen und nicht vielmehr teuflischen Ursprunges sei,

da doch nach St. Panli Worten anch der Satan die Gestalt eines

Engels des Lichtes annehmet) Sie sollten sich schämen, mit der

Ausrede zn kommen: „Das Gesetz ist nicht dem Gerechten aufer¬

legt."') Wie könnten sie sich erdreiste», sich gerecht zn nennen, da

doch alle wahrhaft Gerechten z. B. Job im Alten, St. Paulus und

St. Johannes im Neuen Bunde tief durchdrungen seien von dem

Bewußtsein ihrer Sündhaftigkeit?")

Um dnrch sein Schweigen oder ihre Straflosigkeit ihr Unwesen

nicht noch mehr zn fördern, verhängt er über alle, welche das Beg-

hardengewand nicht ablegen und zu ehrlichem Erlverb des Lebens¬

unterhaltes zurückgehe», die Excommnnication, die »ach Verlans

eines Monates in Kraft treten soll. Falls sie nach 15 Tagen sich

der Sentenz nicht »»terwerse», droht er ihnen mit dein weltlichen

Richter. Ihre Namen sollen von der Geistlichkeit so lange öffentlich

verkündet werde», bis sie mit dor Üirche sich ausgesöhnt und Buße

getau haben/)

Es läßt sich uicht leugne», daß die Domi»ika»er und Franzis¬

kaner der Bekehrung der Begharden nicht völlig gewachsen waren/')

Es war ihnen nicht gelnngen, der Bewegung Einhalt zn tnn, viel¬

mehr wurden die Ketzer immer dreister, sodaß Heinrich in seinen

Statuten sogar darüber eine Bemerkung einfließen läßt. Um des¬

halb die Bekämpfung wirksamer zu gestalten, namentlich auch um

die Gläubigen über die Gefährlichkeit nnd Haltlosigkeit anfzukläreu,

setzte es der Erzbischof dnrch, daß der weitberühmte, als scharf¬

sinniger, schlagfertiger Theologe und hinreißender Prediger bekauute

1) II. Cor. XI, 14.
2) I. Tim. i, 9- .") Der Erzbischof fuhrt folgende Stellen an: Job IX, 21; I. Cor. IV, 4;

I- J o h. I, 9.
^ Hartz hei in IV a. a. O. p. 1V2 ff. ^'') „Daß derDoiniuikauerorden zn dieser Zeit keine bedcntcnden Theologen

ln Deutschland besaß," sagt Deuisle in „Akten zn>>>Prozeß Meister Eckel,arts,"
Archiv für Litteralnr nnd Äirchenqeschichte des Mittelalters. Freidurg 1882,
ll, p. 624.
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Franziskanerpater Duns Scotus nach Köln berufen wurde.
Leider jedoch war seine Wirksamkeit nur Vau kurzer Daueri wenige
Wochen nach seiner Ankunft in Köln, starb er daselbst am 8. Novem¬
ber 1308/)

Die Bewegung zog immer weitere Kreise. Au ihrer Spitze
stand ein holländischer Priester mit Namen Walther, welcher, einiger¬
maßen gebildet, durch seine volkstümlichen Schriften und Reden
viele Anhänger gefunden hatte, wie er selbst bei seiner Vernehmung
zugab. Nach Trithemi u s' Beschreibung war er ein überaus
schlauer, teuflischer Mensch, hartnäckig im Irrtum, listig iu seiueu
Antworten und verkehrt in seiner Lehre; als man ihn nach langem
Suchen endlich entdeckt hatte, verteidigte er sich mit großer Gewandt¬
heit und ließ sich weder durch Milde uoch durch die Folter bewegen,
feiue Ketzerei abzuschwören' er wurde znm Tode verurteilt und ver¬
brannt.") -

Wenn auch die Verurteilung Walthers manche zur Einsicht und
Bekehrung brachte"), so kam die Bewegung trotzdem uicht zum
Stillstand. Die Begharden fnhren in ihren nächtlichen Zn¬
sammenkünsten fort Ec>, Ä^ere, per cpi-ie i>,cl Kuprern^rn
rnentiK perleLtinirem xiscencli paulatim opuiali>!ir>t>.ir,
wie sich Mosheim ebenso vielsagend wie diskret ausdrückt/) Wir
hören infolgedessen wiederholt, daß hin und wieder ein Begharden-
eonventikel aufgehoben wird, dessen Teilnehmer dann znm Feuer¬
tod verurteilt werden. So sind uns solche Vorgänge aus den Jahren
1323, 1326, 1327 und 1328 bekannt geworden."') Auch Heinrichs
Nachfolger, Erzbischof Walram, sah sich genötigt, die Statuten des
Jahres 1306 zu erneuern und neue Maßregeln gegen die gefähr¬
liche Sekte zu treffen/)

Es ist uicht unwahrscheinlich, daß Heinrich gegen deu Domini¬
kaner Meister Eckehart den Jnqnisitionsprozeß einleiten ließ,' weil
er den Verdacht hegte, derselbe stehe mit den Begharden in heim¬
lichen Beziehungeu. Es läßt sich der Zusammenhang von Heinrichs
Vorgehen nnd Eckeharts Verkehr mit den Ketzern allerdings nicht
begründen mit dem Hinweis anf eine Notiz des Ordensgenerals
Herväus, wonach ein tr^tsr llkarä in Frankfurt der mala

1) Nobile im a, a. O. P- 232 ff. Er fand sein Grab in der Minoriten-
kirche zu Köln. Seine Grabschrift preist ihn als deu ruhmvollen Verteidiger
der Ittimaeulkts, conceptiol Loneeptü, est vil-AN prii»l sine labe pkreutis, Ilic tnliu
Inc baii'esi praelia clu^a cledit.

2) Binterim VI, a. a. O. p. 19 und 127 f.
6) Binterim VI, a. a. O. p. 10 Amu, 1.

>ioslieiiil a. a. O. p. 278.
6) Loelimer, koiN, rer. Lerm. I, p. 1t>1 Z s o Ii a u » i s VI t c>cl u r a i>l

Lbrouicon e6. (?. cle VViss p. 1Ü1 z .-Viit. k^Iattliae^s, veteris aevi
a»-rl e'c II, p. 693; Enuen, Quelleu IV, u. 130.

°) Hartz hei IN, a. a. O. p. 13k.
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karmlig,rits,s verdächtigt worden sei, denn Denifle^) hat, namentlich
gegen Preger,') überzeugend nachgewiesen, daß mg.lA kAmiIig,ritas,
nicht Umgang mit Ketzern, sondern den schlechten, Ärgernis
erregenden Umgang mit Frauenspersonen bedeute. Einen solchen
Vorwurf kann man aber gegen Meister Eckehart in keiner
Weise erheben, denn ob seiner Sitten und seines Lebenswandels
wurde er nie angetastet, er wird im Gegenteil oft als heiliger Meister,
als vir sancius geschildert. Zndem führt Denifle weiter den Beweis,
daß der Irs.tör Lk^räus keineswegs identisch sein könne mit unseren!
in Rede stehenden Meister Eckehart. Wohl aber konnte Heinrich
beghardische Irrlehren in den Ansichten Eckeharts oder wenigstens
Anklänge an dieselben vermuten. Ueber seine Lehre fällt Denifle
das Gesamturteil: „Eckchart ist weder Pantheist noch Begharde noch
Quietist-, allein er hat in manchen Predigten und Traktaten pan-
theistische, beghardische und quietistische Sätze ausgesprochen nnd hat
in denselben Predigten und Traktaten nicht selten kein Antidoton
gegen diese Sätze den Zuhörern nnd Lesern bereitet nnd gereicht."")

Der Gang des berühmten Prozesses - ^ näher auf ihn einzu¬
gehen, liegt außerhalb des Bereiches dieser Arbeit — hat kurz folgen¬
den Verlauf genommen/) Nachdem ans dem Generalkapitel des
Dominikanerordens zu Venedig 1325 die Klage lant geworden war,
daß deutsche Ordensbrüder in ihren Predigten gefährliche und an¬
stößige Lehren vortrügen, betrante Johann XXII. den kr. Nikolaus
von Skraßbnrg mit der Untersuchung dieser Angelegenheit. Der¬
selbe prüfte im folgenden Jahre Eckeharts Schriften und sprach ihn
von jedem Irrtum frei. Der Erzbischof war mit dem Urteil nicht
zufrieden. Er beauftragte den Magister Reyner und deu Franzis¬
kanerlektor Albert von Mailand mit einer neueu Voruntersuchung.
Am 14. Jan. 1327 luden diese Nikolaus vor, offenbar, um vou ihm
das Nähere über die von ihm geführte Untersuchung zu vernehmen.
Nikolaus legte gegen die Führung des Prozesses feierlichen Protest
ein. Der Erzbischof habe kein Recht in dieser Frage vorzugehen,
denn infolge päpstlichen Mandates, welches ihn, Nikolaus, mit
der Inquisition in der Ordensprovinz Deutschland speziell betraue,
gehöre die Sache vor seiu Forum; aber auch ohuedies stehe nur
seinem Orden die Entscheidung des Falles zu, da dieser von der
Kirche mit der Inquisition betraut sei. Zudem sei Eckeharts Sache
bereits rechtlich entschiede» und könne deshalb nicht noch einmal ver¬
handelt werden. Er würde sich niemals weigern, der erzbischöf¬
lichen Inquisition Beistand zu leisten, aber selbstverständlich nur in

-) a. ci. O. p. 618 ff.
Pregcr, Meister Eckhart und die Inquisition; eine Kritik der Deduk¬

tionen Pregers bietet Lütolf in Tiib. theol. Onartalschr. 1875 p. 599 ff,
6) Freibnrger Kirchen l exik on IV, 114.
4) S, Preg er, ci. a. O. p. 15 ff.



solchen Fällen, welche zur Competenz des Erzbischofs gehören. Der

vorliegende Fall aber gehöre nicht dahin, und deshalb appelliere er

an den päpstlichen Stnhl. Obwohl die erzbischöflichen Nichter darauf¬

hin beschlossen, innerhalb 30 Tagen die Entscheidung über die Zu-

lässigkeit dieses Protestes treffen zn wollen, leitete man trotzdem noch

an demselben Tage mich gegeil Nikolaus das Jnqnisitionsberfahren

ei>,. Dieser antwortete am folgendeil Tage mit der Erneuerung des

Protestes, erbat jetzt nicht mehr, sondern forderte die Annahme des¬

selben nnd kündigte an, daß er am 4. Mai mit seiner Allgelegenheit

vor dem päpstlichen Stuhl erscheinen werde. Am 2-l. Januar, 8 Tage

vor dem ihn, festgesetzten Termin, erschien auch Eckehart in Beglei

lnng mehrerer Dominikaner vor dem erzbischöflichen Tribnnal, legte

durch feinen Ordensbruder Konrad von Halberstadt auch seinerseits

Protest ein^) nnd appellierte zugleich an den päpstlichen Stuhl. Die

erzbischöflichen Inquisitoren erklärten ihm darauf, am 29. Jan. die

Entscheidung treffen zn wollen, ob seine Appellation zugelassen wer

den solle oder nicht. Mit dein Gerichte in Köln glaubte Eckehart nnn

mehr abgeschlossen zu haben; da aber infolge des Prozesses sowohl er

als der Orden beim Volke gröblich diffamiert worden war, fodaß man

in der Öffentlichkeit glanben konnte, man habe es hier mit einem

mirklichen Hairekiker zn tnn, so beteuerte Eckehart am 13. Febr. des

selben Jahres „um jedes Aergeruis zu beseitigen," in der Kirche

öfsentlich vor dem Volke, daß er von jeher jeden Irrtum im Manben

und jegliche Unsittlichkeit verabscheut habe. Er bekundete gleichzeitig

seine größte Bereitwilligkeit, alles zu widerrufen, was mau Jrrtüm

liches iu feiueu Schriften nnd Predigteil finden sollte. Kurze Zeit

darauf, noch im Jahre 1327, starb Eckehart. Der Prozeß kam in

Köln nicht zum Abschluß, sondern wurde an der päpstlichen Kurie

neuerdings wieder ausgenommen. Am 27. März 1329 erließ der

Papst die Bulle „^olsnlos relerimus" und verurteilte 28 Sätze Ecke

harts (1 IL, 27, 28 als hairetisch, die übrigen als mkUe son-rntes,

lizmerxli'ii sl cke b-rirssi suspscli.) Die Bulle schließt mit dem lobem

den Hinweis ans Eckeharts ausdrückliche und vollständige Unter

werfnng.") Am gleichen Tage übersandte der Papst sie au Henrich

zur Veröffentlichung/)

') Es scheint, mit dieser Stellvertretung habe man andeute» wollen, daß
die Kölner Dominikaner Eckcharts Sache zn der ihrigen machten.

-) Deniflc a. a. O- p. 624 nnd >125 Ainu. 1.
2) Frei d u rger Ä i .ch eulexi kon IV, p. 114.

Lat. Regest, n. 1703,



8cl?luss.

Erzbischof Heinrich starb nach einem langen und talenreicheu
Leben zu Bouu am (i. Januar 1332, wo er in der St. Bnrbara-
tapelle des Miinsters, welche er sich selbst zur letzten Ruhestätte
errichtet hatte, begraben wurdet.

Wenn wir das Fazil seines Lebens ziehen, so müssen wir
sagen, das; er als Fürst keinen großen Erfolg gehabt hat. Nachdem
er sich bei der unseligen Doppelwnhl des Jahres 1314 für Friedrich
den Schönen entschieden hatte, hatte er sich hierdurch i» eine gegen¬
sätzliche Stellung fast zum ganzeu Niederrhein gebracht. Infolge
der Opposition, die ihm hier als den alleiuigeu Anhänger des
Habsburgers erwuchs uud gegen die er sich fast während feiner
ganzen Regieruugszeit zu wehreu hatte, war er nicht in der Lage,
als Fürst tiefere Spure» zu hinterlassen. Aber mutig und uner¬
schrocken hat er an seiner einmal eingenommenen Haltung fest¬
gehalten. In dieser Beziehung nennen ihn die Chroniken mit Recht
einen prineeps rrmAii!nrirnrrs, semper Aeren^arürnum elevatum,

stirns imperterritris.
Uneingeschränktes Lob könnte mau feiuer bischöflichenWirk¬

samkeit spenden, wenn nicht auf feiu Charakterbild der tiefe Schatten
des Nepotismus fiele, der ihu zur groben Verletzung kirchenrecht-
licher Bestimmungen zu Gunsten seiner Familie nnd seiner Freunde
trieb. Es ist leicht einzusehen, daß seiue Nepoteu sich herzlich weuig
nm die Verwaltung der vielen Pfründen, die er ihnen verliehen oder
doch vermittelt hatte, kümmerten. Wenn dadurch das kirchliche
Lebeu auf das empfindlichste geschädigt wurde, so hat Erzbischof
Heinrich in erster Linie die Verantwortung dafür zu tragen, da er
doch kraft feines Amtes zur Aufrechterhaltung uud Durchführung

>) Erzbischof Max Friedrich ließ dic Kapelle, welche an die äußere <5hor-
iiiaucr, Ivo jetzt das Missionskreuzangebracht ist, angebaut war, 1771 nieder¬
legen: dic Gebeiue Heinrichs wurden im westlichen Kreuzgaugebestattet. Ter
Grabstein trägt dic Inschrift:

Iii Dno Ine i-ec^uieseit
lleniieus II.

et klecwr
(Doloniensis

Lomes de Virnendlir^
I^(2(20XXXI.

Elevatum
1771.

Die Jahreszahl 1W1 ist unrichtig angegeben; s. Aunaleu, XX, 427; über die
Dotation der Kapelle s. G. H. Chr^ Maaßen, Geschichte der Pfarreien des
Dekanates Bonn. Köln 1894, I, p. 1lZ2 f.
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der gerade in dieser Beziehung scharfen Concilsbefchlüsse verpflichtet

war. In etwa mag das Urteil über diese grobe Pflichtverletzung

durch die Erwägung gemildert werden, daß er nach dein Tode seines

Bruders Ropert^) das Haupt der Virneburger Familie war, welche

in ihm den naturgemäßen Vertreter und Förderer ihrer Interessen

sah. Anch mag das Alter den bejahrten Mann allzu nachgiebig

gegen die habsüchtigen Forderuugeu seiner Verwandten gemacht

haben. So erklärt es sich auch, daß er bei deu beiden Wahlverträgen,

die er geschlossen hat, sowie bei anderen Gelegenheiten auch regel¬

mäßig Forderungen für seine Angehörigen stellte nnd ihnen nament¬

lich vorteilhafte eheliche Verbindungen zn vermitteln suchte.

Trob dieses Fehlers aber kann man sich dem Urteil des m^wrum

Lnlon. Latirlo ^u? I I^eclesise caminocli» et <.Iixir>it!tti valcle 5tu <1uit.
mit gutem Gewissen anschließen. Wenn man sein hohes Alter und

die Ungunst der Zeiten bedenkt, so mnß man zugeben, daß Erzbischos

Heinrich die Verwaltung seiner Erzdiöcese energisch geführt nnd die

sittliche Hebung seines Klerus und seiner Diöeesanen mit allen

Mitteln angestrebt hat. Seine Bemühungen sind von Erfolg gekrönt

gewesen! am Schlüsse seines Lebens konnte ihm der Papst das Lob

erteilen, daß in der Kölner Erzdiöcese gute Verhältnisse herrschten").

1) Ropert starb 1311; s. Grote, Stammtafeln. Leipzig 1377, p. 176.
2) Veit. Regest, u. 2067.
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